
Urkunde der Notaren
Katrin Peus

mit dem Amtssitz in 59872 Meschede
Im Bezirk des Oberlandesgerichts Hamm

@# Die Übereinstimmung der nachfolgenden Abschrift
mit der mir vorliegenden Urschrift beglaubige icht

Meschede, den ë3. 1ëÜV, 282$

N ota rin



Urkundertrolte Nr. 393 für 2021

E rric h t et

zu Schmallenberg am 29. September 2021

Auf Ersuchen des Vorstands des eingetragenen Vereins

Sauerland-Tourismus e. V. mit dem Sitz in Schmallenberg,
Geschäftsanschrift: Johannes-Hummel-Weg 1 . 57392 Schmalienberg, eingetragen
bei dem Amtsgericht Arnsberg unter VR 6C)443

begab sich dle unterzeichnende Notaren

KATRIN PEU$

mit dem Amtssitz in 59872 Meschede
Im Bezirk des Oberlandesgerichts Hamm

In dle

Konzerthalle des Kurhauses Bad Fredeburg
Am Kurhaus 4: 57392 Schmallenberg

um dort folgende notarielle Niederschrift über dle

außerordentliche Mitgliederversammlung

des Vereins und die Beschlüsse der Mitglieder aufzunehmen



Dle Notaren traf dort an

] ) Vom Vorstand des Ve reina

a)

b)

c)

den Vorsitzenden, Herrn Theo Meicher: geb. am l0.09.1960. wohnhaft
in Finnentrop
den stellvertretenden Vorsitzenden: Herrn Frank Linnekugel. geb
am 03.08.1 983, wohnhaft in Medebach
die stei]vedretende Vorsitzende, Frau Barbara Diensten-K(]mper, geb
am 23.05.1 963; wohnhaft in Lüdenscheid

2) Die im Teilnehmerverzeichnis(Anlage 1 ) verzeichneten Vereinsmitglieder

Der Vorstandsvorsitzende eröffnete dle außerordentliche Mitgliederversammlung
um 1 0.15 Uhr und (übernahm den Vorsitz und die Leitung der Versammlung

Der Vorsitzende begrilßte zunächst die Anwesenden

Darauf traf der Vorsitzende in die Erledigung der Regularien wie folgt eln

Er stellte fest: dass dle heutige außerordentliche Mitgliederversammlung form- und
fristgerecht mit schriftlicher Einladung vom 07.09.202] einberufen wurde. Ein Be-
legexemplar der Einberufung wurde der Notaren {lbergeben und dieser Niederschrift
ais Anlage 2 beigefügt. Er stellte weiter fest. dass mehr als Dreiviertel der Stimm-
rechte an der Versammlung teilnehmen, so dass dle Mitgliederversammlung somit
gemäß $ 6 Ziffer(2) der Satzung beschiussfähig ist

Der Vorsitzende wies darauf hin. dass das von ihm unterzeichnete Teilnehmer.
verzeichnis zur Einsicht am Eingang ausgelegt ist

Der Versammlungsleiter stellte fest. dass von der Einberufung zur heutigen Mit-
gliederversammlung an in den GeschäRsräumen des Vereins der Verschmelzungs-
vertrag . die Jahresabschlilsse aller beteiligten Rechtsträger für die letzten drei Jahre
sowie eine betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) zum 30.06.2021 zur Einsicht
ausgelegt waren. Der Verschmelzungsvertrag wurde zuvor bereits sämtlichen Mit-
gliedern a]s Ab]ichtung i]bersandt. Diese in $$ ]02 und 63 Abs. ] Nr. ] bis 3 Umwg
bezeichneten Unterlagen liegen auch bei der heutigen Versammlung zur Einsicht in
den Versammiungsräumen aus. Der Verschmelzungsvertrag wird dem notariellen
Protokoll (über den Zustimmungsbeschluss in beglaubigter AbschriR ais Anlage 3
beigeftlgt
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Gegen sämtliche Feststellungen erhob sich kein Widerspruch

Der Vorsitzende gibt die Tagesordnung wie folgt bekannt

3)

Erläuterung des Verschmelzungsvedrages durch den Vorstand
Beschlussfassung elber die Zustimmung zum Verschmeizungsvertrag zur
Aufnahme zwischen dem SAUERLAND-RADWELT e. V. und dem auf-
nehmenden Sauerland-Tourismus e. V
Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung

Anschließend trat der Vorsitzende in die Tagesordnung wie folgt ein

Punkte derTagesordnung
Erläuterung des Verschmelzungsvertrages durch den Vorstand

Der Vorsitzende erläuterte den Verschmelzungsvertrag, der am 31.08.2021 zur
notariellen Urkunde Nr. 341 des Jahres 2021 der Notaren Katrin Peus mit dem
Amtssitz in 59872 Meschede geschlossen und in beglaubigter Abschrift ais
Anlage 3 zu dieser Urkunde genommen wurde. Er wies auf dle rechtlichen und
wirtschaftlichen Folgen des Verschmelzungsvedrages hin. Insbesondere eriäutede
er, dass auf Grundlage des Verschmeizungsvertrages der SAUERL-AND-RAD-
WELT e. V. auf den Sauerland-Tourismus e. V. verschmolzen wird. Der Vorstand
begrilndete die Zweckmäßigkeit der Verschmelzung und dle den Mitgliedern des
Ëlbertragenden Vereins gewährten Mltgliedschaftsrechte

Der Vorsitzende gab Auskunft zu allen für dle Verschmelzung wichtigen Angelegen-
heiten bezüglich aller beteiligten Vereine. Nachdem sich kein Beteiligter mehr zu
Wort meldete. beendete der Vorsitzende im allseitigen Einvernehmen den Tages-
ordnungspunkte

Punkt2 derTagesordnung
Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag

der NoËarin Katrin Raus mit dem Amtssitz in Meschede

Nach Aussprache elber den Inhalt des Verschmelzungsvertrages beantragte der
Vorsitzende. über den Verschmelzungsvertrag abzustimmen und diesem die
Zustimmung zu erteilen

Der Vorsitzende stellte fest, dass keines der Vereinsmitglieder schriftlich dle
Prüfung des Verschmelzungsvertrages gemäß $ 1 00 Satz 2 Umwg verlangt hat.

Die Abstimmung erfolgte nach vorheriger Erläuterung durch den Vorsitzenden
durch Erhebung der Stlmmkarten

Der Vorsitzende stellte fest. dass die Zustimmung zur Verschmelzung einstimmig
ohne Stimmenthaltungen und ohne Nein-Stimmen erfolgte
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Daraufhin gab der Vorsitzende das Ergebnis bekannt und stellte fest, dass dle
Mitgliederversammlung mit der nach $ 103 Umwg erforderlichen Mehrheit von
mindestens drei Viertel der erschienenen Mitglieder der Verschmelzung zugestimmt
hat

Punkte
Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung

Der Vorsitzender erläuterte. dass sich der Verein nach dem Verschmelzungsvertrag
verpflichtet hat, dle bisherige Satzung an die geänderten Umstände nach Ver-
schmelzung der Vereine anzupassen. Er beantragte daher, die Satzung mit Wirkung
auf den Zeitpunkt der Eintragung der Verschmelzung in das Vereinsregister neu zu
fassen. Insbesondere ändern sich folgende Regelungen

$ 1
$ 2
$ 3

$ 6
$ 7
$ 8
$ 13

Name und Sitz
Zweck des Vereins
Mitglieder / Mitgliedschaft
Rechte und Pflichten der Mitglieder
Mitgliederversammlung
Vorstand
Arbeitsausschuss Sauerland
Auflösung des Vereins

Der Wortlaut der neuen Satzung wurde den Mitgliedern bereits mit der Einladung
zur heutigen Mitgliederversammlung bekanntgegeben (siehe Anlage l)

Die Abstimmung über die Neufassung der Satzung erfolgte nach vorheriger
Erläuterung durch den Vorsitzenden durch Erhebung der Stimmkarten

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Zustimmung zur Neufassung der Satzung
einstimmig ohne Stimmenthaltungen und ohne Nein-Stimmen erfolgte

Daraufhin gab der Vorsitzende das Ergebnis bekannt und stellte fest. dass die
Mitgliederversammlung mit der nach der derzeit gültigen Satzung erforderlichen
Mehrheit von mindestens Dreiviertel der Stimmrechte der Neufassung der Satzung
entsprechend dem Vorschlag des Vorstandes zugestimmt hat

Gegen die gefassten Beschlüsse wurde kein Widerspruch zur Niederschrift erklärt

Der Vorsitzende wies dle Mitglieder darauf hin. dass sie auf Ihre Kosten nach $ 13
Abs. 3 Satz 3 Umwg eine Abschrift des Verschmeizungsvertrages und der Nieder-
schrift dieser Mitgliederversammlung erhalten können

Nach Erledigung der Tagesordnung lagen keine weiteren Anträge vor

Daraufhin wurde dle Mitgliederversammlung um l0.20 Uhr geschlossen
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HierËlber habe ich. die unterzelchnende Notaren Katrin Pius. das vorstehende
Protokoll aufgenommen

Schmallenberg, den 29. September 2021

(L.S.)
gez. Katrin Peus

N ota rin



An]-age l

] r d-'E'auE"Estnnus: e"v. bete l

el merci te der außerordentli hen MËtgEËadüW.a.r$gylmfumg a:m 29.Q9.2C21

KurhausBadFredeburg Beginn:l€:8QUhr Ende: "PÖ';.25 ë/.:i

e Vorname OrganËs l n UnËerschri&

Aufmfot

All)an

Michael

81] ng - - - - '-" Märkischen Kreis
,- ,q " /

4./ . ,/Ö.<,,'U' -

:,.&.''Stadt Medebach

Barthotme Jürgen Stadt Meschede ';l'=:J -

Baumeister Annette Stadt Arnsber

/'.' Y-

=, ':,1 11a :p.t.':
Becker Antonius Hochsauerlandkrels tB. ,-iö:':*.
Beckmann Mlchae Stadt Winterber 2
Berahof lilrich Stadt DrolshaQen  
römer Vivien Plettenberqer KuITour $;.:!i. ~- :.- '-
Borgmann Winfried Stadt Winterber  
Birk Ulrich Hochsauerlandkreis .,t , /'lË4-/u''q, ' t..,..

Brandstetter Klaus Dieter
Landkreis Waideck-
Frankenber 2:;b." .Ëä#:

Braun Jessica Stadt Menden  
Bredensteiner Olaf

Kongresszentrum Bad
Sassendorf Gmbh U

Brühmann Peter Stadt Hemer  
Burahaus Frank Stadt Attendorn    
Dahlhoff Malte gemeinde Bad Sassendorf .:H,.Ü o4«,'Ë'L''/'

Diensten-Kümper Barbara \4ärklscher Kreis : :l-i?büllz' ,l*, :- : ':t,
Dolle 3reqor <rels Soest      
Elckhoff Bernhard todt Medebach  
EËnwËllËgungserkËärung
Mit Ihrem Eintrag in die ] elllehmerliste stimmen Sle der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten: wle Namen
vorname und Organisation zu
Die Liste Yard durch den Saueriard Tourlsrnus e V geste chen una belm Protoko lversard allen in diesem Gremium
/ertreteren Personen oder sande



Vorname jorganisation lun'tëischrift

sten IKtaus IHKSiegen L-'Z'\." \-,-;

i lö.b.u.v. Sachverständiger l .
iebia IKti?us Peter DEHOGA 'i 'p,('..''y::#ky',);z'

IHK Arnsberg Hellweg-
J:!w.

qguecke ]Barbgra IStggtmarketing Sunderne.V

Grobbel iMeinolf iVolksbankBiaae-lenneeG

Grotelüschen jlmke ITV Biggesee-Listersee

Hauser Wilhelm IStadtMedebach LZ:l\;/z=lgl:!Zt.rf(i?J
Henkel IAchim IGemelndeFinnentro

Henze ICarmen IStadtverwaltung Hallenber!

Hoffmann iKtartssa IOipeAktiv

Hofmann IMarttn IStadt Hemer

H{)lsemann jJan IKreis Soest

JID11D! IErgtlz IStadtMedebach

Jarosz IBjörn IGemeindeKirchhundem

Kampf ILajana ISauerland-Radwett

Kerstlng IStephan IGemeindeEslohe

Koch IErwin IKrels Soest

Koch ]Chriltlan IFrg14eitweltSauerland Gmbh

König Burkhard jStadtSchmallenber

Kost INicote IStadt Attendorn

Kramer-Pabst IAndrea IKreis Olpe ~!' 1. i'ri.., .C., ':JËL,i' #
inwi:tigungserKlarung

Mlt Ihrem Eintrag in die Teilnehmerliste stimmen Sie der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten. wie Namen:
Vorname und Organisation zu
Die Liste wird durch den Sauerland-Tout"lsmus e.V. gespeichert und beim Protokoliversand allen in diesem Gremium

Seite 2
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vertretenen Personen übersandtr

/.
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Vo frame Organisation

Fachhochschule Südwestalen

Kreis Olpe

Stadt Medebach

Hochsauerlandkreis
aturpark Sauëflahä-

Rothaargebirge

Gemeinde \Wllllngen

TAG Lennestadt-Kirchhundem

Tourlmusve rband Eslohe e.V.
Scfitnallenberger Säüëfläti
Tourismus Gmbh

U nËe r$ chrË fE

Susanne

Dr. Franz-Josef

Manfred

Frank

Detlef

Norbert

Clemens

Katja

Katja

. "

Matthiessen IDlrk IStadt Iserlohn

Welcher ITheo iKrels Olpe

Möser iLutsa IStadtLennestadt

deus IKatrin IPeus-Bethke.Notaren

deus IRalf IGemelnde Bestwi

Pröll iMatthtas IHansestadtAttendorn

Puspas ITobias IStadtLennestadt

Scharfenbaum IPhiiipp IKreis Olpe

Scheinen IMarie-Theres IHochsauerlandkreis

Scherer IMarkus IKreis Olpe

Schmalenbach IUwe IGemeinde Herscheid
DroËtë Schütte-Sprenger

Schmidt IKlaus ISchmidt
:auerländlscher

$@ lgl ]gjlristian IQgj?jrg$vereine.V

Schnorbus IMartin IHocnsauerlandkreis

Schnorbus IHolger Stadtverwaltung Hallenberg
iwitligun gse rKiari

Mit ihrem Eintrag in dle Teilnehmerliste stimmen Sie der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten, wle Namen.
Vorname und Organisation zu
Die Liste wird durch den Sauerland-Tourismus e.V- gespeichert und beim Protokollversand allen in diesem Gremium
vertretenen Personen übersandt

.......'
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Varnarne Organisation

Stadt salve
fÖëtë Schulte"Sprenger

Schmidt

Hochsauerlandkreis
Tourismus Brilon Olsberg
Gmbt]

Unters h f

te

] ulle-Sprengen Ulrich

Stratmann IMlchaei

Strenger IRt)diner

x+,Strotkemper

Tepas

Thebrath

Tschentscher

Vollmer

Weber

Westermann

Williams

Wlnterberc

Wulf

Wutschka

Benno

Jeron

Ralf

Regina

Martin

Peter

Andrë

Nicole

Hubertus

Madlna

Stadt Attendorn

Warstein Touristik e. V
Städt Kierspe. Sta(it
Meinerzhaaen. Gemeinde

;emeinde Nachrodt-
Wlblingwerde

Kreis Soest

Stadt Olpe

Lildenscheider Stadtmarketin

Gemeinde Wenden

Südwestfalen Agentur Gmbh
Wiäëëtiäftë:üiiä Tourismus
Gmbh Möhnesee

KreisxSoeq

'b-,JÜL(,,'

F' ''Ëtb~
z.-

k

/#. i'L'!.

Ü
,.bH ,.,. i.l,'c,;

/' J

(.'r
Q''7

Mlt Ihrem Eintrag in die Teilnehmerliste stimmen Sie der Erhebung Ihrer personenbezclgenen Daten. wie Narren
Vorname und Organisation zu
Die Liste wird durch den Sauerland-Tourismus e.V. gespeichert und beim Protokollversand allen in diesem Gremium
vertretenen Personen übersandt
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.An].age 2

Droste Schulte-Sprenger Schmidt Steuerberater
Wirtschaftsprilfer RA Partnerschaft mbB
Herrn Ulrich Schulte-Sprenger
Steinstr. 26
59872 Meschede

Bad Fredeburg, 20. September 2021

Einladung zur Mitgliederversammlung des Sauerland-Tourismus e. V.

Sehr geehrter Herr Schulte-Sprenger

hiermit laden wir Sie herzlich zu unseren Mitgliederversammlungen ein

Ort:

An reise :

Kurhaus Bad Fredeburg, Konzerthatle
Am Kurhaus 4, 57392 SchmalEenberg - Bad Fredeburg
Anreiseskizze (stehe Anlage)

Außerordentliche Mitgtiederversammtung zur Verschmelzung mtt dem Sauerland.
Radwelt e. V.
Termin: Mittwoch, 29. September 2021, 10:00 - 10:30 Uhr 1: .: .:. i

.-l-I':l"ll;' 11-:-1; :: L!

Ordentliche Mitgliederversammlung
Termin: Mittwoch. 29, September 2021, !0:30 ca. 12.00 Uhr

Die Tagesordnungen und Vorlagen sind als Anlage beigefügt.

Bitte melden Sie sich bis zum
an:

22.09.2021 unter Benutzung des nachfolgenden Linl<s

Bitte beachten Sie die als Anlage beigefügten Veranstaltungshinweise mit den
Hygiene- und Corona-Schutzmaßnahmen und vor allem die 3G-Regeln. Den
entsprechenden Nachweis bitten wir bei der Veranstaltung vorzulegen.

Wir hoffen, dass Sie an der Mitgliederversammlung teilnehmen und wi)nschen
schon jetzt ein }e nach Bad Fredeburg

Mjt freund

Sauerland-Tourismus e.V.

Bad fredeburg
Johannes-Hummel-Weg l
57392 Schmatienberg
Tel.;+49(0)2974-9698-0
fax: +-49 (O) 2974-9698-33

iourismus@saueriand.com

Theo Reicher
Vorsitzender



nreËseskizze MëtaiiederversammËunËert $ ueriand-Tourismus 29.89.202&

fresse: Am Kurhaus 4 -- 57392 Schmallenberg - Bad Fredeburg
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(Quelle: openstreetmap)

Anfahrt (über dle B55/B511 oder liber L740/776 {Rimberg)

(Quelle: openstreetmap}
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VeranstattungshirËweise
Hygiene: und Corona-Schutzmaßnahmen

M$tgliederversammiungen Sauerland-Tourismus e.V
29.09.2021 Im l<urhaus fn Ë3ad fredeburg

Die folgenden Maßnahmen und Hinweise dienen dem Schutz aller Beteiligten. Wir
bitten Sie, diese aufmerksam zu lesen und zu beachten:

3G-Regeln
Bitte bringen Sie zur Veranstaltung einen Nachweis darüber mit, ob Sie geimpft
genesen sind oder mit negativem Ergebnis getestet sind. 15

Keine Krankheitssymptome
Bitte nehmen Sie nur an den Mitgliederversammlungen tei!, wenn Sie keine
Krankheitssymptome wie erhöhte Temperatur, Schnupfen, Husten oder der Verlust
des Geschmackssinns aufweisen

Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung
Außerhalb Ihres Sitzptatzes sind Sie zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
verpflichtet(auch wenn Sie sich am Kaffee-Stand bedienen).

Handhygiene
Bitte desinfizieren Sie sich beim Betreten der Hatte die Hände

Halten Sie Abstand
Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 m ein. Achten Sie darauf auch
insbesondere be{ der Entgegennahme !hres Stimmzetteln, beim Imbiss und beim
Vertassert des Veranstaltungssaals.

Ihr Sitzplatz
Bitte wechseln Ste während der Sitzung nicht Ihren Platz

Dokumentation
Die Registrierung erfolgt ijber dfe i.uca-App
Darüber hinaus werden wlr die Sitzordnung Im Raum dokumentieren und file 4
Wochen speichern.



Außerordentliche Mitgliederversammlung
des $auer&and-Tour smu$ e.V.
zur Verschmelzung mit dem Sauerland-Radwelt e.V

Termin Mittwoch, 2g. September 2a21, 10:QO Uhr

Ort: Kurhaus Bad Fredeburg, l<onzertsaal
Am Kurhaus 4, 57392 Schma1lenberg-Bad Fredeburg

Tagesordnung

Begrüßung und Feststettung der form- und fristgerechten Einladung sowie der
Beschlussfä h igkef t

TOP l Erläuterung des Verschmelzungsvertrages

TOP 2 Beschluss über die Zustimmung zum VerschmeËzungsvertrag zwischen
dem Verein Sauerland-Radwett e.V. und dem aufnehmenden Verein
Sauerland-Tourismus e.V.(Beschlussvorlage wird nachgereicht)

TOP3 Änderung der Satzung(Beschlussvorlage)

Tagesord nu ng.a usserorde n bic he.MV.20210929



Sauerland-Tourismus e. V. Ë3eschlussvoriage
Außerordentliche Mitgliederversammlung öm 29. September 2022

TOP 2 Beschluss {ibef die Zustimmung zum Verschmeizungsvearag

Dle Verschmelzung von Sauerland-Tourismus e.V. und Sauerland-Radwelt e.V
wurde mit folgenden Voraussetzungen verknüpft

, : ./"
P= Ubb++q+W+b b bq bq

' ~ . :.I' " :
. {

VerschmelzungsveKrag
wurde zur Festlegung der Verschmelzungsmodalltäten unter den beiden
Partnern abgestlrnmt. Der Vertrag wurde am 3't .8.202t durch VeNreter
beider Vereine unterschrieben und notariell beglaubigt(siehe Anlage zu
TOP 1 >. Der Vertrag wird unter TOP l erläuteü

' ' '~ ; .:

r ', 'J. ,

=.:

Satzungsänderung der Satzung des Sauerland-Tourismus e.V.
wurde in den Vorständen beider Vereine und im Sauerland-
Arbeitsausschuss zugestimmt. Eine kommentierte Fassung !legt vor
(siehe Beschlussvorlage zu TOP 3)'''\

''''''''=)-

l.'"'':'

Beschltisse durch die außerordentlichen Mitgliederversammlungen
von Sauerland-Radwelt e.V. und Sauerland-Tourismus e.V.

stehen am 27.9.2](Radweit) und am 29.9.21(ST) an. Aufträge dazu
wurden durch die jeweiligen Mltgliedewersammlungen in 2020 erteilt.

Beschlussvorschlag:
Die Mitgliederversammlung stimmt dem Verschmelzungsvertrag zwischen
Sauerland-Tourismus e.V. und Sauerland-Radweit e.V zu...+.n

.\

/'

,'
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' 'll :
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TO P.2.Besc h lu ss.Ve rsc h m e iz u n g sve rtrag



Ëkkunäenrölie Nr. 34'1 air 2G2'1

Verhandelt

zu Meschede am 31 . August 2021
im Kreishaus Meschede, Steinstraße 27.

wohin sich die Notaren auf Ersuchen begab

Vor mira der unterzeichnenden Notaren

KÄT&!N P.gU$

}-nlt dem Amtssitz in 59872 Meschede
im Bezirk des Oberlandesgerichts Hamm

erschienen heute

'lb>

Herr Ulrich i3ork: geb. am 05.08.1 962, Wohnhaft in Brlion

Herr Stefan Vollmer. geb. am 12-08.1 965, wohnhaft in Meschede-Calle

hier nicht handelnd im eigenen Namen, sondern als gemeirlsam vertrei:ungs-
berechtigte Vorsl:andsmitglieder file den inl Vereinsregister des Amtsgerichts
Arnsberg un4:er VR 60459 eingetragener} ' '

SAUERLAND-RADWELT e.V. mit Stz in Schmallenbe g
anschrift: Johannes-Hummel-Weg 1* 57392 Schmallenberg

Geschäfts

der vertretene zu ] ] nachfo]genL] auch "übertragenden Verein" genannt
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Herr Theo Melcher, geb. am I0.09.1960. wohnha# in Finnentrop

Herr Frank Linnekugei, geb" am 03.Q8.1983, wohnhaR in Medebach

hier nicht handelnd im eigenen Namen, sondern als gemeinsam veüretungs-
berechtigte Vorstandsmitglieder füf den Im Vereinsregister des Amtsgerichts
Arnsberg unter VR 60443 eingetragenen

Sa iefland-Tourismus:: e.V. mit Sitz: in l Schmallenbergl Geschäftsanschrift
Johannes-Hummel-Weg 1. 57392 Schmallenberg

nachfolgend auch "übarnehmender Verein" genannt

Diö Erschienenen zu la>. lb) und zu 2b) sind der Ncltafin von Person bekannt Der
Erschienene zu 2a) wies sich aus durch Vorlage seines mlt Lichtbild versehener}
gültigen Bundespersanalausweises

Dle Notaren befragte die Erschienenen gemäß $ 3 Abs. l Nr. 7 Beurkg vor der 8eur
Rundung: ob sie oder eine mlt ihr beruflich verbundene Person in einer ungelegen
heit. die Gegenstand dieser Bëurkuhdiihg lgt. äüßërhalb der notariellen Amts
tätigkeit tätig wai ader ist. was die Erschienenen: verneinten.

Den Erschienenen ist bekannt:. dass die Nötafin zum: Nachweis der Identitäts
feststellung Fotokopien der AüëÜeisë feäigt iihd äli'bëÜahrt.

[)ie Erscnlenenen zu ]a) und zü ]b) bëstät]äten, namens und auf Rechnurlg des
SAUERLAND RADbVELT ö.V. zu handeln. Dle Erschienenen zu 2a} und zu 2b}
bestätigen. namens u'ld aüf; Rechnung des $ätlërländ Tourismus e.V. zu handeln
Alle Erschienenen bëstäiigen. :weder eine politisch exponierte Person zu sein oder
gewesen zu sein noch einer solchen: Person nahe zu stehen oder deren Familien-
mitglied zu sein

Dle Notaren bescheinigt geh. $ 21 BNotO aufgrund elektronischer Einsichtnahme in
die Vereinsregister des Amtsgerichts Arnsberg: vom 23.08.2021 , dass

der SAUERLAND-RÄ{.)WELT ë.v. dort Hüter vR ö04S0 öingeträgen i$t und
dass Herr Ulrich Birk als erster Vorsitzender und Herr Stefan Vollmer doü
alg 8eisiker qihgëtfäëen sind: sowiel
dass die Ef$Chleneöën zu lä) ;lind lb} aufgrür)d der ailgemeiner} Ver
{retuhgsregëlüng befugt: Sind. dën SAUERLAND-RADWELT ë.v. gemelns-
chaRlich:2{iüërtreteh
dër Säuërländ-Tourismus ë V : död üntër VR 60443 ëlngeträgën ist und
dass Herr Theo M$1cher als Vorsitzender ung: Herr Frank Linnekugel dod ais
stellüërtfetëndër Vörqitzgndef $ingëjragëä ëi$d që®ië,
dass diä;EfschiënenëA zu 2a> Lind 2b} äüfgfühd der allgemeinen Vëüretungs
regelung befugt sind, den SätJërländ:Töürismtis e.V. gemeinschaftlich zu
vërtretëh



i)ie Ersctlienenen ersuchten die Notaren um die Beurkundung eines

Verschmefzungsveftraaes

und erklärten übereinsl:immend zu notariellem Protokoll was folgt

$

Vorbemerkung, be einigte Vereine

hifi diesem Vertrag wird der überragende Verein SAUERLAND-RADWELT e v
auf den bereits bestehenden eingetragenen aufnehmenden Verein Sauerland
Tourismus e.V. verschmolzen

Dle Verschrne zung soll die personellen und sachlichen Ressourcen der bete listen
Vereine zusammenft)hren. Sle soll dazu dienen, die Verwirklichung der sich er-
gänzenden und sich in großen Teilen ded(enden Vereinsziele zt,i bündeln und die
diesbezüglichen Tätigkeiten wirtschaftlicher zu gestalten

2)

Dle Satzung des ÜDert-agenden Vereins mit Stand Vorta 26.10 201 5 und aie Satzung
des übernehmenden Vereins mit Stand vom 1 6. 1 2.2009 stehen der Verschmelzung
nicht entgegen {$ 99 Abs l Fall l Um,,/G) Es bestehen keine landesrechtlichen
Vorschriften d 8 der hier beabsichtigten verschmelzung entgegenstehen ($ 9g

3)

Vermögens€ibe#"trauung/ Gegenletstt3ng

Der überragende Verein SAUERLAND-RADWELT e. V. überträgt sein Vermögen
als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter .Ausschluss der Abwicklung
gemäfß $$ 2 ff. Umwg 1. V rr! $$ 99 g Umwg auf den auf11ehmenden Verein
Sauerland-Tourismus e. V. im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme. Das
übertragende Vermögen muss: der Satzung des SAUERL,4N[) RA[)WELT e v
entsprechend. zu ZwvecKen der Förderung des Radfahrens im Sauerland eirlgesetzE
werben

[)er aufnehmende Verein Sat.ierlalad-'fot,irism{..IS e. V, sichert zu. das Then)enfeid
Radfahren weiterhin professionell zu besetzen und die anfallenden Aufgaben mi{
einem Vollzeitäquivalent von 1 ,5 Si:ellen abzusichern

2}



4

Soweit für die Übertragung von: bestimmt:än Gägenstähdën des Vermögens des
überragenden Rechtsträgers (elnschllefßllch Verträgen Haftungen. verbindlich
kelten) die Zustimmung elnës Drehen oder einer; öfferlEilch rechËllcherl Genehmigung
oder Registrierung erforderlich l sein soiltël hvird sich der übernehmende Recht:s-
träger und gegebenenfalls der überragende Rechtsträger bem(then. diese ZusEim
mund, Gerlenmigung oder Registrierung zu beschaffen

Die Mitglieder des tlbeäragenden Vereins SAUERLAND-RADvVELT e.V. erhalten
fi)r die Ubedragung dle Mitgliedschaft bel dem tlbernehmenden Verein Sauerland-
Tourismus e. V

Die neu gewährten Mitgliedschaften sind mit den bisherigen Mitgliedschaften
glelchwedig

Die Mitglieder des ilbedragenden vereins sind in der diesäf NiedërËährlft als
Anlage l beigefË)glen &fitgliederliste aufgefË)hrt Sie wird zum Bestandteil dieser
Urkunde gemacht und wurde den Erschienenen zur Kenntnisnahme und Durchsicht
vorgeleg!.l Die Erschienener} verzichteten übereinstimmend auf ein Vorlesen dieser
Auflistung.

Die durch die Mitgliedschaft : im aufnehäehden vefäih Üëfhiäëitëö Rechte : Ünd
Pfiichier! ergeben sich aüs der diesem Vedräg als Anlage 2 beigëfËlgten aktuellen
Satzung des Saüeriand-Tourismus e. V.. äüf dle verwiesen wird. Sie wurde zu
Beweiszwecken beigefilgt. Alle Erschienenen ërkiären. dass sie äüf ëin Vorlesen
dieser Anlage 2 verzichten

Gev/innansprüche ader eine sonstige Beteiligung anl Vermögen des aufnehmenden
Vereins sind mit der Mitgliedschaft im [lbernehmenden Verein nicht verbunden. Der
Anspruch auf Nutztjng def Einrichtungen und Angebote des ilbernehmenden
Vereins besteht hit Ablauf des Verschmelzungsslichtags

Die ößitglledschaft inl übërnëhMehdëh Verein ehtëteht rnlt Wirksam\.,/erden der
Verschmelzung, also mit Eintragung der X/erschmelzung im Vereinsregister des
übernehmenden Vereins. Soweit die Mitglieder des überragenden Vereins bereits
Mitglieder: des {lbernehmenden Vereins sind, entfällt eine weitere Mitgliedschafts-
gewährung; Bësonderë Aüfnahmeanträgë der Mltëlleder des übertragëndën Ver-
eins sind air den Emucfb def Mitgiiedächäft im übefnehhehdëh Vëräin nicht er
forderlich, ebenso wëhig sind AufnähmëÖebühren zü ëntrichËeö

Vefschmetzungsbilanz/ Ve?sehne za.ngsstichtag

Der verschmelzung v/ird die Bilanz des SAUERLAND-RADWELT e. V. Vom
31 12.2021 als 'Schlussbilanz;l iü Sinne des $ 17 Abs. 2 Satz l UMWG zugrunde
gelegt



Die Übernahme des Vermögens des SAUERLAND-RADWELT e. V. durch den
Sauerland-I'ourismus e. V. erfolgt ausschiießlich im innenverhältnis mit Wi!"kt.ing
zum Ablauf des 31 Dezember 202] {24.00 Uhf) 'Jom i . Januar 2022 l0 0C) Uhr) an
(*/erschmeizungss1lchtag) bis zum Zeitpunkt des Erlöschens des [lbeKragenden
Vereins gemäß g 20 As l Nr. 2 JmwG gelten alle Handl-engen und Rechts
geschäfte des [lbertragenden Vei eins a]s für Rechnung des Sauerland Tourismus
e. V. geführt.

2

g'

Sollte die Verschmelzung nicht bls zum 3 i . Dezember 2022 in das Vereinsregister
des aufnehmenden Vereins eingetragen worden sein, so ändern sich Bilanz- und
Verschmeizungsstichtag v/ie folgt

3

der Verschmelzung v/erden abweichend von $ 3 dieses Vertrages die
Schlussbilanzen des {lbertragenden Verelrns zum 31. Dezember 2022
zugrunde gelegt;
der Verschmeizungsstichtag nach $ 3 Abs. 2) dieses Vertrages verschiebt
sich auf den 31 . Dezember 2023, 0.QC) Uhr.

Sollte die Verschmelzung auch nicht bis zum 31. Dezember 2023 oder bis zum
31 . Dezember eines der Folgejahre in das Vereinsregister des aufnehmenden Ver
eins eingetragen worden sein, so verschieben sich Bilanz- und Verschmelzungs-
stichtag entsprechend Saü l

$ 4

Besondere Rechte und Vorteile

[)er tlbernehiTlende Verein gewähr keinem Mitglied des übern agenden Vereins
besondere Rechte i. S. von $ 5 Ab$. ] Nr. 7 Umv/G. Maßnahmen i S. '/. $ 5 Ab$. 1
Nr. 7 Umwg sind nicht vorgesehen. Ebenso hat der ilbeüragende Verein keinem
FJitglied Sonderrechte im Sinne des 5 5 Abs l Nr. 7 Fall l Um\ö/G l V m $ 35 BGB
eingeräumt Nach $ 13 der aktuell bestehenden Satzung des Sauerland Tourismus
e. 'd (Anlage 2) fällt das Vereinsvermögen bel Auflösung oder Fortfall seines
Zwecks im Verhältnis 2 : 'i auf dle Kreise Hochsauerlandkreis und Olpe, die es für
die Förderung des Tou'ismus zu -/erwenden haben. Nach $ 1 3 der Netlfassung der
Satzung des Sauerland Tourismus e 'J (Anlage 3) fällt das Vereinsvermögen be
Aufiösurlg oder Fortfall seines Zwecks im Verhältnis der geleisteten Mitglieds-
beiträge der Kreise an d ese. die es fü' die Förderung des Tourismus zu verwenden
haben Auf die a]s Anlage 3 0eigef(]gte Neufassung der Satzung bvira verwiesen
Diese wurde den Beteiligten vorgelesen, von ihnen genehmigt und dieser Urkt.,ende

ais Bestandteil beigeftJg4:.

l

Weder einem Nlitgliec! des Vorstandes der beteiligten Vereine noch einem Ab-
schlussprüfer oder Verschmelzungsprüfer //erden besorldere Vorteile gewährt ($ 5
Abs. l Nr 8 Um'NG)



:

Folgen del verschmelzung für .Ärbei Rehmer und ihre V'e:'tfetungep

Der: illbernehrrlencle Verein übernimmt alle Arbeitnehmer des übeäragenäen Ver-
eins auf dën Zeitpunkt $elnës Erlöschens nach Maßgabe der bestehenden An
stellungs- tjhd Arbëitgvëdrägë. Für die:Arbelthëhhër deË äufnëhhendën uhd des
übertragenden Vereins ergeben sich ansonsten keine Veränderungen. Dle x/er-
schpel$ung ha{ kelnQ tori edraglichen Äuswirkiingen:: Bestehende Betriebsverein:
bärungën bleiben unbert)hd. Eë gilt $ 323 Umwg. Ein U/iderspruchsrecht steht; den
ArbëithehMëlh: nicht äu.: Allëfäinës steht deÜ:Ärbeitnëhmef Üëgeh äes ErlöëÖhens
seines bisherigen Arbeitgebërë. eih wichtiäër Grund zur außerordentlichen: Kündi-
gung seines Arbeitsverhältnlsses Im Sinne des $ 626 Abs l BGB allein wegen
seiner durch AN. 2 Abs. l und Art. 12 Abs. l GG gewährleisteten Vertrags: und
Berußfreiheit iu

:ii

Ein Betriebsrat besteht bei keinem der beteiligten Vereine. Weder dër [ibertragende
Rechlsträgär hoch äer i)bël"ftehmende Rechtsträäär gehää einem Arbeitgeber-
verband an. und es besteht auch keine Taribindung: Ein Beitritt däs Ëlberneh-
menden Rechtsträgers zu einem Arbeitgeberverband ist nacfl der Verschmelzung
nich-Egeplant

Versofgungsverpfllchtuhgen deg ilbëf"tragenden : Reqhtsträgerëi äëgeäilber aus.'''

geschiedenen Arbeitnehmern gehen auf den übernehhendäh Rëchtsträgef über

8es e dung def neuen {lfgane / $atzi.$ngsändefung .f p'efsona!

Der tibernehmende X/drein Sauerland-Tourismus e: V. fasst seine: als Änlago 3
beigefügte Satzung neu Die Satzung soll mit Wirkung auf die Eintragung de'
Verschmelzung im Vereinsregister des aufnehmenden Vereins gelten

} )

Dieser Vertrag wird ërsi uvirksam (aüfschiebëndë Bedingung), benn der Zustirn
mungsbeschluss belm aufnehmenden verein (Sauerland Tour kmus e V ) wirksam
gefasst worden l$t

2)

Züëtä!'nhtihgsää cääuËë .f: K ä em Hjä&eilse

Dle durch diesen Vertrag und seinen Vollzug entstehenden Kosten trägt der
Sauerland-Tourismus e. V. Falls die Verschmelzung nicht v/irksam werden sollte
haben die beteiligten Vereine dle Notarkosten zu gleichen Teilen zu tragen Dle
Vo112ugskosteh: :trägt in: dieëëhl Fall jeder Verein selbst



Dieser Verlag bedarf der Zt.istimmung der Mitgliedewersammlungen beider Ver-
ei1[e. Jeder Veüragspa]tner kann vo!] diesem Vertrag zurücktreten. wenn die Zu-
stirrlmungsbeschiüsse dieser Vereine nicht bis zum Ablauf von zwei Monaten ab
heute beurkg.fndetslnd

Einem" Verschmelzungsprüfung bedarf: es nicht, wenn dies bei keinem der beteiligten
vereine von mindestens IQ % der Mitglieder verlangt v/ird ($ 100 Umwg). Dies ist
bisher nichtderFali

3)

Die Notaren hat dle Beteiligten über den weiteren Verfahrensablauf bis zt.im Wirk
samwerden der Verschmelzt.lng* auf den Wifksamkeitszeltpunkt sowie die Rechts
folgen der Verschmelzung hingewiesen, insbesondere auf Folgerldes

4}

a) Der Verschmelzungsvert{-ag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung
der Mil:gliedefversammlungen aller beteiligten Vereine in notarieller Forn}

Gläubigern der bei:einigten Vereine ist aufAnmeldung und Glaubhaftmachung
hre Forderung nin nach Maßgabe von $ 22 Umwg Sicherheit zu reisten

c) Da die Mitglieder aller beteiligten Vereine auf die Erstellung eines Ver-
schmelzungsberichtes verzichtet habens bedarf es gemäß $ 8 Äbs 3 Satz ]
Ait. l Umwg eines Verschmelzungsbericl"ißes nicht

d) Die Verschmelzung wird erst mlt Eintragung der Verschmelzung im Vereins
register des aufnehmenden Vereins. Sauerland-Tourismus e. V. wirksam

ej Unabhängig von der !sternen Kosienvedellung h8ftcr] alle Eieteiligten ft)r dle
Notarkosten als Gesamtschuldner

Soweit der übertragende Verein Eigentümer von Grundstücken ist
die Verschmelzung der Grunderwerbstet.ier.

u r] terlieg i:

[)ie Notaren hat nach $ 18 GrEStG dem Finanzant{ Anzeige zu erstatten unter
anderem Liber vorgänge: die ein GI-undstück im Geltungsbereich des deut
schen Grunderwerbstet,iergesetzes betreffen

$ 9
Sonstiges

Der aufnehmende Verein tdi:t vom Vefschmelz}-lngsstichtag/Wirl€samwerden der
Verschmelzung an in alle Rechte und insbesondere Verpflichtungen ein, welche der
übertragenae Verein ihren ß/mitgliedern gegenüber hat bztv. eingegangen ist
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$ 10
yoi#machten

$alv'aiofiëëhë KibÜë:äi
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gez. Theo Melcher gez. Ulrich Dark

gez. Frank Linnekugel gez. Stefan vollmer

gez. K?Erin neüs

(L.$.) N o t a r i n
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$auerlaitd-'fc>1.frjsR {j$ e,\./

NäiM3 und $i+.z

:g Hßl: 1: ::: :: uF:-r;v,:':1;: ;: 7:'s:g:'. :i
(2) Geschäftsjahr ist das KalerldeÜahr.

$ 2
Zweck des Vereins

( l l

EßEIÜlll ll: :l'En
Oden bzw. touristischen Ar-
m. Er agiert als Ëouristisctlel

Dazu {iberninlmt er insbesondere folgende Aufgaben:
unnwcKiung des touristischen Leitbildes Sauerland und Festlegung l/on Ker1lkorn

2. Anstoß. Begleitung und Koordinierung von Themenmarkeiing
tÜ'wul I'fies ivlalKellng elnschliel3iich eines Service-Center"s und RKesemierungssys-

{o:..lebt Sche /\!.d--' - Inzip icann dei" Sauerland-Tourismus e.\V. darijl)ei" hinaus weitere
chergestelh i$t. rt uoernenmen. Soferr} äle Finanzierung dur!=h die .ö.ufi!"angeber BI-

Ber verein verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht

(3
g
J Aufgabe de

;n [l l ii] F)dai $al.ierlarlcl-'l'öui'isräl!..t$ e.v'- tlaber sich ir Übrigen-! i}8t:h
ge. li'ac )= ratio/ ; InjäFlrtg ) Zi impa' L"ga,SZJT'tanten

t/! itg! l Mitgi eclscf ilf

ltgllecler dfls \,;dei;ns si;ld cll Salierland!€ieise }-l{
}<rels Olpe url'i l<rels SclesE

;aueriandkf Ü,'läi'l::lScll:Ti' l<r'o

/

.\



F #"
/'

'/

,f

/

=)'

Darüber hinaus könner hlitglleder \P/erden

gËliä! ilËIÜ:E ::: ü: n: :i: i:

äß r ëjü üüi ietii ii lilhlhiiliill
c$}

Unternehmen, die inT Sauerland-Toufisnnus tätig sind

Sonstige juris asche und navi)rieche Personen mi{ einem Bezug ZtiH Sauerlarld

(3)

Die $Zliigiiedschaft endet

l : l :li::Bill: l!?il l,it $1 F i1 1 1:1 11;44144
=' 1.1:1:1111$illl:lil:l: =:;!:" :1;:: :i::u: l"::i'

Rechte und g)f ic IEa! tIBi' ßli lili i:jez.

G;g"Üb" :Öden iv}it fi;d,,;-: ,;bri gi d . XV;,ei,: L i$ :;':g;" !fgeFiih

)Interessen desDie NI i glieder" sind: vefpflich€et. di
11"ellis züi \ /ahlen i.ind zt,{: förclei

/.

a



Die #liigiledef sind verpflichtet; Mli:giiedsbeitr-äge :zu üi"ii;"!chä:en: Die Hölle Lind Fäl!!gkei'i
der Beiträge bestimmen sicl[ flach elnei" von der ]\ülitglledewefsa]r]inluf)g zu beschlle
lenden Beitragsordnung

laie h'lltgiledef sind gehalte:
2'J 'fDfaerll

,ü.i-belt des 'vereins dur€=h .l: }:'eg:-logen .tnd \.''o:"s( 'lläg

$ 5
Organe des Ve!"eins

Die Clrgane des Vereins sind

l
Z

3

ile f/litglleder.'ersarnmlung($ 61
oer','ars€and ($ 7)
der Arbeltsausschuss Sauerland ($ 8)

W$tgiiedenve rsam in it.in 9

1) Dte P/lltgliederversamm u'lg nat folgende /\ifgaben

a)
b)

c)

e)

vVahl der Vorstandsmitglieder
Feststellung des Jahresabschlusses und f3eschlussfassung liber die Ë3eharËd
lung des Ergebnisses
Enigegerlnahme des nfüft,lngsberjchis
Iniiastung des \r'orstandes

Beschlussfasst-ing über
dcr} Vxßrlschafts- elllschließllch Si:ellenpia11 (ibid?trtlelt vo1 3U4 der $ilmmrechte)
Anträge und scËche lm Sinne des $ 3 AösäEze zË ulc 6
dle Bel ragsoraning ;li'/leh heit von :%' dei Stimrrrechte)
die Satzungsänderung fß/tehrhei{ /on :%- öei Stirrmrechie>
Auflösung des Vereills {hlehrhel{ VOn 3Za der Stimmrechte)
l)bernahr'nc w3itei'e{ Aufgaben nat;h $ 2 J\bsätz .2 {Mehr eiË \.,on 3%t de;
$tirr[ri[,'echte). sole!'-n sie Rirvh{ ais Gesclnäft der ia;,faenden VcinA/3iË!-]r]::] t.!i]i'rnli
teibar vom GescfläRsführer erlischieden .verden-}

die Elili;hi:urls i..!nd Aufrechterhaltung von EinrichttiilgeiË des x/'el"el lls aub
rlall) :eirlei Gesciläftsstelie f'iklehrnel{ ./o ] ä er S Ir }rrrec-[e)

2 l)ie Jx/litgliedewersamr'niullg Ist besclllussfäilig, v/e?ll'l mll'ldestells 3/4+ 31iëi- Seit-nf'ni c} !e
:el reËerl is{. {Dhne Rücksich'Ë auf die Zal'\l der '.roftfQtBRco $EitTlnrecf-ite i$t die

sarrtnllung beschlussfähig. v/enn sle zum z-./elia!": b/lai regelt desseibei neger Ëa :d $
ngeladei\ wordera ist lind dabei !nil:bete it wurde, dass ötlne Rüclqslcl-!i: :aL:f clio ,ö:rlza}

der ve!-tre eßen Stirnmlecl:te beschlossen werden l€arl?

. ' ..r . :
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)ie Ë/litgiiedenarsammlur g be8chließil imi einfacher hlehrheiË def 3R'iv8s8Rd8D Siifnm-
rechte; außer In:deh in Absatz l Buchstabe e ausdrilcklich genannten Fällen: Bei
Siimmengleichhei gil! ein Antrag als abgelehnt. Bei t/Wahlen entscheidet bei $timme{)=
gleichheit dag Los

l)ie ?i/litgileder'/ersammiung ritt mindasleris einmal im Jahn' unter !,-eltüf g ::les :'/orsii
zerldeü löael eines S ella'ertreLers :m 'Uerhl aerun3sfail} zli$ammen. Dle ?/lily iec rx:er
sammlung: wird durch äen vorsitzenden nicht geleitet. falls die zur Verhandlung oder
Abstimmung stehenden Angelegenheiten ihn persönlich berühren: dies gilt auch fi)r die
StellÜedretëf. E)ië Mltäiiëdër sind sëhljftiich unter Angabe dër Tagesordnung rnlndes=
tons drei lß/schen üorldem festgesetzten Termin vom Vorsitzenden einzuladen. in: der
Einladung ist jeweils die Anzah! der Stimmrechte del Mitglieder anzugeben. &4itglieder-
versamhluhgen Üilësän Buehl einberufen Üerdefi,l denn: es t/5 aller: Mitglieder ader
Mitglledei", dia zusammen mindestens 50% der Stimmrechte repräsentieren, unter An-
gabe des Verhandlungsgegenstandes beantragen.

(5) Die Miigliedewersammiung besteht aus den natürlichen Personenl die dle Mitglied-
schaft envvofben haben. t.ind je einem Vertreter der übrigen Mltgjieder des Vereins. Der
VeHreter hat eine Stimme pra angefangene 250 Euro geleisteten ordentlichen Mit-
g[[edsbë[trag. f/]tg]teder nach $ 3 Abs ] und nach $ 3 Abs 2 Buchstaben a ünd b körl-
nen bls zu fünf Vertreter in die Mitgiiedefversammiung entsender}. die aber zu einheit+i
cher Stimmabgabe */erpflichcet sind

Anträge i/on Mitgliedern: die zusätzlich auf dle Tagesordnung geseiz{ 'werden sollen
m(]s$en spätestens eine Wache vo!" ded Mltgliedewersammlung schriftlic t bei der Ge
schäftss elle eingereicht \werden

Die Beschlüsse der ?ß tgllederversarnmlung sind !n ëinër Niederschrift aufzunehmen
diä vom vörsitzsndën lind dem Protakollfühlër zu unteuëichnen i$t.

Vorstand

Dem x/orstarid obliegt die: Leitung des X/erelns. Er: legt dle si:rategische Zialplanung mi}
einer ixßehfheit von: 3/4 der anwesenäert Mitglieder des X/orstandes fest. Der X/orsiand
kann seine Aiufgaben auf die Geschëfts{(Ihrunau delegieren. E l$Ë berechtigt: der Ge
schäfËsführung Unlewöllrnach} zu e teileni

Der vors!ana bestehe aus 12 X/Ofsiartdsmitgliedern. Dies sind der \./orsitzerlde.
stellveHreËende VofsiËzënde und neun u/eitere Vorstandsmitglieder.
Ftlr diä ZÜëäämärlëët2 ihÖ des Vöfstähds gelten im nbrigënlfoigende Regeiuflgei"l.

a alë ß/ fiäiledär aäü 9 3 Absatz 'l: ([loöhääüerlahäi<!eis <r=]s stoa. Ki?is Soest
lina ]er ö/läfklsche l<reis} s. klage }e ein 'a'ois13ndsm glied 'ior

b die h/!ilgliedär gëä} $ 3 AoËalz 2 E3ucilstaber} ä und b schlag"-n rlsgesarnt iË}
Ëem aufl i3asls der $!iHmf8pvh mehfhei'nich abgestirornlerl Verfahren vier vör"

sLandsrrlitglieder l/o!, \lvobei rnilndesiens ein ödi€gliecl von einer Konlmu!)e int
Kreis Olpe. [<f is $oe${ adel" Märkisc en: Kreis entsandt: sein neuss.

ß'
i..
' =
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:.) dle Mitglieder gel'n. -$ 3 ..!\bsat2: -2--$=n)i.i.=hsËäb8 c schlage!'l .zxrx.r91 -'v'üi'sia:'!dsf)"lligl
dervor

d) dtc ?vlitgl edel gell $ 3 ß:Esaiz 2 Ë3ichslaüe d s nl lgen z'./ei x.'arstaldsnlEg
eier vOf.

\.fVifd ein vorgescillagenes i\,'iii:glied l":icht gewätlit. sun fluss etr! neue!" '-h'ahlvör
scf lag tinterbl'eltei werden
x/orstana im Sinne von $ 26 BGB sind der b'orsltzelde ulla scf; e Stell .'enretet De
Verein wird gerichtlicll und außergei"ichtlich durch zwei dieser Vorstandsmitgiiede;
gemeinsam vertreten

'

.,'

(3) Die Vorstandsmitglieder gem. Buchstaben a - d werden von der hlitgliedewelsamm-
iung gewählt. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit aus. so wählt die nächste
h$1tgliederversamrnlung ein neues Mitglied für den Rest der Wahlzeit.

(4 Den Vorsitz des Vereins {)hernehmen im turnusmäßigen Wechsel von zwei Jatlren
beglrlnend mit dem Vorstandsmitglied. das auf Vorschlag des Hochsauerlandl<reises

n den Vorstand gewählt worden ist - die Vorstandsmitglieder, die jeweils auf Vorschlag
des Hochsaueriandkreises und des Kreises Olpe in den Vorstand gewählt worden sind
1, Stellvertretender Vorsitzender ist jeweils das andere Vorstandsmitglied aus den
Vorschlägen des Ffochsauerlandkreises bzw. des Kreises Olpe. 2. Stellvertretender
Vo!"sitzender ist das Vorstandsmitglied des Märkischen Kreises oder des }<rei.ses Soest
aufgrund eines abgestimmten Vorschlages.

i)ie Sitzungen des Vorstandes finden nach vorheriger schriftlicher Einladung diirct) den
Vorsi'tzenden unter Angabe der Tagesordnung statt. Der voi'stand l$t beschlussfähig.
werln fnindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der erste X/orsil:zünde oder die
beiden steiiveüretenden Vorsitzerlden. anwesend sind. Er entscheidet rnlt einfall"ier
Stimmenmehrlleit der anwesenden Vorstandsmitglieder, soweit diese 6atzurlg nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt. Bei Stlmrnengleichhelt isl: dle Stimme des
/örsitzendeË")entscheidend

'6) !Jle ßmtsperloae des Vorstandes beträgt für f .iarlre Sie neglnnE una enge! I'l:= der
Wahlperiode dei' Räte und Kreistage nach dem }'(onlmt.t1lalw ahlgesetz Five. i)ei" vöfsi8iHd
i)leiht solange im Amt. bi$ ein neuer Vorstand gewählt is{

rl'} i)!e fvqltglleaer über ihre I'ät:gKelt unentgeltlich aus

B) Der Vorstand hat das Recht; bi$ zu 2 Aaiii:glieder mlt beratender Stil-nme in den -/orstand
z:u l<tnoptie:'en. $ 8 Absatz 2 Satz 3 !)leiht !..nberül"lit

$. rbeitsatlssclluss Sü

1} =:er "foren r) [ i'!e ' .X"oei!$aus$i; :']ss $StJe ] i]a

2) il)er Aibeitsai-tsscitliss $a ierlan(! steil! die gert ëiR!;Hrrli! ,qrbeitspli:ittfürm def {::)rl.
Reglünaiebene in der To!.liislnusarbeii für {jas Sauerland düf- Er Ëllbt sici}

i.'
/ : f
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Geschäftsordnung, in der Insbesondere Funktion und Aufgaben zu regeln sind. D
Vorsitzende des Arbellsausschusses und sein Steliverifeler nehmen an den Sitz;-ing!
des Vorsta ndes: teil

E)8r A.!"bsitsalü:sschuss setze sich zt,isamm n aus .ie:,weils albern haupiamilicl en
','errreier aer örtel:he'l T)urismussie }en frn Sinne dës g 3 Absatz 2 BuchsEaoen al Llr)d
b). aie mlndesterls '!50.0DC} Übernachtungen.'Jahr nach def amtlichen Stalistil(
aufweisen sollen, sowie jeweils elnern Vertreter der Wiüschaäsförderurlg des Kreises
Soest: und des: Freizeit und Tout"istikverbändes Märkischen: $atiärland: e.V. ßHitgiieder
nach $ 3 Absatz 2 Buchstaben a) und b), die dle bllndäsLübernachlungszah} in} Sinne
lion: Satz:l:: i regelmäßig nichte ei"reichehl:: körinëh teich::i:ku : {oufistiëchen
Arbeitsgemeinschaften mit :der Mindëstüöerhachtungszähl ih : Sihnë: .aan Satzl l
zusammenschließen und einen : VeHfeter der jeÜelligen touristische!}
Arbeitsgemeinschaft in den l Arbeltsausschuss entsenden. Eine foul'istische
Arbeitsgemeinschaft im Sinne der Satzung ist gegeben; \ü/enn eine organisatorische
verbundenheit mit einem einheitlichen Budget üorhandär} isb reine Zusarnmenschl{)sse
zwecks Erlangung der Übernachtungszahlen reichen nicht aus

(4)

IS)

Die: Mitglieder: des Aöeitsausschusses : werden vöm vorstand
jeweiligen Orte bzw: touristischen ArbeitsgemeinschaRen berufen.

au-f x./orschlag def

Die Mitglieder üben Ihre Tätigkeit unentgeltlich aus

Beira 't

Der '/o'stand bann einen beirat füt vom '-/erstand zu bestimmende Aufgaben - so'zvei
diese nicht def hßiigliedewersafnmlung oder dem x/orstarld obliegen - mit bis zu 13
ö/qitg11edern einsetzer}. C)ie Beirat:smitglieder sollten p'efsöniichkeiten al.ts Wissenschaft
Vn:/ids=h3fE, Politik ode!" andere sachkundige Persönlichkeiten sein, die dem ver.elFI nich
angehe!"en. defefl Mitwirkung aber geeignet isi:, dle \J'ereinsarbelt zu berelcllern.

Jedes Beiralsmltglied wird durch :den Vorstand: mi! einfacher Mehrheit aer
abgegebenen $tinlfnen geu/ählt. Oer Beirat tagt unter X/orsltz und auf Ei111adung der
GesctläHsführung

E)ie 3eiratsmllgiiedi üborllhre iätigiqelt ehf 'lamliich FURT:{ {.ti"!erllgelii '} :ä IJ

Geschä fis fü }lrung:

Öe!" v'efaifl hai: ei
$tel! /e!"tiwtefr best h

?sct'täftsf(llt'äfurlg, die auö: d: (l;esche! flsf(lihfei" ui (

Die Geschähe des Sauerianci-}'ourismus e"v
voip ölen G=eschäflsfilhref be$ölfgi:. Zi-t den

x/'/efderl im Rahn-ien der verfilgbaren $/11{ al
4-l-lfgaber des (3eschä-flsflthr r31 ge öfen

: . I" , :'



nsbesorldere dle X/oibereitu g de! st!"al:eglscheil Zielplani..ing. dle Vedrett.:ng des
Sauerland-Töurlsinus in Ec)uristischen D8chvcfEnäRdeR eins=lniiell11ich der
Irlteressenveüretung .nach innere und außen sowie die Elnsl:elli..Ifsg und Entiassi.lng .=les
Persorlals

.' -'' .-'

Dei" llauptamtiiche {l;eschäftsführer ./vir'd \roi-R \./orstand mit =ll'ler iblel"li"ilelt von =3/4 der

anwesenden Mitglieder des XVorstandes auf höchstens fünf Jallre bestellt. Die
Vereinbarung einer Probezeit sowie aon Veriragsverlängerungen i$i zulässig. Zfir
vorzeitigen Abberufung des Geschäftsführers oder eines steliv. Geschäftsfi.ih!"ers
bedarf es einer 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Vorstandes

(4> Der Verein unterhält seine Geschäftsstelle am Sitz des Vereins

Rechnungswesen
$ q'!

Pr{3{ung.des Jahresabschlusses

(1 ) Der Jahresabschluss ist von der Geschäftsführung innerhalb von drei Nlonaten nact}
Ablauf des Geschäftsjahres entsprechend den für Kapitalgesellschaften gel enden
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und dem
Abschlussprüfer vorzulegen

(2} Jahresabschluss ist entsprechend den f(Ir Kapitalgesellschaften geltenden VorschrlReil
des Dritter} Buches des Handelsgesetzbuches zu prüfen. Die Abschiussprüfung nlus$
sich auch auf die P!-üfungsgegensiäilde des $ 53 Abs. l iaushaltsgrii asätzegesetz
erstrecken

Dle Geschäftsführung hat den Jahresabschluss und den P!-ilfurlgsbelictlt nactl Eirlgan!
des PTË)fungsberlchtes uf-tverzilglich dem Vorstand '/orzulegerl. [)er X,'orstand ]eg
diesen Bericht zusammen mit dem './orscfllag liber die Feststellung de
.Jahresabschlusses urld dern x/orschlag über dle Behandlung des Ergebnisses de:
\ilitgliederver-$arnmlul'g vor

4) Die Mitglledenversamrrllurlg hat über die Feststellurlg des Jahresabschlt.!sees üt)d dle
Behandlung des Ergebnisses für das vo}-angefangene Geschäflgahr zi..{ beschließen

$atzurlgsändel'ung

13eschiüsse dor f'/litglie€Jel'/ersafrlmlung i)ber $atzuilgsänderungërË beciür-i:ei': el;"tef bleilfltei
fön 3/!; def ar}-fvesenden Stilen Ë"ec]'tie. Satz ] gilt auch"l für i:iël rail (]ër ..Ö.i'l.:=leruflg des
Zweciqes des Vereins

/

.;,::'' .,l;'l



V

.äuiäsung d?$ Vereins

i)ie A!.ffiösung des Vereins karin nuf in einer zu diesem Zv/eck bas nders einberufenen
i\.-:11igiieder/ersammiung bes=hiossen. -P.-ei"den. fü;-. die. Aufl.3sung- lsi:. eirlü f.,'leni"hall
3/4 der Stimmrechte edorde:"lich. Sind 5eË dieser Mltgiiede:vei'san)mlung nich minden
tons 3/4 der Stimmrech e vedrelen. sö muss frühestens nach z vei Wachen ine neue
Mjtgliedew?fsammiurlg mjt der gleichen TagesÖrdhÜng einberufen werden. die die Auf-
löëtihä deË Vëreihëi ält eiüër Hlehrheit: üoä: hihdëitëng 3/4: där äH.wäëëndëä $timiÜ
rechte bëschließen kahl:

Bei AufiösÜrg dë$ Väreihs öäer Fortfall seines Zia/eckel fällt: sein Vermögen im Ü'er-
hältnis 2:1 an die Kreise Hochsauerlandkreis Lind Olpe, die es für die Förderung des
Tourismus zu veRA'enden haben

.-=:;-

1';-
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d " 'r = {.f ri5 n] .!: .e.':-/". :r' .e : ss:"ing 'p=i'i =.!S . $=f)!i=rll !:=, .!0

$a j isar)d-'rÜtJI'l$rrl U;$ e,v

$ '
Name l.i nci $1t.z

{ }) De!- '7ereËn führt aen HaFTen "Sauerland Four smu
f:redeburg ijStadt Scnmallenoerg)

(2) Geschäftsjahr i$t das Kalendedahr

V.". Er hat seinen Sitz in Bcäd

$

Zweck des Vereins

Der Vereirl hat den Zweck. in enger Abstimmung mit den arien bzw. !ouristisctlert
Arbeitsgemeinschaften Tourismus unä Na})erholung im Sauerland zu fördern. Er agieü
als touristischer Regionalverband an den Erfordernissen des Marktes

Dazu übernimmt er insbesondere folgende Aufgaben=
1 . Entwicklung des touristischen Leitbildes Sauerland und Bestlrnmung der

Kernkompetenzen sowie eine einheitliche Positionierung der Tcurismusdesiinatlc
Sauerland

2. A.nstöß. !begleitung und Koordinierung nachhaltiger. Eaurlstischer
Produktentwicklung. ir)sbesondere in den Bereichen 'OuËdeor- ul\d TageslourisrTlu
für den Lebens- und Freizeitraum Sauerland

3. I'ourisilsche Reglorlalentwicklung und -touristisches Regiönalmarieting in enge
Abstimmung rlit weil:ofen Reglonalentwicklungs- und hlaiketingorgarlisa11orleË"l
Daten" und Content-hlanagemerli
Fr lister neuer !juristischer Erkenntr ilse und Ë3eratuT'ig der l\411:glieder

Beteiligung i3n Fort- t-ind Weiterbildu gsko!)zepter und -!maßnahmen
interessenveüretuflg des Tourismus im Sauerland flach innen un:i ati13.en
vertretung des Sauellandes iit touristiscfl reiß-/arten Dach-/elbäilden und
G re in ien

flad"} den: laest llerpl"inzip rann dei" Sauerland-'rüt:rasmus e,"./, ,dai-ÜFu:er hlna:is vgei!'
tol.ilistische .'\ufgaben ü5ernehrnen, soferrl die i:ina lzler\.}rlg durch die ,Auftraggeber
steil rgsstalitlst

D: x/erbin :/erfolgt keirle Gewlnnei"z kill !"] g : absicht

Die ./\ufgaben des Sauerland-I'€iul-isnlu
'alegisc en {:'ilehqährlge) ur'!d olDQfcDti

haben sich im t..ibtlgarl nad
trl (einjär'inge) Zie ßlafluf:g a!..!szui

fl ltg lie (!
$ :

/ &liit:litedsc }la f

( 't ) hlitgllede!" des '7eleiil$ slr cl die }<iei
C)lpe und }'(l"els Soest {$a{-ierlarldl<r{

f-legt-}s aue!-landkreis , ihiä1l(iscile}- }(;"eis
a). sö\.u'ie dei' La1ldl-tr'els \lvaidecl<-Fi'anl';

' j , ; l
l " .



\lv!JRF: Satzung cl s $ tiefland ):.:risfnu= e.../" li"t dar F sstjng \.c.-ft 23- SepEemb=r 2021

l)araber i"!haus kann n &li glied f '.vei-dell
a} alle kreisangehörigen Städ-!e una Gefneinden der i,;der ,4.bsag:z Ë genannten

Kreise. Än deren Stelle können örtliche 'fourismusorganisationen ode!" touristisch
4.rbeitsgemeirtscnaften ITA.a} treten

b) vüy8Ü9f© Städte / Gemeinden außerhalb der Saueriaf\dl€feise l(finnen auf Antrag
aufgenommen werden. Aa deren Stella können ÖNliche: Tourismusorganisatlonen
odn touristische Arbeitsgemelns=1laften freien. {n diesen Fall n Ist auch ein
Uöitgliedschaft des jexÄgeiligen Kreises möglich

c) Sonstige öffentliche una privat\.virtsch3Rliche VerbänLje C)-gan nationen ind
Institutionen. die ortsübergreifende Aufgaben Im Sauerland Toirlsmus
wahrnehmen.

d} Unlerhëhhëh. dielhSauerländ Toürt$musiätlgsind . ,: ,-..
el Sonstige lur slische und natürliche Personen miË einem Bezog zum Sauerland

Tourismus.

(3) Dle Mitgliedschaft wird auf schriftlicher} Antrag durch Mehrheitsbeschluss des
vorstandes e erben. Gegen dje Ablehnung des Aufnaitmeantrags ist be{ der . .
ordentlichen Mitgliedewersammlung ein Beschluss tiber die Aufnahme helbeizuführeB
Dje: Mitglieder'w?rsammlung entscheidet dann endgültig über die Aufnahme

Die Ä/litgiiedschaft endet
a} durch Erlöschen der juristischen Person bzw Personenvereintgung
b} durch Austritt. der nw zum Schluss des Geschäftsjahres uni:er,Einhaltung

einer
läst von drei Monaten schriftlich gegenüber dem vörstarld erklärt werden kann

c} durch Ausscnluss (nach Absatz 5)

l5} zË:inkuf:ii:fgä:luË w \ ül iëi$=:h :.
Verzug Ist. Von däm geplanten Ausschluss Ist t: as; Mi:tglied durch einäëëchriebenen
8äd mit Rückschein zu unterrichten. Ihn! ist dle G;äTëgënhelt zur Stellungnahlvle
Innerhalb einer Frist von zwei hdonaten seit Zugang deg Schreiberls zu geben. Der
Vorstand setzt das Mitglied durch eingeschrlebener} Brief mit Rückschein vom .
.ö.usschluss in Kenntnis. Gegen den Ausschiusg ist der Ei11sprtucll entspfechei"!a /\nsaLZ
4 Satz 2 f. zulässig, der innerhalb einer Frist von zvPei M daten nach Zugang des
Ausschiussschreibens bet dem Vorstandsvorsitzenden eingegangen sein fßti$$

Rechte und pfui h er! der Mitglieder

( 1 )

(3}

Gegenüber seinen Mitgliedern
aiufgefüh:'ten Aufgabenfeidern

}rbi"inge der Verein lstungen in eien in $ 2

Dle fvlitgiieaer s rld ~/e'pfl cl:et. elle Ir teressen des X/'ereirls zi ' /aFFen und zu fä'oe ii

Die ß/lltglieder sind verpflichtet, l\Hitgl edsbeit!"äge 4u ëpllrichten- Die }-höhe und fälilgke:
der Beiträge l)estifnmen sich nach einer von def ß/qilgiiedewersammiung zu
beschließenden Ë3eitragsofdnung



.vLiR: Saizuilg des Sai.ieilarlJ. S r!') i..!5 e .'\.'''. i!] n =. ' :3=slJ:':g 'c'=i'T'} ;!::: =:1 F-i?;'r:b

organe des Vereins

:Die Organe des Vereins sind

11) öe?/l! g eide'--ersanmurg [$6

{2) dei- Vorstand ($ 7)

3) del Aroeltsausschiss Saueilard ($ 8}

Mitgliedewersammlung

( '! ) Die Ä4itgiiedeü'ersammlung hat folgende Aufgaben
a) h'at l der vorstandsmitglieder
b) Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlt.issfassung {llber die Doha:"idiung

des Ergebnisses
c) Entgegennahme des Prüfungsberichts
d) Entlastung des Vorstandes
e) B schlissfassung übel

aen :f/idschaßs elnsch]ießiich Stellenplan (vlehrheit on -H' ]er $tln''lrecnte}
Anträge und solche im Sinne des ä 3 Absatz 3
Jte Beitragsordnung {Mehrheit von '%' der Sein)maechte)
die Satzungsänderung fMehrhelt von }ä der Stimmrechte)
AuBösung des Vene:ns (Mehrheit von :/. der Siimrnrechte)
Übernahme weiterer Aufgaben nach $ 2 Absatz 2 (?denrneit */on '%' der
Stimmrechte). sofern sle nicht als Geschäf! der laufen den verf/altung
unmittelbar vom Geschäftsf{)hrer entsctlieden werden

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschiussfähig, wenn mindestens 3/4 ailei $ilrrtmrecl"ite
vertreten ist. Ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stirnmrechie lsË dle
\r'ersamrrllui"ig beschlussfählg, wenn sie zum =zweiten l\Hal wegen desselben
Gegenstandes eingeladen worden ist und dabei rnltgeteilt xwurde. dass ohne Rücksicht
auf die Anzahl der velËretenen Stimmrechte beschlossen werden kanal

Die l\Äitglledem'ersanlmlung beschließt mit einfacher h/mehrheit der anwesenden
Stimmrechte. außer in den in Absatz l i3uchstabe e ausdiückllch ger ar i tori Fällen
13ei $tirnlnenglelchheit gilt ein ß.ntrag als abgelehnt. Bei Wahlen entscheidet bei
Stliltrne1lgleichheit das Lüs

': ) i)ie ]h itgliederversarnmluf)g !ritt inlndesterls eir)n)al ii"n Jatli" unter i"eliung des
vcrsl zerderl (oder eines Stell/ rtreters irrt ",'erh naerurlgsfail) zusai rne{ i)i
Mltgliederveisamrniung \wird durch den "/oisi€.zer den nicht 13eieitet. falls dle zur
\r'erhandiung oder ,Ö.bstimmung steherkden /\flgelegenheiten Ihi persör1lich bei'ilihte
dies gilt auch füi die $telivert!-iter. laie Mitglieder sind sctl!"iftllch unter Af3gabe der
Tagesordnutag mindestens drei !machen vor dem festgesetzten Termin '/orlt
Vorsitzender} einzulade11. Ir} dei' Einladung ist je\ß/eile die Anzahl der Stlrilrnrech'Ëe d
ö/iltgliecler anzugeben. iR/iiigliedem'ersafnfnlungen inilssef: auch eirlbefufell ü-/emden
wenr] es i/5 aller Miigliedei' oder &litglleder, dle zufall"!men mirldestei"is 50?a der
Stin3mrect te repË"äserltieren; uflter .Angabe des Verilandiui gsgegef)slairdes
benni:ragen

}'
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l)ie. i\ßltgiledei-',refsämmlung best:eht. aus.den. nalilt"flehen. ?efson8in,. dle dle.
Mitgliedschaft erworben haben. und ja einem vedreief der übrigen üiltglleder t:le:
Vereins. Der Vertreter hat eine Stimme pro angefangene 250 Euro geleisteter
ordentlichen ß/}llgiiedäbeitrag. ö.!itgiieder nach $ 3 Ab$ 1 und nach $ 3 Ab$. 2
Buchstaben a und b könnens bls zu f€irlf Vertreter ift die Mitglieder/ersammiung
entsenden. dle aber zu einheitlicher Stimmabgabe x/efpfllchtet sind

,\nträga vön Mitgliedern, die zusätzlich auf dle Tagesordnung gesetzt: werden sollen
rnüssen spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich beË der
Gpscbäftssteil dinge dicht Werden

Dle Beschlüsse der Mltgliedewersammlung sind in eirler Niederschri# auftun
die vom Vorsitzenden und dem Protokaljfllfhrer zu unterzeichnen ist

hmen

Vorstand

:i:ii Ël: il:::%%.F;:=;:=U;Ë /3%:Ul:{ R:'ËE;l?Elu E f
kann seine Aufgaben auf die Geschääsführung delegieren. Ei" ist berechtigt, der
GeschäRsfilthrung Untervollmacht zu eäeiian

(2) Der vorstand bestehe aus bis zu 1 6 Mitgliedern. Für die Zusammensetzung des
Vorstands gelten lm Übnger} folgende Regelungen .. .,

a) aus der Gruppe der 3auerlandkreise gem $ 3 Abs l (HochsauerlanaKrets. nros
Olpe. Kre s Soest und der Nlärkische Kreis) werden /ler V'orsEandsm tglieae
gewählt; wobei jeder dieser Kreise ein Vorschlagsrecht für ein Vorstands-mitglied

b) aus de' Gruppe der Mitglieder gem $ 3 Abs 2 B.ichsEaben a und b (Städte und
Gernelnden) werden Insgesamt 8 ~/orslandsmltglieder 3e*l::'ähli= den
Hochsaueflandkreis steht ein Vorschlagsrecht filif drei, dem Kreis Olpe für zv/ei
solNie dem Märkischen Kreis. dem Kreis Soest und dem Landkreis xß/aldecl<
Frankenberg jeweils für ein Vorstandsmitglied zu

c} aus däf Gruppe der Mitglieder gem. $ 3 Abs. 2 Bucnstaben $
Vorstanlismitglieder gewählt

e.,verden bl$ zu :/ier

Wird eip vörgelschiagenes: Mitglied nicht gelwähltl so muss ein neuer Wahlvorschlag
unterbreitet werden
VürsEa'd inl S nne ~.'on $ 2S BGB s nd der Vorsizende lind seine Seel ./e dreier De' '/sre l

ird f:ei"ich'tlicr'i und außerg fiGhtliPvh durch zwei dieser vorstandsml'Egliedef gemeinsam
vertreten.

(3} Die 'i/orstandsmitglieder gaßi.: guchslaben a :- c wuerden voD .der:

illËlll11iËËÜJÜägllHäT$1 E11$Ë l l$111 ël l la
i, $O

('i} Den Vorsitz des Vereins iltbernehmen im türnusmäßigen Wechsel vaf} z vei .Jahren die
Vörsiandsmitgllede:", die jeb'/eins auf Vorschlag das !-iochsaueflandkreises +.ind des
Kreises Olpe !n den Varäa1ld geuvähli SË/Order: sind. '! . StellveRreteqder Vorsätzen(iu' {s{
iexvveib das af aera vürstandsnlitglied au$: den vofschlägerl des Hochsaluerlandknßes
bzw des KrëigÜ bi@.'äläl;li.,.;tretende V8 siüende! i$i 'ias ValsiandsntiËgtiec} des
bilärkischen Kreises oder des: kreises Soest aufgrund eines abgestimmten
Vorschlages.

!::.."



r IT.!/v:.jJ.RF.Satzl,ing .d $ S e -'l{)!!."!c.'mic -cn -.l iq dnr c=-' '=1- -r-n"--
.' - :t- '"J=. ! ü 3n;;ä} '.I':-.l;:'.3 r
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(5)

(8>

l Hä$g;ng::
Der Vorstand nat das Recht. bis zu 5 Personen mit be'atender St mme n den x/o stand
zu 'ooptleren $ 8 Absatz 2 Satz 3: so,./ie $ 8 Absatz 6 ble ben davon , aber)Fn

Arbeit:sausschuss Sauerfa1ld

( 1 )

(21

Der Verein hat einen Äi-beitsausschuss Sauerland

cl

('!) Elfe Äßiigiiede!'- des AI'beiËsausschusses wet-den vom vorstand auf vOfsctllaE"f clmF
jeweiligen {)rte bzxw. touristischen Arbeitsgenlelr'schatten berufen, '' '' ''

Die Mltgliedel- üben itlre Tätigkeit urlentgeltlich aus

/
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8e r.a}

Der vors:rand i(ann eitlen beirat file vorn vorstand zu bestimmende Ät..lfgabeä soweit
diese nicht der Ë/ itglieden/ersammiung oder dem Vorstand obliegen - mi 5is zu 13
/lliglledern einsetzerl. i)ie 8elratsmilglleder sollten Persöniichkei'ëen aus \rMssenscha&

ÜVirischaft, Politik( oder andere sachkundige Persönlichkeiten $ ir}. die dem Verein nicht
angehören. deren btitwlrkung aber geeignet isi:. die vereinsarbeit ztl bereichern.

":ä

JQcles Beiratsoitglted wird durch: den Vorstand mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gewählt. Der Beirat: tagt unter Vorsitz und äuf Ëinläd ihg der
GeschäHsfi)hrung

öie Bäiraishltgliedär üben Ihre tätigkeit ehrenamtlich und Üneätgeltlich äüg

ßeschääsfiihfun9

Der Verein hat eine Geschäftsführung. dle aus dem GeschäftsfiJhrer und bis .zl..l zwe
Stellvertretern besteht

l)ie Geschäfte des Sauerland-Tourismus e.V: werden im Rahmen der xveH'ögbaren
Mittel /on dem GeschäRsführer besorgt. Zu den Aufgaben des Geschäftsführers
gehören Insbesondere dië Vorbereitung der strategischen Zielplanung. dle Vertretung
ae$ Sauerland-Tourismus in touristischen fachverbänden: einschließlich der
Interessenvertfetunä nach innen und außen sowie die: Einstellung: und Entlassung de:
Pei"sonals.

IS) Der hauptamtliche Geschäftsführer wird vom Vorstanld mit einer Nlehrheit klon 3/4 d
anwesender\ Mitglieder des vorstandes auf höchstens i{)nf Jahre bestellt. Die
Vereinbarung einer Probezeit sowie von Verlragsverlängerungen ist zulässig. Zuf
aorzeltigen Ai)berufung des Geschäftsft)t\reis oder eines slellv. Geschäftsführers
bedarf as einer 3/4-Mehrhe t der anv/elenden Mitglieder des Vorstandes

Dei" XJerein unterhält seine Geschäftsstelle am Sitz des Vereins

$.1.1.
Rech unis vase \, Prüfung deslahresabsch ss $

i.)er .Jatlresabschluss isi von def Geschäfts-fi3hrung Innerhalb von drei $/qonaien nanat}

h.biauf des Geschäftsjahres entsprechend den fü{ Kapita;gesellschaften gaitanden
/orschriflen des [)ritten Buches des ]-]ande]sgeseizöucties aufzustellen i.ind dem

s.bsct+lusspfüfer vorzulegen
Jahresabschluss ist entspfectlend den flip Kapiialgeselischaäen gebenden X/orschrifien
:ies Ddt'ien Buches des Handeisgese'Ezbclches zu prüfen. Die JAbSChiUS3pfË:iiung muss
sIGn auch auf dle Prüfiingsgegens=ärlde aes $ 53 ,z\bs l tlaust altsg'undsätzegeselz
erstrecken
öie GeschäRsFËjhrung hak den ..lahresabschl!.tss und: den PrüfungsberictlË: nach Ëinga{2g
des Prilfungsberichtes unverzilgljch dem vorstand: vämuiegei"i.: Der Vorstand: gt
diesen Bericht zusammen mit c ef"rl vorschlag übe!" die Feststellt.:ng des
Jallresabschlusses und dem Vorspuhlag (über dle Behandlung des Ergebnisses der
H/lllglledervefsammll.:ng vör

,1

: : ,"."!' ' '. .". .: ;'
.f
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Die Noll:giieclen'eisanlmll
Behandlung des Ergebr}

!g l"lat
iSCh 'FÜ

bet dle F slstelluiig des Jahfesabsctliusses urld die
das vorangegangene Geschäftsjahr zu beschlleßert

Setzuilgsä: ded-}ng

!3eschlüsse der Nlitgliedelversammlung über Satzur\gsändel'urigen bedüd:en ëitnëf Ä/mehrheit

von 3/4 der anwesenden Stimmrechte. Satz i gilt auch für den rail derAnderung des
Zweckes des Vereins

Auflösung des Ve eins

'! ) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu dleserTI Zweck uhesoDders einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Für die Auflösung is{ eine Mehrheit '-'or}
3/4 der Stimmrechte erforderlich. Sind be} dieser Mitgliederversammlung nicht
mindestens 3/4 der Stimmrechte vertreten, so frluss frühestens nach zwei Wochen
eine neue Mitgliederversammlung mlt der gleichen "ragesorclnung einbe!-ufer werden
dle die Auflösung des Vereins mlt einer Mehrheit von mindestens 3/4 der anwesenden
Stimmrechte beschließen kann

(2) Bei Aunösung des x/ereins oder Fortfall seines Zweckes fällt sein vermöge!-t i;'n
Verhältnis der geleisteten Mitglieds-beil:räge der Kreise an diese, die es für dle
Förderung des Tourismus zu verwenden haben

i

. :



li \bestehende. mit der Urschrlq übereinstimmende zweite AusfeRigung v/ird hlerm
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Me#.cheng, den 31 - August 202]

}. 'i'
!':' lä

i-
b

%}

erg

\
i.

iüiüë',.. l ::"{.J
N otarin

#-.

j'
Ë.

1 -

}'

}



UrkundenrolËe Nr air 202't

E rric h tet

zu Schmallenberg am 29. September 2021

Auf Ersuchen des Vorstands des eingetragenen Vereins

Sauerland-Tourismtië: el"V. mit dëM Sitz itt Schmällenberë,
Geschäftsanschrift: Johannes:Hummel-Weg 1 ; 57392 SChMallenberg, eingetragen
bei dem Amtsgericht Arnsberg unter VR 60443

begab sich die unterzeichnende Notarin

KATRIN .DEUS

mit dëh Amtssitz in 59872 Meschede
im Bezirk deë :Oberlandesgerichts Hamm

in die

Konzerthalle des Kurhauses Bad Fredeburg
Am Kurhaus 4, 57392 Schmallenberg .

um dort folgende notarielle Niederschrift über die

außerordentliche Mitgliederversammlung

des Vereins und die Beschlüsse der Mitglieder aufzunehmen



Die Notaren traf dort än

Vom Vorstand des Vereins

a)

b)

c)

den Vorsitzenden, Herrn Theo Meicher. geb. am l0.09.1960. wohnhaft
in Flnnentrop
den stellvertretenden Vorsitzenden. Herrn Frank Linnekugel, geb. am
03.08.1 983. Wohtlhäft in Mëdëbach
die stellvertrëtendë:Vorsitzende, Frau Barbara Dlenstel-Kilmper, geb. am
23.05.1 963, wohhhaR in Lüdenscheid

Die im Teiinehmerveräeichhis (Ablage 1 ) verzeichneten Vereinsmitglieder

Der Vorstandsvorsitzende eröffnete die außerordentliche Mitgliederversammlung
um 1 0.00 Uhr und übernahm den Vorsitz und die Leitung der Versammlung

Der Vorsitzende begrtlßte zunächst die Anwesenden

Darauf traf der Vorsitzende in die Erledigung der Regularien wie folgt ein

Ef stellte fest, daëb dië hëutiäë äÜßëfÖldëritliähë Mitäiiëdëäëliähhlunä fÖrrh- und
fristgerecht mit schriftlicher Einladung voM 07.09.2021 einberufen wurde. Ein Be-
legexemplar dër Einbertlfung Wurde der Nötariö ilbërgeben lind dieser Niederschrift
als Arllagë 2 belgefilgt. Er Stellte weiter fest, dass Mohr afs Drëiviedel der Stimm-
rechte an dër VersaMTAlung teilnehmen, so dass die Mitgliederversammlung somit
gemäß $ 6 Ziffer (2) der Satzung beschlussfähig ist.

Dër Vorëitzëridë Üiëg; därällf hin;:: däëË däë Vöh ihh ; URterzeichhete Teilnehhër
yerzeichrlië z:ur Einsicht qlh Eingang: qu?gqlelgf i$t.

Dër Vërëähhluhägfëitëf . itëiltë fëët" däëë ÜÖtt dëf: Einbëft+furl$ äür hëtitiëëh Mit-
gliedëNërsamMfung: än: in dön GeschäftëräuMön des VefëinB der;Verschnelzuttgs:
vërtfäg. dië Jähreëäbsëhlil$$ë aller ööteiiiätöö RëchtsträgërHidië letztëh'dfëi Jahre
söwië eibe betflëbëWirtSchaftliëhëIAti$wëNÜ ng (BWAl;züm: 30.06.202{ Ztlr Einsicht
ausgelegt waren:: Def vërschmef2ungsvöftrag;:wli rdë::Zuvor bërëitë säMtlichëß Mit:
gliëdërri älg Abliëhtuhg übërSändt. Diese ir\ $$: 102 URd 63 Ab$. 1 Nr. 1: bis 3 UMWG
bezeichneten Unterlagen liëgön auch;bei;def hëutiäqn:Versammlung zuF;Einsicht in
den Vërsämmlung$rätlMën äu$: , DeF Vërschüe12ühgsveRrag wird döm r\otäfiëllëö
Protokoll über dëä ;ZastiMMtlrlg$bë$chlu$$ 1h bëglailbigter Abschrift als :Anlägö 3
beigefi)gt.
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Gegen sämtliche Feststellungen erhob sich kein Widerspruch

Der Vorsitzende gibt die Tagesordnung wle folgt bekannt

2)

3)

Erläuterung des Verschmelzungsverlrages durch den Vorstand
Beschlussfassung tiber die Zustimmung zum Verschmelzungsveärag zur
Aufnahme zwischen dem SAUERLAND-RADWELT e. V. und dem aufneh-
menden Sauerland-Tourismus e. V
Beschlussfassung über dle Neufassung der Satzung

Anschließend trat der Vorsitzende in die Tagesordnung wie folgt ein

Punkte derTagesordnung
Erläuterung des Verschmeizungsvertrages durch den Vorstand

Der Vorsitzende erläuterte den Verschmelzungsvertrag. der am 31 .08.2021 zur
notariellen Urkunde Nr. 341 des Jahres 2021 der Natarin Katrin Peus mit dem
Amtssitz in 59872 Meschede geschlossen und in beglaubigter Abschrift als
Anlage 3 zu dieser Urkunde genommen wurde. Er wies auf die rechtlichen und
wirtschaftlichen Folgen des Verschmelzungsvertrages hln. Insbesondere erläuterte
er. dass auf Grundlage des Verschmelzungsvertrages der SAUERLAND-RAD-
WELT e. V, auf den Sauerland-Tourismus e. V. verschmolzen wird. Der Vorstand
begründete dle Zweckmäßigkeit der Verschmelzung und die den Mitgliedern des
ilbertragenden Vereins gewährten MitgiiedschafEsrechte

Der Vorsitzende gab Auskunft zu allen f{)r die Verschmelzung wichtigen Ange-
legenheiten bezüglich aller beteiligten Vereine. Nachdem sich kein Beteiligter mehr
zu Wort meldete. beendete der Vorsitzende Im allseitigen Einvernehmen den
Tagesordnungspunkt l

Punkt2derTagesordnung
Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag

der Notaren Katrin Pius mit dem Amtssitz in Meschede

Nach Aussprache über den Inhalt des Verschmelzungsvertrages beantragte der
Vorsitzende. über den Verschmelzungsvertrag abzustimmen und diesem die
Zustimmung zu erteilen

Der Vorsitzende stellte fest, dass keines der Vereinsmitglieder schriftlich die
Prüfung des Verschmeizungsveürages gemäß $ 1 00 Satz 2 Umwg verlangt hat

Dle Abstimmung erfolgte nach vorheriger Erläuterung durch den
durch Erhebung der StjmmkaRen

Vorsitzenden

Der Vorsitzende stellte fest, dass dle Zustimmung zur Verschmelzung einstimmig
ohne Stimmenthaltungen und ohne Nein Stimmen erfolgte. /



alternativ:
Bei einer Präsenz von Stimn]ën ergab die Abstimmung: F(]r den Vër$chmel
zungsvertrag vom 31 .08.2021 zur Aufnahme durch den Sauerland-Tourismus e. V
stimmtenl entsprechend dem Vorschlag des Vorstandes : Mitglieder.
Mitglieder enthielten dich der Stimme. Dagegen stimmten : Mitglieder

DafäUfhln gab der Vorëitzënde aas Ergebnis bekannt; und stelltë: fast, dass die
Mitgliederversammlung Mit dör nach $ 103; Umwg;;ërforderlichën Mehrheit von
mindestens drei Viert:el der ërschienehen Mitglieder der Verschmelzung zugestimmt
hat

Punkt3
Beschlussfassung tiber die Neufassung der Satzung

Der Vorsitzender erläuterte, dass sich der Verëiä nach dëh VerschMelzungëvedrag
verpflichtet hat, die bisherige Satzung an die geänderten Umstände nach
Vërschmelzung der Vereine anzupassen. Er beantragte daher. die Satzung mit
Wirkllng auf den Zeitpunkt der Eintragung dër Verschmelzung in das
Vereinsregister neu zu fassen. Insbesondere ändern sich folgende Regelungen

$ 1
$ 2
$ 3
$4
$ 6
$ 7

$ 13

Name und Sitz
Zweck des Vereins
Mitglieder / Mitgliedschaft
Rechte und Pflichten der Mitglieder
Mitgliedewersammlung
Vorstand
Afbeitsausschuss Sauerland
AuHösung des Vereins

Der Wortlaut der neuen Satzung wurde den Mitgliedern bereits mit der Einladung
zur heutigen Mitgliedewersämmlung bekanntgegeben (siehe Anlage l)

Die Abstimmung ilbër äie: Neufassung dër gatzllng: erfolgte nach
Erläuterung durch den Vorsitzenden durch Erhebung der Stimmkaäen

vorheriger

Der;Vorsitzende stellte fest, dass die Zustimmung zur Neufassung der Satzung
einstimmig ahne Stimmenthaltungen und ohne Nein-StiMMërl erfolgte. : /
Bel einer Präsenz van StiMMen ergab die Abstimmung: Filrdie Neufassung der
Satzung stimmten entsprechend dem Vorschlag dës Vörstandës : : Mitglieder.

Mitglieder ehthielter} sich der Stimme. Dagegërl; gtimrnten Mitglieder.

Daraufhin gab der Vorsitzende das Ergebnis bekannt und stellte fest, dass die
Mitgliederversammlung mit der nach der dëfzeit gültigen Satzung erfarderiichen
Mehrheit Von mindestens Dreiviertel der Stimmrechte der Neufassung der Satzung
entsl)rechend dëm Vör$chiag dës Vorstandes 2ugegtiMMt hät
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Gegen dle gefassten Beschli)sse wurde kein Widerspruch zur Niederschrift erklärt

Der Vorsitzende wies dle Mitglieder darauf hin. dass sie auf ihre Kosten nach $ 13
Abs. 3 Satz 3 Umwg eine Abschrift des VerschmelzungsveNrages und der
Niederschrift dieser Mitgliedewersammlung erhalten können.

Nach Erledigung der Tagesordnung lagen keine weiteren Anträge vor

Daraufhin wurde die Mitglledewersammlung um Uhr geschlossen

Hieri)ber habe ich. die unterzelchnende Notaren Katrin Peus. das vorstehende
Protokoll aufgenommen.

Schmallenberg, den 29. September 2021

N ota rin



Sauerland-Tourismus e. V. - Beschlussvorlage
Atißeföfdentliche Mjtgliedervefsamhitjng ä m 29. September 2021

TOP 3 - Satzungsänderungen

Die Verschmelzung von Sauerland Tourismus und Sauerland-Radwelt erfordern
einige Anpassungen an der bisherigen Satzung des Sauerland-Tourismus. Dies
insbesondere bezogen auf die Integration des Themenfeldes Fahrrad innerhalb der
Satzungszwecke und der dafilr notwendigen Anpassung der Gremtenstruktur.
Weitere Anpassung ergeben sich aus der Umsetzung der Strategie 2019+,
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i\ Die detaiËEierte Darstellung der Änderungen sind in der nachfolgenden Synopse
aufgezeigt:.

Beschlussvorschtag
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Dfe Mitgliederversammlung beschließt die vorgeschlagenen Satzungsänderungen
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TOP 3 - Außerordentliche Mitgliederversammlung Sauerland-Tourismus e.V. 29.9.2021

TOP 3: Satzungsänderungen (Synopse)l Stand: 02 09.2021

Aufgaben:

t . Entwicklung des touristischen Leitbildes
Sauerland und Festlegungvon
Kernkompetenzen der Region

Aufgaben

t. Entwicklung des touristischen Leitbildes i ,Anpassung an dle sfrateg/scher,4us/ichtc/ng
Sauerland. und Bestimmung der . l F.o:iiFe$ülf;g--:.'üa Bestinlmul g (!er
Kemkompeteltzen sowie eine einheitliche l Kernkompetenzen 4'3f:-Rel$iv
Positionierung det Tourismusdestination l Zusatz: .so.''/iü eine einheitEicha Po.silionie
$g.y.gllg.n.d.. .. l ier- foufisnlas:les iaa11ün $aueflafid

Formulieren( n alt Formulierungen neu Bearündu en/Darstellung der Änderung

Name und Sitz

[l} OerVerein führ den Namen .Sauer]and
tourismus'. nach eüoigter Einüagung in das
Vereinsregister mit dem Zusatz
eingetragener Verein(e V }" Er hat seinen

Sitz Fn Bad Fredeburg (Stadt Schma11enberg)

(2} Ceschansjahr ist das Kaiendertahr

Name und Siü

l4} Der Verein führ den Namen .SaueHand
Touüsmus e v " Er hat seinen Stk }n Bad
Fredeburg(Stadt Schma:lenberg)

(2> Geschänsjahr ist das KaËendeüahr

gestrichen

Ë 8;F g $3y=1.-ih o; }aa3L-'g+3#] v u:

jnveränaea

zweck des Vereins

(l} Der Verein hat den Zweck. in enger
Abstimmung mit den Qüen ozw tourfstlschen
ArbeitsgemeinschaKen den tourismus im
Sauerland zu fördern Eragied als
touristischer Regionalverband an den
Edordefnissen des Marktes

Zweck d8s Vereins

({) Der Verein hat den Zweck in enger
Abstimmung mit den Oden bzw tounstlschen
ArbeftsgemeinschaRen Tourismus und
Naherhotung im Sauerland zu fördern Er
agiert als touristischer Regionalverband an den
EdorderßFssen des Marktes

Anpassung an die strategi$cherAusrichtung
ZUSatZ L .] [l \l j



TOPS Außerordentliche Mitgliederversammlung Sauerlarld-Tourismus e.V. 29.9.2021

2 Anstoß, Begleitung und Koordinierung von l
Themenmarketing

' l '

2 Anstoß, Begleitung und Koordinierung
nachhaltiger,touristischer
Produktentwicklung, insbesondere in
den Bereichen Outdoor- und
Tagestourismus für den Lebens- und
Freizeitraum Sauerland.

Anpassung an die strategischer Ausächtung -
.'iha;+eaTl=;:f#e;il+g'

Zusatz. "t)actltTaltiger. touristlsc
Prodtlktelltwicklung, iris t)esondere in den
8erelchei} Ot.iidoor lind Tag8stourisr ltls
dell !.ebeils- und FreizeltraulTI Sauerland

3. Regionales Marketing einschließlich eines
Service-Centers und Resenierungssystems

Touristische Regionalentwicklung und
touristisches RegtonaEmarketing in
enger Abstimmung mit weiteren
RegËonalentwicklungs- und
Marketingorganisationen

i13q:oHlde3=-H+6.-4aëR3.-Elhs€ë+i#li;;tui:[4$R6$
Seal.iiü=: :1{ f'= = :1-:F-R-a80:'.'ii::'i.:;:-;::=:,'&Ëa;;+s
Neue Fo/mu/ferung: "Touristische
Regtör alerltwickluilg ut)d -touristisches
RegioilalËnarketlrlg ir} enger .Aöstil'nrl tËftg

Regic1laientwic ktultgs- Mild
MarkctlngorË; nasa

4. Beteiligung an For-und
Weiterbildungskonzepten und -maßnahmen

Punkt 4 nickt in Punkt 6

5. Transfer von neuen touristischen
Erkenntnissen und Beratung der Mitglieder

4. Daten- und Content-Management
5. Transfer neuer touristischer Erkenntnisse

lnd Beratung der Mitglieder

JVeu. Daten

unverändert

ui ! Content-f/lili aßet)lent

6. Beteiligung an Fort- und Weiterbildungs
konzepten und -maßnahmen

zuvor Punkt 4 -jetzt Punkt 6

6. 1nteressenveRretung des Sauerland
Tourismus nach innen und außen

7 nteressenvertretung des Touäsmus im
Sauerland nach innen und außen

zuvor Punkt 6 - jetzt Punkt 7

7. Vertretung des Sauerland-Tourismus in
touristischen fachverbänden .

8. Vertretung des Sauerlandes in touristisch
relevanten Dachverbänden und Gremien.

zuvor Punkt 7 -jetzt Punkt 8
Neue Fom)u/iemng: Vertretung des Sauerland
=!:our:-n;+i;w..in touristischu} }e;
fachverbänden und Gi
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Nach dem BestellerpHnzip kann der
Sauerland-Tourismus e.v. dari3ber hinaus
weitere touästische Aufgaben übernehmen
sofem die Finanziewng durch die Auftraggeber
slchergestelltist.

Nach dem Bestellerprinzip kann.dër l unverände/f
Sauerland-Tourismus e.V.daälber hinaus
weitere touristische Aufgaben übemehmen
sofern die Finanzierung durch die AuRraggeber
sichergestelttist

Der Verein verfolgt keine Gewinnerzielungs-
absicht.

Der Verein verfolgt keine Gewinneaielungs
absicht

:8$ 1= '1 Ë :
unverändert

$3
Mitglieder/ Mitgliedschaft $ 3'

Mitglieder/ NI itg.liedschaft
(1 ) Mitglieder des. Vereins sind die

Sauerlandkreise Hochsauerlandkreis.
Märkischen Kreis. Kreis Olpe und Kreis Soest.

(1 ) Mitglieder des.Vereins sind. .die KFëise
Hochsaueflandkreis. Märkischer Kreis. Kreis
Olpe und }<reis Soest (Sauedändkreise}.
sowie der Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erweiterung um den Landkreises Waldeck
Frankenberg, derals Kreis ebenfalls Mitglied ist.

(2) Darüber hinaus können Mitglieder werden:

i a} a:le kreisangehörigen Städte und l
Gemeinden der unter Abbau l genannten
Kreise. An deren Stelle können. örtliche
Tourismusorganisationen oder touristische
Arbeitsge.meinschaüen(TAG) oelen.

(2) Darüber hinaus können Mitglieder. wërden

a) alte kreisangehörigen Städte und
Gemeinden der unter Absatz t genannten
Kreise. An deren Stelle können örtliche
Toufismusorganisationen oder touristische
. Arbeitsgemeinschaften (TAGE treten.

unverändert

b) . Weitere .Städte /. Gemeinden außedaËb
der.Sauerlandkreise. handelt. auf Antrag
aufgenommen.werden: An deren. stelle
können örtliche Tourismusarganisationen
oder touristische ArbeäsgemeinschaRen
treten. tn diesen Fällen ist auch eilte

b) .WeRere Stödtë / Gëheindeä außerhalb der
Saüeflandkiëise können auf Antrag
aufgenommen werden. An deren Stelle
können örtliche Taurismusorganisationen
oder touristische Arbeitsgemeinschaften
treten. In diesen Fällen ist auch eine

unverändert
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MitgliedschaR des jeweiligen Kreises
möglich,

Mitgliedschaft des jeweiligen Kreises
mögtich.

c) Sonstige ö#entliche und
privatwirkschaäliche Verbände,
Organisationen und Institutionen . die
oRsübergreifende Aufgaben im Sauerland-
Touäsmus wahmehmen,

c) Sonstige öffentliche und
privatwirtschaRliche Verbände:
Organisationen und Institutionen, die
ortsübergreifende Aufgabelt im Sauerland
Tourismus wahrnehmen

d) Unternehmen, die im Sauerland
Tourismus tätig sind,

d) Untemehmen. die im Sauerland Tourismus
tätig sind.

unverändert

e) Sonstige juristische und natürliche
Personen mit einem Bezug zum
Sauerland-Tourismus.

e) Sonstige juristische und natürliche
Personen mit einem Bezug zum Sauerland
Touäsmus.

unverändert

(3) Die Mitgliedschaft wird auf schriRlichen Antrag
durch Mehüeitsbeschluss des Vorstandes
erworben. Gegen die Ablehnung des
Aufnahmeantrags ist bei der ordentlichen
Mitgliedewersammlung ein Beschluss über
die Auhahme herbeizuführen. Die
Mitgliederversammlung entscheidet dann
endgültig über die Aufnahme

{3) Die Mitgliedschaä wird auf schriRlichen Antrag
durch Mehrtteitsbeschluss des Vorstandes
erworben, Gegen die Ablehnung des
Aufnahmeantrags ist bei der ordentlichen
Mitgliederversammlung ein Beschluss über die
Aufnahme herbeizuführen. Oie
Mitgliedeweisammlung entscheidet dann
endgültig über die Aufnahme

(4) Die Mitgliedschaft endet
a)

b)

durch Erlöschen derjuristischen Person
bzw. Penonenvereinigung.

(4) Die Mitgliedschaft endet
a) durch Erlöschen derjuristischen Person

bzw. Penanenvereinigung

unverändert

durch Austritt. de{ nur zum Schluss des
Geschäftsjahres unter Einhaltung einer
Frist von drei Monaten schriftlich
gegenüber dem Vorstand erklärt werden
kann.

b) durch Austria, der nur zum Schluss des
Geschäßsjahres unter Einhaltung einer
Frist von drei Monaten schriftlich
gegenüber dem Vorstand erklär werden
kann

unverändert

c) durch Ausschluss (nach Absatz 6) c) durch Ausschluss (nach Absatz 5). Korrekur eines Fehlers der alten Satzung
:+$8.;B-i] .Absatz 5
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(5) Der Vorstand kann ein Mitglied aussah:jeßen,
wenn es den Interessen des Vereins
zuwiderhande:t oder mtt Beitragszahlungen
länger als sechs Monate trotz Mahnung in
Verzug ist. Von dem geplanten Ausschluss is
das Mitglied durch eingeschriebenen Brief mit
Rückschein zu unterrichten. Ihm ist die
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb
einer Frist von zwei Monaten seit Zugang des
Schreibens zu geben. Der Vorstand setzt das
Mitglied durch eingeschriebenen. Brief mi{
Rückschein vom Ausschluss in Kenntnis.
Gegen den Ausschluss ist der Einspruch
entsprechend Absatz 4 Satz 2. f. zulässig, der
nnerhalb einer Frist von zwei Monaten nach
Zugang des Auwchlussschreibens bei dem
Vorstandsvorsitzenden eingegangen sein

(5) Der Vorstand kann ein Mitglied aufschließen,
wenn es den interessen des Vereins
zuwtderhaitdelt oder mit Beitragszahlungen
länger als sechs Monate trotz. Mahnung in
Verzug ist.-.Von dem geplanten Ausschluss }s{
das Mitglied durch eingeschäebenen Brief mit
Rückschein zu unterrichten: Ihm ist die
Gelegenheit zur. Stellungnahme innerhalb
einer Frist von zwei Monaten seit Zugang des
Schreibens zu geben. Der: Vorstand setzt das
Mitglied durch eingeschäebenen Brief mit
Rückschein vom Ausschluss in Kenntnis.
Gegen den Ausschluss ist der Einspruch
entsprechend.Absatz.4. Salz 2.f. zutëssig, der
innerhalb einer: Frist von zwei Monaten nach
Zugang des Aussah:uëëschrëiberis bei dem
.Vörstati.dsvorsitzendëh .eihäegangën. sein

unverändert

muss muss.

Rechte und Pflichten der Mitglieder
$4 S4

Rechte und Pflichtelt. der Mitglieder
(1) Gegenüber seinen Mitgliedern erbringt der 1 (1) Gegenüber seinen Mitgliedemefbringt def

Verein Leistungen }n den in $ 2 aufgefüh;ten. 1 - VerëiR Leistungen in don in $ 2 aufgeführten
Aufgabenfe:dern. l Aufgabenfetdem,. .

[2} Die Mitglieder sind verp#ichtet, die interessen ] (2) Die Mitg]ieder sindverpf]ichtet. dËe interessen
des Vereins zu wahren und zu fördern. li . . . des.Vereins zu. wahren. undzu fördern

unverändert

(3} Die. Mitglieder sind verpßichtet, . - . l(3). . .Die.Mitglieds! sind.vërpöichtet.
Mitgliedsbeiträge zu enüichten: Die Höhe und l Mitgliedsbeiträgezu entdchtenl. Die Höhe und
Fälligkeit der Beiträge. bestimmen sich nach - il . . . . Fälligkeit der Beiträge bestimmen.sich nach
einer.von. der. Mitgliedeüersammtung zu. - 1 . einem Üon der Mitgliederversammlung zu
beschließenden. Beitragsordnung.. . - . l beschließenden Beitragsordnung

unverändert
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(4) Die Mitglieder sind gehalten, die Arbeit des
Vereins durch Anregungen und Vorschläge zu
fördern.

entfällt
.;4+ Dia..M.Hülieda----öi+;l;P-$a.kla-l+e+:b:-ëie.ö.;ëd4; -;ias.
:v eins- ;l f nX ng $ !;--Ënl;i-}:lg+B;+=bi;l#8--n}

$ 5
O?gare des Vereins
Die Organe des Vereins sind :

(i ) die Mitgfiederveßammlung ($ 6>

(2) der Vorstand ($ 7)
(3) der Afbeitsausschuss Sauerland ($ 8)

S 5
Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind:

(1) die Mitgliedefvenammlung ($ 6)

(2) der Vorstand ($ 7)

(3) der Afbeitsausschuss Sauerland ($ 8)

unverändert

$6
Mitgliedewenammlung
(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende

Aufgaben:
a) wahl der Vorstandsmitglieder
b) Feststellung des Jahresabschlusses und

Beschlussfassung tiber die Behandlung
des Ergebnisses

c) Entgegennahme des Prüfungsberichts
d) Entlastung des Vorstandes
e) Beschlussfassung über

den WiRschaäs- einschließlich Stellenplan
(Mehrheit von 3Z4 der Stimmrechte}

Anträge und solche im Sinne des $ 3
Absätze 4 und 6

S 6
MitglEedewenammlung

(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende
Aufgaben:
a) Wahl der Vorstandsmitglieder

b) Feststellung des Jahresabschlusses und
Beschlussfassung elber die Behandlung des i
Ergebnisses

c) Entgegennahme des Prüfungsberichts
d) Entlastung des Verstandes
e) Beschlussfassung biber

den WirtschaRs- einschließlich Stellenplan
(Mehdeit von s% der Stimmrechte)

Anträge und solche im Sinne des $ 3
Absatz 3

unverändert

unverändert

unverändert

unverändert
unverändert

}nverËndert

}veränded

Korrektur eines Fehlers der alten Satzung
.ö.bë;ig== e L::': :! -B .Absatz 3
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die Beitragsordnung (Mehrheit von a%4 der
Stimmfqchte)

die Beitragsordnung (Mehrheit von IUa der
Stimmrechte}

unverändert

unverändertdie Satzungsänderung (Mehrheit von '%4
der Stimmrechte)

die Satzungsänderung (Mehrheit von 'Z-
ier Stimmrechte)

Außösung des Vereins {Mehrheit von %
der Stimmrechte)

Auäösung des Vereirls (MehMeit von aZ4 der
Stimmrechte)

Übernahme weitererAufgaben nach $ 2
Absatz 2 (Mehrheit VOn a%a der

Stimmrechte), sofern sie nicht als
Geschäft der laufenden Verwaltung
unmittelbar vom GeschäRsführer

unverändert

Übernahme weiterer Aufgaben nach $ 2
Absatz 2 (Mehrheit von s%- der
Stimmrechte). sofern sie nicht als
GeschäR der laufenden Verwaltung
unmittelbar vom GeschäRsführer
entschieden werden

die Enichtung und Aufrechterhaltung von
Einrichtungen des Vereins außerhalb
seiner GeschäRssteile (Mehrheit von l/ö
der Stimmrechte)

entschieden werden Dieser Punk entfällt.
:iie-g+:l:nH+ing--uti;ld-Ai;#(nfi:=:FI.:ii}-:;:n .. .:n.
iu.}i;;=i6;+iëip+giBn--Eta:JJo€eüh.öP.aura;=1=F;Bë--sairnf
;;i nhä ! dh-;bi;3h!:i:f:4-t18H...l...:bF-säR;J;li:8Gj:4Ë

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig,
wenn mindestens 3/4 al:er Stimmrechte
vertreten ist. Ohne Rücksicht auf die Zahl der
vertretenen Stimmrechte Ist die Versammlung
beschtussfähig. wenn sie zum zweiten Mal
wegen desselben Gegenstandes eingeladen
worden }st und dabei mitgeteiltwurde, dass
ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenen
Stimmrechte beschlossen werden kann.

(2) Die Mitgjiedewersammiung. .l$t b.eschtussfähig.
wenn mindestens 3/4 a:lcr Sümhrechte
ver&eten. ists.. Ohne Rtlcksicht auf die Zahl der
vertretenen Sümmrechtë ist dËe.Versammlung
beschlussfähig, wenn sie zum zweiten Mal
wegen. desselben .Gegenstandes eingeladen
worden ist und dabei mltgetei:t wurde, dass
ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenen
Stimmrechte beschlossen. werden. kann.

gefördert

(3) Die Mitgtiedewersammfung beschließt mit
einlächer Mehrheit de{ anwesenden
Stimmrechte. außer in den in Absatz l.
Buchstabe. e ausdrücklich genannten Fällen.
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehrlt. Bei Wahlen entscheidet bei

(3) Dje. Mitgliederversammlung.beschließt mit
ei:tücher. Mehrheit dQr anwesenden
Stimmrechte. außer in den in Abbau t
Buchstabe e ausdrücklich genannten Fällen
Bei Stimmengleichheit gilt einAnüag als
abgelehnt. Bei Wahlen entscheidet bei
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Stimmengleichheit das Los.

(4) Die Mitgliedewersammlung tritt mindestens
einmal im Jahr unter Leitung des
Vorsitzenden {oder eines Stellvertreters im
Verhinderungsfal!) zusammen. Die
Mitgliederversammlung wird durch den
Vorsitzenden nicht geleitet, falls die zur
Verhandlung oder Abstimmung stehenden
Angelegenheiten ihn persönlich bedhrenl
dies gilt auch air die Stellvertreter. Die
Mitglieder sind schriftlich unter Angabe der
Tagesordnung mindestens drei Wochen vor
dem feslgese&ten Termin vom Vorsitzenden
einzuladen. in der Einladung ist jeweils die
Anzahl der Stimmrechte der Mitglieder
anzugeben. Mitgliederversammlungen
müssen auch einberufen werden. wenn es 1/5
aller Mitglieder ader Mitglieder, die zusammen
mindestens 50% der Stimmrechte
epräsentferen. unter Angabe des
Vefhandlungsgegenstandes beantragen,

(4) Die Mitgliedewenammlung tritt mindestens
einmal im Jahr unter Leitung des Vorsitzenden
(oder eines Stellverbeten im
Verhinderungsfall) zusammen. Die
Mitgliedewersammlung wird durch den
Vorsitzenden nicht gelebte!, falls dfe zur
Verhandlung oder Abstimmung stehenden
Angelegenheiten ihn persönlich berilhren; dies
gilt auch für die Stellvertreter. Die Mitglieder
sind schäätich unter Angabe der
Tagesordnung mindestens drei Wochen vor
dem festgesetzten Temlin vom Vorsitzenden
einzuladen, +n der Einladung ist jeweils die
Anzahl der Stimmrechte der Mitglieder
anzugeben. Mitgliedewersammlungen meissen
auch einberufen werden. wenn es 1/5 aller
Mitglieder oder Mitglieder. die zusammen
mindestens 50% der Stimmrëchte
repräsentieren, unter Angabe des
Vertlandlungsgegeastandes beantragen .

Stimmengleichheit das Los

unverändert

(5) Die Mitgliederversammlung besteht aus den
atiirlichen Personen, die die Mitgliedschaft

erworben haben. und je einem Vertnter der
übrigen Mitglieder des Vereins. Der Vertreter
hat eine Stimme pro angefangene 250 Euro
geleisteten ordentlichen Mitgliedsbeitrag
Mitglieder nach $ 3 Abs. l und nach $ 3 Abs.
2 Buchstaben 3 und b können bis zu fünf
Veäretef in die Mitgliederversammlung
entsenden . die aber zu einheitlicher
Stimmabgabe verpflichtet sind.

l {5) Die Mitgliedewersamm:ung besteht aus den
natürlichen Personen, die die Mitgliedschaft
erworben haben, und je einem Vertreter der
übrigen Mitglieder des Vereins. Der Vertreter
hat eine Stimme pro angefangene 250 Eure
geleisteten ordentlichen Mitgliedsbeitrag.
Mitglieder nach $ 3 Abs. l und nach $ 3 Abs.
Buchstaben a und b können bis zu fünf
Vertreter in die Mitgliederversammlung
entsenden. die aber zu einheitlicher
Stimmabgabe verp$ichtet sind

unverändert
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(6) Anträge von Mitgliederr}. die zusätzlich auf die
Tagesordnung gesetzt werden sollen. massen
spätestens eine Woche vor der
Mitgliedewersammiung schrißlich be} der
Geschäftsstelle eingereicht werden

(6) Anträge von Mitgliedem. die zusätzlich auf die
Tagesordnung gesetzt.werden sollen, massen
spätestens eine Woche vor der
Mitgliederversammlung schriRlich. bei der
Geschäftsste.!te .eingereicht werden

unverändeü

(7) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung
sind in einer Niederschrift auhunehmen. die
vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu
unlerzeichnentst.

(7} Die Beschlüsseder Mitgliedewersamm:ung
sind in einer NiederschäR aukunehmen. die
vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu
unterzeichnenist.

unverändert

$7
Vorstand

(l} Dem Vorstand obliegt die Leitung des
Vereins. Er legt die strategische Zielplanung
mit einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden
Mitglieder des Vorstandes fest. Der Vorstarld
kann seine Aufgaben auf die
Geschääsführung delegieren. Er ist
berechtigt, def GewhäRsHhrung
Untervolfmacht zu erteilen

{l ). D.ep..Vorstand .obliegt.die .Leitung .des
Verefos=. Er. legt .die. strategische. Zie]p]anung
mit einer Mehrheit voß 3/4. def anwesenden.
Mitglieder des .Vorstandes. feste. Der.Vorstand
kann seine Aufgaben auf die Geschäßsführung
delegieren. Er ist berechtigt. der
Geschäftsführung. Untewollmacht zu erteilen.

Vorstand
unverändert

(2) De{ Vorstand besteht aus 12
Vorstandsmitgliedern. Dies sind der
Vorsitzende, zwei stellvertretende Vorsitzende
und neun weitere Vorstandsmitglieder.

(2) Der Vorstand besteht aus bis zu 16
M itgliederrt.

Ändemng: bis zu 4 zusätzliche
Vorstandsmitglieder

(2) Der Vorstand besteht aus
:l/c'-:! d:!rflt31i J {r:. Öig zu.'i8 Nlitgiiederi
gas:.s#\d ü=r ':./:=r 1 :. f:e 3 . =-.\'i3i-€.Ëil+;vogt;otQb}
,:onit=onde nJ n un \v:!!en.
!/-'-=13'' smilsjled':r.''Filr dte Zusammensetzung des Vorstands

gelten im Übrigen folgende Regelungen
File die Zusammensetzung des Vorstands
gelten im übrigen folgende Regelungen Für die Zusammensekung des Vorstands

gelten im Übrigen folgende Regelungen
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a) die Mitglieder gem. $ 3 Absatz l l
(Hachsauerlandkreis, Kreis Olpe, Kreis l
Soest und der Märkische Kreis) schlagen l
}e ein Vorstandsmitglied vor, l

a) aus der Gruppe der $auerlandkreise
gem. $ 3 Abs. l (Hochsaueflandkreis. Kreis
Olpe. Kreis Soest und der Märkische Kreis)
werden vier Vorstandsmitglieder
gewählt, wobei jeder glSgSr Kreise ein
Vorschlagsrecht für eln Vorstands -
mitglied hat,

-dieb-h.;++#ieëeF 3 u s de r G rt] $3 pe
Satlertandkreise gem. $ 3 Abs. 'i
(Hochsauedandkreis. Kreis Olpe, Kreis
Soest und der Märkische Kreise-i;üh.mega;-i
8in-hCoë:d3 4 4i ilse-KW {lq€+ö ! werdeËI

rorstandsnlitgliefier .geb'/ätllt. w obe
!der ,:!kgaa! i'ircise ein Vorsc lagsrec

V d g

Die zusätzlichen 4 Mitgtiedersolten aus dieser
Gruppe gewählt werden.

b) die Mitglieder gem, $ 3 Absatz 2
Buchstaben a und b schlagen insgesamt in
einem auf Basis der Stimmrechte
mehrheitlich abgestimmten Verfahren vier
Vorstandsmitglieder vor. wobei mindestens
ein Ming:ied von einer Kommune im Kreis l
Olpe, Kreis Soest oder Märkischen Kreis
entsandt sein muss.

b> aus der Gruppe der Mitglieder gem. $ 3
Abs. 2 Buchstaben a und b (Städte und
Gemeinden) werden insgesamt 8
Vorstandsmitglieder gewählt; dem
Hochsauerlandkreis stehtein
Vorschlagsrecht für drei, dem Kreis
Olpe für zwei, sowie dem Märkischen
Kreis. dem Kreis Soest und dem
Landkreis Waldeck-Frankenberg jeweils
filr ein Vorstandsmitglied zu,

b .-J# aus bier Gruppe {lef Mitglieder gem
3 Abs. 2 Buchstaben a und b 8$i:it;lila:
'11r.3 : 'T:: l:-: =li:ëf:;:l-.;li;ii.{$ä8i:;.€i0.
SlhI {;!!Ghj©-Files: ; ;}( 4 d+-ÜbS11$H;l;I bH:

;:iln.i.laux ü;=ö...a-n-Ä+++QF+ni-:.,(+a-E.p;:n
\8--}W..}:;%B-OJB::b..+<

$

! H. s n€=: ; .:':-pe+ö--ö
Stä ci !e {! 1ld Gel?lellldcn

(gesafllt 8 Vörsi
hit; del:} Hoc

:M ' #:.:: ll ;:lu

dsi71il9

ein Vo rschlagsrecllt
st

Ol!)e file .zwei: so lviQ (fein hlärkis
}(!els. äefn }<leis Soest {litd [!cll-

( k r:?is \N aitiück.F !-a rl ke 11

drei. (!ef
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c) die Müglieder gem. $ 3 Absatz 2
Buchstabe c schlagen zwei
Vorstandsmitglieder vor,

c). aus dor Gruppe def Mitglieder gem. $ 3
Abs: 2 Buchstaben c - e werden bis zu
vier.Vorstandsmitglieder gewählt.

die aus der Gruppe. def Mitglieder gem. $
3 Abs. 2. 34:ich.!slave- = ::nl:gell ='.'.-=l

Buchstaben c - B
uverdeft bis zu /ier VorsËanc:smitgfieder
ge'i/ählt.

d) entfällt, Die Gruppen der Ming:leder gem, $ 3
Abs. 2 Buchstaben c - e werden unter Punkt c}
zusammengefasst

d) die Mitglieder gem. $ 3 Absatz 2
Buchstabe d schlagen zwei.
Vorstandsmitglieder vor.

::$i---ËliFKF,']]{31i :] ;: ::;?} +=3 .4i):$Ëii{-3-
n 3 :} 3 hl g=;} :öwai.

yof:!. rld :nt8+iËli+isr---np-

Wird ein vorgeschlagenen Mitglied nicht
gewählt. so muss ein neuer Wahlvorschlag
unterbreitet werdend

V\lrd ein vorgeschlagenen Mitglied nicht
gewählt; so muss ein. neuer Wahlvorschlag
unterbreitet werden

unverändert

Vorstand im Sinne von $ 26 BGB sind der
Vorsitzende und seine Stellvertreter. Der
Verein wird gerichtlich und außergerichtlich
durch zwei dieser Vorstandsmitglieder
gemeinsam verraten

Varëtand iml Sinne \rön $: 26 BG8 sind der
Vorsitzende und seine Stellvertreter. Der
Verein wird gerichtlich und außergerichtlich
durch zwei. dieser.Vorstandsmitglieder
gemeinsam verraten.

}nverändeR

(3} Die Vorstandsmitglieder gem. Buchstaben a
d werden von der Mitgliedeaefsammlung
gewählt. Scheidet ein Mitglied vof Ablauf der
Wahlzeit aus. so wählt die nächste.
Mitgliedewersammlung ein neues Mitglied füi
den Rest der Wahlzeit.

(3) Die Vorstandsmitgliedergem. Buchstaben a - l .4ndemng durch efre/chung van Absatz 2 ay
c werden von def Mitgliederversammlung l Die Vorstandsmitglieder gem. Buchstaben a -g
gewählt. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der l werden von der Mitgliederversammlung gewählt
vVahlzeit aus. so wählt die nächste
Mitgliederversammlung ein neues Mitglied für
den Rest der Wahlzeit
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(4) Den Vorsitz des Vereins übemehmen im
turnusmäßigen Wechsel von zwei Jahren

Vorstandsmitglieder, die jeweils auf Vorschlag i
des Hochsauerlandkreises und des Kreises l
Olpe in den Verstand gewählt worden sind. l
Stellvertretender Vorsitzender ist jeweils das
andere Vorstandsmitglied aus den Vorschlägen
des Hochsauedandkreises bzw, des Kreises
Olpe. 2. Stellvertretender Vorsitzender ist das
Vorstandsmitglied des Märkischen Kreises
oder des Kreises Soest aufgrund eines
abgestimmten Vorschlages.

(4) Den Vorsitz des Vereins übernehmen im
turnusmäßigen Wechsel von zwei
Jahren - beginnend mit dem
Vorstandsmitglied, das auf Vorschlag des
HochsaueTlandkreises in den Vorstand
gewählt worden ist - die Vorstandsmitglieder.
die jeweils aufVorschlag des
Hochsaueriandkreises und des Kreises Olpe
in den Vorstand gewählt worden sind. l .
Ste:lvertretender Vorsitzender ist jeweils das
andere Vorstandsmitglied aus den
Vorschlägen des Hochsauertandkreises bzw.
des Kreises Olpe. 2. Stellvertretender
Vorsitzender i$t das Vorstandsmitglied des
Märkischen Knises oder des Kreises Soest
aufgrund eines abgestimmten Vorschlages.

(4) Den Vorsitz des Vereins ilbernehmen im
turnusmäßigen Wechsel von zwei Jahren die
Vorstandsmitglieder, dëe jeweils auf Vorschlag
des Hochsauerlandkfeises und des Kreises
Olpe }n den Vorstand gewählt worden sind. l.
Ste:lvertretender Vorsitzender ist jeweils das
andere Volstandsmitgtied aus den
Vorschlägen des Hochsauerlandkreises bzw,
des Kreises Olpe. 2. Stellvertrëtender
Vorsitzender ist das Vorstandsmitglied des
Märkischen Kreises oder des Kreises Soest
aufgrund eines abgestimmten Vorschlages,

Die Passage entfällt, da der Turnus feststeht.

Ëag++llmlën#ëan..U.=
i:!ü#i:8.;hing.dB5.+j€;€;1+G!
Ëag++li+nld-+#ëwn..U.ai:i;h+Hsl { g d+la an;

d6n...isË-die
}Uef+a++a+We}5e&-}++-Be!

i:QFU3Gd--qOW

(5) Dte Sitzungen des Vorstandes finden nach
voMeriger schriftlicher Einladung durch den
Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung l
statt. Der Vorstand ist beschlussfähig. wenn l
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder,
darunter der erste Vorsitzende oder die
beiden stellvertretenden Vorsitzenden,
anwesend sind . Er entscheidet mit einfacher
Stimmenmehrheit der anwesenden
Vorstandsmitglieder, soweit diese Satzung
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt.
Bei Stimmengleichheit ist dle Stimme des
Vorsitzenden entscheidend.

(5) Die Sitzungen des Vorstandes finden nach
vorheriger schriRticher Einladung durch den
VoTsi&enden unter Angabe der Tagesordnung
statt, Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder.
darunter der erste Vorsitzende oder die beiden
stellvertretenden Vorsitzenden. anwesend
sind. Er entscheidet mit einfacher
Stimmenmehrheit der anwesenden
Vorstandsmitglieder. soweit diese Satzung
nicht ausdri)cklich etwas anderes bestimm!
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des
Vorsitzenden entscheidend.

rnver8ndett
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(6) Die Amtspeäode des Voßtandes beträgt Hnf
Jahre.. .$ie. beginnt und endet mit der
Wahlpeäode der Rübe und Kreistags nach
dem Kommunalwahfgesetz NW.. Der
Vorstand bleibt solange im Amt. bis ein neuer
Vorstand gewählt ist.

(6) Die Amtsperiode des Vorstandes beüägt fünf
Jahre. .$ie beginnt und. endet mit. der
Wahlperiode der Räte und Kreistags nach dem
Kommunalwahlgesetz NW" Dei. Vorstand
bleibt so fange im Amt. bis. ein. neuer.Vorstand
gewählt ist.

unverändert

(7) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit unentgeltlich i(7) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit unentgeltlich l unveMnde/t
aus. - . . - - - . . l aus

Erhöhurlg derAnzahf der Mitgliederim Vorstand
mit beratender Stimme auf 5

':' $#l;.: 'TI $189@$$Ë3;"': ll
unberührt..

(l} Der Verein hat einen Arbeitsausschuss
Sauerland.

Arbeitsa usschuss Sähe?land

(1) Der. Verein hat einen Arbeitsausschuss
Sauerland.

Atbeitsausschuss Sauerland
unverändert

l2) Der Arbeitsausschuss Sauerland stellt die
gemeinsame Arbeitsptat#om der Orts- und
Regionalebene in der Tourismusarbeit air das
Saueßand dar.Ergibtsicheine
Geschäftsordnung. in der insbesondere
Funktion und Aufgaben zu regeln sind. Der
Vorsitzende des Arbeitsausschusses und sein
Stellvertreter nehmen an den Sitzungen des
Vorstandes tei

(2} Der Arbeitsausschuss. Sauerland stellt die
gemeinsame Abei.tsplatHomt der. Orts und
Regionatebene in. der.Toulismusafbeit für das
Sauerland. .dar.. Er gibt sich eine

. Gesch.äR$ordnung, in der. insbesondere
Funktion. und. Aufgaben.zu regeln. sind. Der
Vorsi&ëndel desAbeitsausschusses und sein
Ste11Üërketër nehmen mlt bëntender Stimme
an den Sitzungen des Vorstandes teil

Zusatz zwecks Kohl(refrs/emig: mit herat ilcie
S

Stellt keine Verändemng des bisherigen Status
dar.
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(3) Der Aßeitsausschuss setzt sich zusammen
aus jeweils einem hauptamtlichen Vertreter
der örtlichen Tourismusstelfen im Sinne des $
3 Absa& 2 Buchstaben a) und b). die
mindestens 1 50.000 übemachtungen/Jahr
nach der amtlichen Statistik aufweisen sollen
sowie jeweils einem Vertreter der
Wirtschaftsförderung des Kreises Soest und l
des Freizeit- und Touristikverbandes l
Märkischen Sauerland e,V. Mitglieder nach $ i
3 Absatz 2 Buchstaben a) und b). die die
MindestQbernachtungszahl im Sinne von Satz
{ regelmäßig nicht eneichen, können sich zu
touristischen Arbeitsgemeinschaften mit der
Mindestübernachtungszahl im Sinne von Sa&
l zusammenschließen und einen VQrtreter der
jeweiligen touristischen ArbeitsgemeinschaR
In den Arbeitsausschuss entsenden, Eine
touristische Arbeitsgemeinschaft im Sinne der
Satzung ist gegeben. wenn eine
organisatorische Verbundenheit mit einem
einheitlichen Budget vorhanden ist; feine
Zusammenschliisse zwecks Erlangung der
Ubemachtunaszah:en reichen nicht ausungsza r'

(3) Def Arbeitsausschuss setzt sich zusammen
aus jeweils einem hauptamtlichen Vertreter
der örBichen Tourismusstellen im Sinne des
$ 3 Absatz 2 Buchstaben a) und b). die
mindestens 't50.000 übernachtungen/Jahr
{gemittelt Ober die letzten fünf
Kalenderjahre) nach der amtlichen Statistik
aufweisen sollen, sowie jeweils einem
Vertreter der zuständigen Stelle des Kreises
Soestund des Freizeit-und
Touristikvefbandes Märkischen Sauerland e.V.
Mitglieder nach $ 3 Absatz 2 Buchstaben a)
lnd b), die die Mindestübernachtungszahl im
Sinne von Satz l regelmäßig nicht erreichen.
können sich zu touristischen ArbeËtsgemein
schaben mit der Mindestübemachtungszahl im
Sinne von Satz l zusammenschließen und
einen Vertreter derjeweiligen touästischen
Arbeitsgemeinschaä in den Arbeitsausschuss

(3) Der Arbeitsausschuss setzt sich zusammen
aus jeweils einem hauptamtlichen Vertreter
der örtlichen Tourfsmusstellen im Sinne des
$ 3 Absatz 2 Buchstaben a) und b). die
mindestens 1 50.000 übernachtungen/Jahr
{geilllttelt tiber dieb fetztel} filnf

}<alellderjahre} nach der amtlichen Statistik
aufweisen sollen. sowie jeweils einem
Vertreter der i\

btä r\digefl Ste; des Kreises Soest und
des Freizeit- und Touristikverbandes
Märkischen Sauerland e.V
Mitglieder nach $ 3 Absatz 2 Buchstaben a)
und b). die die Mindestübernachtungszahl im
Sinne von Satz l regelmäßig nicht erreichen.
können sich zu touristischen Arbeitsgemein.
scharen mit der Mindestübernachtungszahl im
Sinne von Satz l zusammenschließen und

schaft im Sinne der Satzung ist gegeben, wenn
eine organisatorische Verbundenheit mit einem
einheitlichen Budget vorhanden ists leine
Zusammensch:asse zwecks Erlangung der
Ubemachtungszahlen reichen nicht aus .

entsenden . Eine touästische ArbeitsgemeinP R
einen Veftreler derjeweiligen touristischen

entsenden. Eine touristische Arbeitsgemein.
schar im Sinne der Satzung ist gegeben, wenn
eine organisatorische Verbundenheit mit einem
einheitlichen Budget vorhanden ists reine
Zusammensch:asse zwecks Elrtangung der
Übernachtungszahfen reichen nicht aus

Arbeitsgemeinschaft den Arbeitsausschusssc

(4) Die Mitglieder des Arbeitsausschusses
werden vom Vorstand auf Vorschlag der
jeweiligen Orte bzw. touristischen
Arbeitsgemeinschaften öemfen.

(4) Die Mitglieder des Arbeitsausschusses
werden vom Vorstand auf Vorschlag der
jeweiligen Orte bzw. touristischen
Arbeitsgemeinschaften berufen.

unver8ndeR

(5) Die Mitglieder alben ihre Tätigkeit unentgeft ich l (5) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit unentgeltlich unverändert
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Neuer Punkt: Die Einbeziehung.von Experten
stellt. eine. werNo1.1e .Unterstützung der Alübeit des
Gremiums.Pirbeitsausschuw. dar. Durch ihr
Fachwissen ist die. Teilnahme an. den. Sitzungen
des. Varsta.todes eine. wichtige Ëfgänzung-

(6) Der Sauerland-Arbeitsausschuss kann
Expertenteams. fOr dle Bearbeitung
einzelner. Themen;.Fragestellungen ode r
Projekteeinberufen.
Gese&te Expertenteams siltd das .
.Expertenteam Rad'.'. un.d. das
Expertenteam Naturerholung'.'.. Oerfdie

Vorsibende des ;.Expertentpams Rad" und
de$..,Experte.n+eaps N.aturöi'hQlung"
nehmen mËt beratender Summe an den
S i.tzqnge.n .de$ Vorstandes teil;

16. Der Sauerland-ArbeitsausschtËss !<arln

Projekte eiriberufeiT.
Gesetzte Exlle rte1lteams s:
.Elfe rEe nleam Rad; und das

tperte ntaam äiaturerh oluag'
X/orsilzende des

nd des

De r/ die
.Expertenteams Rad

.Expertenteams i'iaturefholurlg

;i zungen des Vors: ld9s teil

SS
Beirat

$9
Beirat

(1) Dec Vorstand kann einen Beirat für vom
Vorstand zu bestimmende Aufgaben - soweit.
diese nicht der Mitgliederversammlung oder
dem Vorstand obliegen - mtt bi$ zu. 13
Mitgliedern einsetzen.. Die Beiratsmitglieder
sollten Persönlichkeiten aus Wissenschaft.
Wirtschaft, Politik oder andere sachkundige
Persönlichkeiten $Qin, die dem.Verein nicht
angehören, deren Mitwirkung aber geeignet
ist, die Vereinsarbeit zu. bereichern.

tl ) Dei: Vorstand kann einen Beirat für vom
. Vorstand zu bestimmende Aufgaben - soweit
diese nicht der Mitgliedewersammlung oder
dem Vorstand obliegen - mit bis zu. 13
Mitgliedem einsetzen, Die Beifatsmitglieder
sollten Persönlichkeiten aus \AüssenschaR
Wirtschaä, politik oder andere sachkundige
Persönlichkeiten sein; die dem Verein nicht
angehören: deren. Mitwirkung aber geeignet ist
die.Vereinsarbeit zu bereichem

unverändert

(2) Jedes Beimtsmitglied wird durch den l (2yJedes 8eiratsmitglied wird durch den. Vorstand
Vorstand mit einfacher Mehrheit der l mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
abgegebenen Stimmen gewählt. Der Beirat

unverändert
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tagt unter Vorsitz und auf Einladung der
Geschäftsfilhrung.

s immen gewählt. Der Beirat tagt unter Vorsitz"f''"
nd auf Einladung der Geschäftsführung. l

(3) Die 8eiratsmitgSieder liber ihre Tätigkeit
ehrenamtlich und unentgeltlich aus.

(3) Die Beiratsmitglieder üben ihre Tätigkeit
ehrenamtlich und unentgeltlich aus.

unverändert

S lo 5 10

(1) Der Verein hat eine Geschäftsfühmng. die aus i(1 ) Der Verein hat eine Geschäftsführung. die aus
dem GeschäRsMhrer und bls zu zwei l dem Geschäftsßhrer und bis zu zwei
Stellvertretern besteht. l Stellvertretern besteht.

Geschäftsfi)hrung Geschäftsfi)hrung
unverändert

(2) Die Geschäfte des Sauerland-Tourismus e.V.
werden im Rahmen der verfügbaren Mitte: von
dem Geschäfts8href besorgt. Zu den
Aufgaben des Geschäftsführers gehören

(2) Die Geschäfte des Sauerland-Tourismus e.V.
werden im Rahmen der verfilgbaren MiRel von
dem Geschäftsführer besorgt. Zu den
Aufgaben des GQschäftsfi3hrers gehören

unverändert

strategischen Zielpfanung
Sauerland-Tourismus in touristischen
Dachverbänden einschließlich der
Interessenvertretung nach innen und außen
sowie die Einstellung und Entlassung des
Personals

sbesondere die Vorbereitung der
die VeRretung des

insbesondere die Vorbereitung der
strategischen Zietplanung, die Veftntung des
Sauerland-Tourismus in touristischen
Dachverbänden einschließlich der

sowie die Einstellung und Entlassung des
InteressenveRretung nach innen und außen

(3) Der hauptamtliche GeschäftsHhrer wird vom
Vorstand mit einer Mehrheit von 3/4 der
anwesenden Mitglieder des Vorstandes auf
höchstens fünf Jahre bestellt. Die
Vereinbarung einer Probezeit sowie von
Vertragsverlängemngen ist zulässig. Zur
vorzeitigen Abbemfung des GeschäRsführefs
oder eines stellv. Geschäftsführers bedarf es
einer 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitgtiede
des Vorstandes.

(3) Der hauptamtliche Geschäftsführer wird vom
Vorstand mit einer Mehäeit von 3/4 der
anwesenden Mitglieder des Vorstandes auf
höchstens filnf Jahre bestellt. Die
Vereinbamng einer Probezeit sowie von
Vertragsverlängerungen ist zutässig. Zur
vor?eitigen Abberufung des Geschäftsführers
oder eines std:v. Geschäftsführers bedarf es
einer 3/4-Mehheit der anwesenden Mitglieder

Personals.

des Vorstandes.
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(4) Der Verein unterhält seine GeschäftssteEle am l(4). Der Verein. unterhält seine.Geschäässtelte am. l unverändert
SitzdesVereins. - . .. l. ...Sitzdes.Vereins.

S't{
Rechnungswesen, Prilfung des
Jahresabschlusses

5

Rechnungswesen, Prüfung des
Jahresabschlusses

(l} Der Jahresabschluss ist von der Geschäfts- 1 (1). DerJahresabschluss ist von der Geschäfts.
filhrung innerhalb von drei Monaten nach l führung innerhalb.von drei Monaten nach
Ablauf des GeschäRsjahres entsprechend l Ablauf des.Geschääsjahres entsprechend
den für KapitalgesellschaRen geltenden. . . 1 . - den für KapitalgesellschaRen ge:lenden.
Vorschriften des Dritten Buches des Han- 1- . . . VorschriRën.des Dritten Buchesdes Ham
detsgesetzbuches aubustQllen und dem 1 . delsgeseböuches äuäätistelten und dem
Abschlussprüfef voaufegen. . . . . . 1- 1 . AbschlussÖriifeivolzulegen

un verändert

(2) . Jahfesabschtuss ist. entsprechend den für
Kapitalgesellschaften geltenden VorschriRen
des Dritten Buches des
Handelsgesetzbuches zu prüfen, Die
AbschlusspMhng muss sich auch auf dte
Prüfungsgegenslände des $ 53 Abs. l
Haushaltsgrundsätzegesetz erstrecken.

(2} . Jphresabschl.uss..ist..entsërech.end. .den für
KapitalgëselEschaRë$. geReädeh.. Vorschriften
des Dfiüen Buëhë$ des
H.andelsgësetzbüch.es .ëli. prüfen. . Die
Absch:ussprüfunä .mLlss .sich. auch. auf die
Prüfungsgegëfistände des $ 5.3. Ab$=. 1
Haushaltsg.ru ndsätzegesetz. erstrëcken.

unverändert

(3) Die GeschäftsHhmng hat den Jahresab- l (3)
schluss und den Prüfungsbericht nach
Eingang des Pdfungsbeftchtes unveaüglich l
dem Vorstand xroaulegen. Der.Vorstand legt l
diesen Bericht zusammen mit dem. Vorschlag
über die Feststellung des Jahresabschlusses
und dem.Vorschlag über die Behandlung des
Ergebnisses. der Mitgliederversammlung vor.

Die Geschäftsführung hat den Jahresab
schluss. und. den. Prühingsbericht nach
Eingang. des. Prüfungsbeächtes unveaügltch
dem.Vorstand.volzujegen=. Def .Vorstand legt
diesen .Beächt z.usammen .mitdem .Vonchiag
über.die. Feststellung. des.Jahresabschlusses
und..dem.Vo.rscQlag..übëf.die Behandlung des
.Ergebßisë.es.der MägliedeWeQamm.lung vor.

(4) Die Mitgliederversammlung hat über die . i {4}
Feststellung des Jahresabschlusses und die

Die Mitgliederversammlung hat über die
Feststellung des Jahresabschlusses und die
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Behandlung des Ergebnisses für das
vorangegangene Geschäftsjahr zu
beschließen.

Behandlung des Ergebnisses für das
vorangegangene Geschäftsjahr zu
beschließen

Sa&ungsänderung

$ 12 S 12

Beschlüsse der Mitgliederversammlung über
Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit
von 3/4 der anwesenden Stimmrechte. Satz l gilt
auch für den Fall der Änderung des Zweckes des
Vereins.

Beschlüsse der Mitgliederversammlung über
Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit
von 3/4 der anwesenden Stimmrechte. Satz l gilt
auch füf den Fall der Anderung des Zweckes des
Vereins

Satzungsänderung

Auflösung des Vereins
$ 13 $13

(1 ) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer
l zu diesem Zweck besonders einberufenen
l Mitgliedewefsammlung beschlossen werden.

Für die Auflösung ist eine Mehrheit von 3/4
der Stimmrechte erforderlich. Sind bei dieser
Mitgliederversammlung nicht mindestens 3/4
der Stimmrechte vertreten . so muss
frühestens nach zwei V\hohen eine neue
Mitgliedewefsammlung mit der gleichen
Tagesodnung einbemfen werden, die die
Auflösung des Vereins mit einer Mehrheit von
mindestens 3/4 der anwesenden Stimmrechte
beschließen kann

AufËös ung des Vereins

(1 ) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer
zu diesem Zweck besonders einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Für die Auflösung ist eine Mehrheit von 3/4
der Stimmrechte erforderlich . Sind bei dieser
Mitgliedewersammlung nicht mindestens 3/4
der Stimmrechte vertreten . so muss
fri)bestens nach zwei \Aachen eine neue
Mitgliederversammlung mlt der gleichen
Tagesordnung einberufen werden, die die
Außösung des Vereins mit einer Mehrheit von
mindestens 3/4 der anwesenden
Stimmrechte beschließen kann.

(2) Be} Auflösung des Vereins oder Fortfall seines
Zweckes fällt sein Vemlögen im Verhältnis 2:1
an die Kreise Hochsauerlandkreis und Olpe.

(2) 8ei Auflösung des Vereins oder Fortfall
seines Zwecl(es fällt sein Vemlögen im
Verhältnis der geleisteten Mitglieds-
beiträge der Kreise an diese, die es für dle

{2) Bei Auflösung des Vereins oder Fortfall
seines Zweckes fällt sein Vemlögen im
Verhältnis &,l-3n..-üF-Hi;ilëßö

nk:Pai
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verwenden haben.. . l haben
geleisteten. iNtitgtiedsbeiträga. tier Kraiso
an diasoi die es Hr die Förderung des
Tourismus zu verwenden haben

Stand:12.8.2021



ENTWURF Satzung des Sauerland-Tourismus e.V. in der Fassung vom 29. September 2021

Sauerland-Tourismus e.V

Name und Sitz

( 1 ) Der Verein f(ehrt den Namen "Sauerland-Tourismus e.V.", Er hat seinen Sitz in Bad
Fredeburg(Stadt Schmallenberg)

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

Zweck des Vereins

( 1 ) Der Verein hat den Zweck, in enger Abstimmung mit den Orten bzw. touristischen
Arbeitsgemeinschaften Tourismus und Naherholung im Sauerland zu fördern. Er agiert
als touristischer Regionalverband an den Erfordernissen des Marktes.

(2) Dazu übernimmt er insbesondere folgende Aufgaben:
1 . Entwicklung des touristischen Leitbildes Sauerland und Bestimmung der

Kernkompetenzen sowie eine einheitliche Positionierung der Tourismusdestination
Sauerland

2. Anstoß, Begleitung und Koordinierung nachhaltiger, touristischer
Produktentwicklung, insbesondere in den Bereichen Outdoor- und Tagestourismus
ftlr den Lebens- und Freizeltraum Sauerland

3

4.
5.
6.
7.
8.

Touristische Regionalentwicklung und -touristisches Regionalmarketing in enger
Abstimmung mit weiteren Reglonalentwicklungs- und Marketingorganisationen
Daten- und Content-Management
Transfer neuer touristischer Erkenntnisse und Beratung der Mitglieder
Beteiligung an For!- und Welterbildungskonzepten und -maßnahmen
Interessenvertretung des Tourismus im Sauerland nach innen und außen
Vertretung des Sauerlandes in touristisch relevanten Dachverbänden und
Gremien

Nach dem Bestellerprinzip kann der Sauerland-Tourismus e.V. darüber hinaus weitere
touristische Aufgaben ilbernehmen, sofern die Finanzierung durch die Auftraggeber
sichergestelitist

Der Verein verfolgt keine Gewinnerzielungs-absicht

(3) Die Aufgaben des Sauerland-Tourismus e.V. haben sich im Übrigen nach einer
strategischen (mehrjährige) und operativen (einjährige) Zielplanung auszurichten

Mitglieder / Mitgliedschaft

( 1 ) Mitglieder des Vereins sind die Kreise Hochsauerlandkrels. Mërkischer Kreis, Kreis
Olpe und Kreis Soest (Sauerlandkrelse). sowie der Landkreis Waldeck Frankenberg
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(2) DariJber hinaus können Mitglieder werden:
a) alle krelsangehörjgen Städte und Gemeinden der unter Absatz l genannten

Kreise. An deren Stelle können örtliche Tourismusorganisationen oder touristische
Arbeitsgemeinschaften(TAG) treten

b) Weitere Städte / Gemeinden außerhalb der Sauerlandkrelse können auf Antrag
aufgenommen werden. An deren Stelle können örtliche Tourismusorganisationen
oder touristische Arbeitsgemeinschaften treten. In diesen Fällen ist auch eine
Mitgliedschaft des jeweiligen Kreises mögliche

c) Sonstige öffentliche und privatwirtschaftliche Verbände, Organisationen und
Institutiöhëh; die ortstlbërgreifendë Aufgaben im sauerland-Töurisrhüë
wahrnehmen

d) Unternehmen, die Im Sauerland Tourismus tätig sind
e) Sonstige juristische und natürliche Personen mit einem Bezug zum Sauerland

Tourismus.

(3) Die Mitgliedschaft wird auf schriRlichen Antrag durch Mehrheitsbeschluss des
Vorstandes erworben. Gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags ist bei der
ordentlichen Mitgliedeaersammlung ein Beschluss biber die Aufnahme herbeizuführen
Die MitgiiedervQrsammlung entscheidet dann endgültig tiber die Aufnahme.

(4) Die Mitgliedschaft endet
a) durch Erlöschen der juristischen Person bzw. Personenverelnigung,
b} durch Austritt: der nur zum Schluss des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer

Frist von drei Monaten schriftlich gegentlber dem Vorstand erklärt werden kann:
c) durch Ausschluss (nach Absatz 5)

(5) Der Vorstand kann ein Mitglied ausËchließen, wenn es den Interessen des Vereins
zuwiderhandelt oder mit Bgittags4qhlungeR lëngQ : ql$ sachs Monate trotz Mahnung in
Verzug ist. Von dem geplanten Ausschluss ist qas Mitgtigd durch eingeschriebenen
Brief mit Rilckschein zu unterrichten. Ihm ist die Gelegenheit zur Stellungnahme
innerhalb einer Frist von zwei Monaten seit Zugang des Schreibens zu geben. Der
Vorstand setzt das Mitglied durch eingeschriebenen Brief mit Rilckschein vom
Ausschluss in Kenntnis: Gegen den Ausschluss ist der Einspruch entsprechend Absatz
4 Satz 2 f. zulässig, der innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zugang des
Ausschlussschreibens bei dem Vorstandsvorsitzenden eingegangen sein muss.

Rechte und Pflichten def Mitglieder

( l }

(2)

(3)

Gegentlber seinen Mitgliedern erbringt äer Verein Leistungen in den in $ 2
aufgefijhrten Aufgabenfeldern.

Dle Mitglieder sind verpflichtet; die Interessen des Vëreinä zu wahren und zu fördern

Die Mll:glieder sind verpflichten Mitgliedsbeiträge zu entrichten. Die Höhe und Fälligkeit
der Beiträge bestimmen sich nach einer von der Mitgliedewersammlung zu
beschließenden Beitragsordnung.
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$ 5
Organe des Vereins

Dle Organe des Vereins sind

(1) dle Mitgliederversammlung($ 6)

(2) der Vorstand ($ 7>

(3) der Arbeitsausschuss Sauerland ($ 8)

Mitgliederversammlung

( 1 ) Dle Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben
a) Wahl der Vorstandsmitglieder
b) Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung tiber die Behandlung

des Ergebnisses
c) Entgegennahme des Prüfungsberlchts
d) Entlastung des Vorstandes
e) Beschlussfassung tiber

den Wirtschafts- einschließlich Stellenplan (Mehrheit von '%4 der Stimmrechte)
Anträge und solche im Sinne des $ 3 Absatz 3
die Beitragsordnung (Mehrheit von ,%4 der Stimmrechte)
die Satzungsänderung (Mehrheit von ,%4 der Stimmrechte)
Aunösung des Vereins (Mehrheit von '%4 der Stimmrechte)
Übernahme weiterer Aufgaben nach $ 2 Absatz 2 (Mehrheit von :%4 der
Stimmrechte). sofern sle nicht ais Geschäft der laufenden Verwaltung
unmittelbar vom GeschäftsfËlhrer entschieden werden

(2> Die Mltgliedewersammlung ist beschiussfähig, wenn mindestens 3/4 aller Stimmrechte
vertreten ist. Ohne R€1cksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmrechte ist die
Versammlung beschlussfählg, wenn sie zum zweiten Ma} wegen desselben
Gegenstandes eingeladen worden ist und dabei mitgeteilt wurde, dass ohne Rücksicht
auf die Anzahl der vertretenen Stimmrechte beschlossen werden kann

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt mlt einfacher Mehrheit der anwesenden
Stimmrechte, außer in den in Absatz l Buchstabe e ausdrt)ckllch genannten Fällen
Bel Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Bei Wahlen entscheidet bei
Stimmengleichheit das Los.

(4) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr unter Leitung des
Vorsitzenden (oder eines Stellvertreters Im Verhlnderungsfall) zusammen. Die
Mitgliederversammlung wird durch den Vorsitzenden nicht geleitet. falls die zur
Verhandlung oder Abstimmung stehenden Angelegenheiten Ihn persönlich bertlhren=
dies gilt auch f(}r die Stellvertreter. Die Mitglieder sind schriftlich unter Angabe der
Tagesordnung mindestens drei Wochen vor dem festgesetzten Termin vom
Vorsitzenden einzuladen. In der Einladung ist .jeweils dle Anzahl der Stimmrechte der
Mitglieder anzugeben. Mitgliederversammlungen müssen auch einberufen werden
wenn es t/5 aller Mitglieder oder Mitglieder, dle zusammen mindestens 50% der
Stimmrechte repräsentieren, unter Angabe des Verhandtungsgegenstandes
beantragen.
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(5) Die Mitgiiedelversammfung besteht aus den natürlichen Personen, die die
Mitgliedschaft erworben habëh, und:.ië einem Vertreter der {lbrigen Mitglieder des
Vereins.: Der Vertreter hat eine Stimme pro angefangene 250 Euro geleisteten
ordentlichen Mitgliedsbeitrag. Mitglieder nach $ 3 Abs. l und nach $ 3 Abs. 2
Buchstaben a und b können bis zu filnf Vertreter in die Mitgliederversammlung
entsenden, die aber zu einheitlicher Stimmabgabe verpflichtet sind.

(6) Anträge von Mitgliedern. dle zusätzlich auf die Tagesordnung gesetzt Werden; sollen
milssen spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich bei der
Geschäftssteilë eingereicht werden.

(7) Die Beschtiisse der Mitglieder'ersammlung sind in einer Niederschrift auüunehmen
die vom Vorsitzenden und dem Protokollfilhrer zu unterzeichnen ist.

Vorstand

l l ) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereine. Er legt die strategische Zielplanung mlt
einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder des Vorstandes fest. Der Vorstand
kann seine Aufgaben auf die Geschäftsfilhrung delegieren. Er ist berechtigt. der
Geschäftsfilhrung Untewollmacht zu erteilen.

(2) Der Vorstand besteht aus bis zu 16 Mhg:indern. File dië Zusammensetzung des
Vorstands gelten im Ubrigën folgende FRëäeltingen:

a) aus der Gruppe deF Säuërlandkfëi$ë gem.:: $ 3 Abs. l (Hoch$auërlandkreis. Kreis
Olpe. Kreis Soest ünd der; Märkische: Kreis) werden vier Vorstandsmitglieder
geüähitl wobei jeder diëËer Kreide ein Vorschlagsrecht ali ein Vorstands-mitglied

b) aus der Gruppe der Mitglieder gem. $: 3 Ab$. 2 Buchstaben: ä und b (Städte und
Gemeinden) werden Insgesamt 8 Vorstandsmitglieder gewählt; dem
Hochsauerlandkreis steht ein Vorschlagsrecht f(}r drei, dem Kreis Olpe filr zwei,
sowie dem Märkischen Kreis. dem Kreis Soest und dem Landkreis Waldeck-
Frankenberg .jeweils file eiä Vorstandsmitglied zul

c) aus der Gruppe der Mitglieder gem. $ 3 Ab$. 2 Buchstaben c
Vorstandsmitglieder gewählt.

hat

e werden bis zu vier

Wird ein vorgeschlagenen: Mitglied nicht gewählt;: so muss ein neuer Wahlvorschlag
unterbreitet werden.
Vorstand im Slnnë von $ 26 BGB sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter. Der Verein
wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei dieser Vorstandsmitglieder gemeinsam
vertreten

Die Varstanäsmltgtiedet gem.: Buchstaben a - ë üefden von der
Mitgltedeivefsapmiung gewählt: Scheidet ein Mitglied ü'of Ablauf der \Q'ahlzeit ausm so
wählt die nächste: MitgliedeWersammlung ein neues Mitglied: für den Rost def Wahlzeit

(4) Den Vorsitz des Vereins übernehmen im turnusmäßigen Wechsel voQ zwei Jahren die
Vorstandsmitglieder.: die:jeweils auf Vorschlag deal Höchsäuerlahdkreisëë und des
Kleiseë Olpe: in dën Verstand: gQwähit: Wordeft süd: 1 :: $tgllvertretendQr:Vorsitzender ist
jëwöilë:däs ändëtë: VörständspitgliQd äus dëh vöfsëhlääëä dës Höchëauerlähdkreises
bzwi:: des: Kreises Olpe: 21 Stellvertretender Vorsit2endër ist däë Vorstäädsmitglied des
Märkischen Kreises oder des Kreises Soest aufgrund eines abgestimmten
Vorschlages:
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(5) Die Sitzungen des Vorstandes finden nach vorheriger schriftlicher Einladung durch den
Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung statt. Der Vorstand ist beschlussfähig
wenn mindestens dle Hälfte seiner Mitglieder, darunter der erste Vorsitzende oder die
beiden stellvertretenden Vorsitzenden. anwesend sind. Er entscheidet mit einfacher
Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder, soweit diese Satzung nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des
Vorsitzenden entscheidend

(6)

(7)

(8)

Die Amtsperiode des Vorstandes beträgt fünf Jahre. Sie beginnt und endet m+t der
Wahlperiode der Räte und Kreistage nach dem Kommunalwahlgesetz NW. Der
Vorstand bleibt so fange im Amt, bls ein neuer Vorstand gewählt ist.
Die Mitglieder alben ihre Tätigkeit unentgeltlich aus.

Der Vorstand hat das Recht, bis zu 5 Personen mit beratender Stimme in den Vorstand
zu kooptleren. $ 8 Absatz 2 Satz 3. sowie $ 8 Absatz 6 bleiben davon unberührt

$ 8
Arbeitsausschuss Sauerland

(1 ) Der Verein hat einen Arbeitsausschuss Sauerland

(2> Der Arbeitsausschuss Sauerland stellt die gemeinsame Arbeltsplaüform der Orts- und
Reglonalebene in der Tourlsmusarbeit file das Sauerland dar. Er gibt sich eine
Geschäftsordnung, in der insbesondere Funktion und Aufgaben zu regeln sind. Der
Vorsitzende des Arbeltsausschusses und sein SteliveRreter nehmen mit beratender
Stimme an den Sitzungen des Vorstandes teil.

(3) Der Arbettsausschuss setzt sich zusammen aus jeweils einem hauptamtlichen
Vertreter der örtlichen Tourlsmusstellen im Sinne des $ 3 Absatz 2 Buchstaben a) und
b); dle mindestens 1 50.000 Ubernachtungen/Jahr (gemittelt über die letzten fünf
Kalenderjahre) nach der amtlichen Statistik aufweisen sollen, sowie jeweils einem
Vertreter der zuständigen Stelle des Kreises Soest und des Freizeit- und
Touristikverbandes Märkischen Sauerland e.V. Mitglieder nach $ 3 Absatz 2
Buchstaben a) und b}, dle dle Mindestübernachtungszahl im Sinne von Satz l
regelmäßig nicht erreichen. können sich zu touristischen Arbeitsgemeinschaften mlt
der Mindestübernachtungszahl im Sinne von Satz t zusammenschließen und einen
Vertreter der jeweiligen touristischen Arbeitsgemeinschaft in den Arbeltsausschuss
entsenden. Eine touristische Arbeitsgemeinschaft Im Sinne der Satzung ist gegeben,
wenn eine organisatorische Verbundenheit mit einem einheitlichen Budget vorhanden
ists reine Zusammenschlilsse zwecks Erlangung der Ubernachtungszahlen reichen
nicht ausC

(4) Die Mitglieder des Arbeltsausschusses werden vom Vorstand auf Vorschlag der
jeweiligen Orte bzw. touristischen Arbeitsgemeinschaften berufen.

(5)

(6)

Dle Mitglieder alben ihre Tätigkeit unentgeltlich aus

Der Sauerland-Arbeitsausschuss kann Expertenteams für die Bearbeitung einzelner
Themen, Fragestellungen oder Projekte einberufen. Gesetzte Expertenteams sind das
.Expertenteam Rad" und das "Expertenteam Naturerholung". Der/die Vorsitzende des
.Expertenteams Rad" und des "Expertenteams Naturerholung" nehmen mit beratender
Stimme an den Sitzungen des Vorstandes tell.
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$ 9
Beirat

(1 ) Der Vörstaöd kann ëlnen Beirat file vöh Vorstand zü bestiMT'nëhdë Äufgabën :- soweit
diese nicht der Mitgliedewersammlung oder dem Vorstand obliegen - mit bis zu 13
Mitgliedern einsetzen. Die Beiratsmitglieder sollten Persönlichkeiten aus Wissenscha#,
Wirtschaft, Politik oder andere sachkundige Persönlichkeiten sein, die dem Verein nicht
angehören: deren Mitwirkung aber geeignet ist, die Vereinsarbeit zu bereichern.

(2} Jedëë: Beiratsmitäliëd bird durch dën Vorständ: hit einfacher Mehrheit dëf
abgegebenen Stimmen gewählt. Der Beirat tagt unter Vorsitz und auf Einladung der
Geschäftsführung

(3) Die Beiratsmitglieder {iben ihre Tätigkeit ehrenamtlich und unentgeltlich aus

Geschäftsführung

( l > Der Verein hat eine Geschäftsfilhrung, die aus dem Geschäftsfi)hier und bis zu zwei
Stellvertretern besteht.

(2) Die Geschäfte des Sauerland-Tourismus e.V. werden im Rahmen der verfËlgbaren
Mittel von dem GeschäRsführer besorgt. Zu denIAufgaben des Geschäftsfilhrers
gehören insbesondere: die Vorbereitung der strategischen Zielplanungl die Vertretung
des Sauerland:Tourismus in touristischen Dachverbänden: einschließlich der
Interessenvertretung nach innen ünd außen sowie: diel Einstellung und: Entlassung des
Personals

(3) Der hauptamtliche Geschäftsfilhrer wird vom Vorstand mit einer Mehrheit von 3/4 der
anwesenden: Mitglieder des Vorstandes auf höchstens filnf Jahre bestellt: Die
Vereinbarung einer Probezeit sowie von Vertragsverlängerungen i$t zulässig. Zur
vorzeitigen Abberufung des Geschäftsf(]hrers oder einesl stellvl Geschäftsfilhrers
bedarf es einer 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Vorstandes.

(4> Der Verein unterhält seine GeschäKsstelle am Sitz des Vereins

Rechnungswesen, Prüfung des Jahresabschlusses

( 1 ) Der Jahresabschluss ist von der Geschäfts- ftlhrung innerhalbl von drei Monaten nach
Ablauf des Geschääsjahres entsprechend den f(}r Kapitalgesejlschafteh äelteäden
Vorschriften des Dritten Buches: des Handelsgesetzbuches aufzustellen und dem
Abschlussprilfer vorzulegen.
Jahresabschluss ist entsprechend den ftlr: Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften
des Driften Buches des Handelsgesetzbuches zu pr(öfen" Die Abschiusspfiifung muss
sich auch: auf die; Prt]fungsgegenstärtdë des $; 53 Abs. ] Haushältsäfuüdsätzëëësetz
erstrecken=
DiQ QegQhäftsfi3hrung: hat äen .Jahrësabschlus$ undlden Pfilfungsbëricht: nach Eingang
des:Prilfurlgsbefichtes unüeäüglich: de© Viotrstand vorzuleÖëh. Der Vörstahd legt:
diesen Bericht zusammen mlt dem Vorëëhlaä ilbër die Feëtsteliifnä äes
Jahresabschlusses und dem Vorschlag elber die Behandlung des Ergebnisses der
Mitgliederversammlung vor.

(2)

(3)



ENTWURF Satzung des Sauerland-Tourismus e.V. In der Fassung vom .29. September 2021

(4) Die Mitgliederversammlung hat Elber die Feststellung des Jahresabschlusses und die
Behandlung des Ergebnisses für das vorangegangene Geschäftsjahr zu beschließen

Satzungsänderung

Beschliesse der Mitgliederversammlung über Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit
von 3/4 der anwesenden Stimmrechte. Satz l gilt auch ftlr den Fall der Änderung des
Zweckes des Vereins

$ 13
Auflösung des Vereins

(1 ) Dle Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck besonders einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden. File dle Auflösung ist eine Mehrheit von
3/4 der Stimmrechte erforderlich. Sind bei dieser Mitgliedewersammlung nicht
mindestens 3/4 der Stimmrechte vertreten. so muss fr(]hestens nach zwei Wochen
eine neue Mitgliederversammlung mlt der gleichen Tagesordnung einberufen werden.
die die Auflösung des Vereins mit einer Mehrheit von mindestens 3/4 der anwesenden
Stimmrechte beschließen kann

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Forte'all seines Zweckes fällt sein Vermögen im
Verhältnis der geleisteten Mitglieds-beiträge der Kreise an diese, die es fi)r die
Förderung des Tourismus zu verwenden haben.



Anlage 3
Beglaubigte Absch riff

Urkundenrolle Nr. 34't für 202'1

Verh ander

zu Meschede am 31 . August 2021
Im Kreishaus Meschede, Stelnstraße 27

wohin sich die Notaren auf Ersuchen begab

Vor mir, der unterzeichnenden Notaren

KATRIN PEU$

mit dem Amtssitz in 59872 Meschede
Im Bezirk des Oberlandesgerichts Hamm

erschienen heute

la) Herr Ulrich Birk. geb. am 05.08.1 962. wohnhaft in Brilon

Herr Stefan Vollmer, geb. am 12.08.'i 965, wohnhaft in Meschede-Calle

hier nicht handelnd im eigenen Namen: sondern als gemeinsam vertretungs
berechtigte Vorstandsmitglieder ftkr den im Vereinsregister des Amtsgerichts
Arnsberg unter VR 60459 eingetragenen

SAUERLAND-RADWELT e.V, mit Sitz in Schmalienberg. Geschäfts-
anschrlft: Johannes-Hummel-Weg 1 . 57392 Schmallenberg

der Vertretene zu 1) nachfolgend auch "ikbeKragender Verein" genannt -
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2a)

2b)

Herr Theo Melcher, geb. am l0.09.1960, wohnhaft in Finnentrop

Herr Frank Linnekugel. geb. am 03.08.1983. wohnhaft in Medebach

hier nicht handelnd im eigenen Namen. sondern als gemeinsam vertretungs-
berechtlgte Vorstandsmitglieder ftlr den Im Vereinsregister des Amtsgerichts
Arnsberg unter VR 60443 eingetragenen

Sauerland-Tourismus e.V. mit Sitz in Schmallenberg, Geschäftsanschrift
Johannes-Hummel-Weg 1, 57392 Schmalienberg

nachfolgend auch "ilbernehmender Verein" genannt

Die Erschienenen zu la), lb) und zu 2b) sind der Notaren von Person bekannt. Der
Erschienene zu 2a) wies sich au$ durch Vorlage seines mit Lichtbild versehenen
gËlitlgen Bundespersonalausweises

Die Notaren befragte dle Erschienenen gemäß $ 3 Abs. l Nr. 7 Beurkg vor der Baur
kundung. ob sie oder eine mit ihr beruflich verbundene Person in einer Angeiegen
heit, dle Gegenstand dieser Beurkundung ist, außerhalb der notariellen Amts
tätigkeit tätig war oder ist. was die Erschienenen verneinten

Den Erschienenen ist bekannt, dass die Notaren zum Nachweis der Identitäts
feststellung Fotokopien der Ausweise fertigt und aufbewahR

Die Erschienenen zu la) und zu lb) bestätigten, namens und auf Rechnung des
SAUERLAND-RADWELT e,V. zu handeln. Dle Erschienenen zu 2a) und zu 2b)
bestätigen. namens und auf Rechnung des Sauerland-Tourismus e.V zu handeln
Alle Erschienenen bestätigen, weder eine politisch exponlede Person zu sein oder
gewesen zu sein noch einer solchen Person nahe zu stehen oder deren Familien-
mitglied zu sein

Die Notaren bescheinigt gem. $ 21 BNotO aufgrund elektronischer Einsichtnahme in
die Vereinsregister des Amtsgerichts Arnsberg vom 23.08.2021, dass

der SAUERLAND-RADWELT e.V dort unter VR 60459 eingetragen ist und
dass Herr Ulrich Birk ais erster Vorsitzender und Herr Stefan Vollmer dort
als Beisitzer eingetragen sind sowie,
dass die Erschienenen zu la) und lb) aufgrund der allgemeinen Ver-
tretungsregelung befugt sind. den SAUERLAND-RADWELT e.V. gemein
schaftiich zu vertreten.
der Sauerland-Tourismus e.V. dod unter VR 60443 eingetragen ist und
dass Herr Theo Melcher als Vorsitzender und Herr Frank Linnekugel dod als
stellvertretender Vorsitzender eingetragen sind sowie:
dass die Erschienenen zu 2a) und 2b) aufgrund der allgemeinen Vertretungs-
regelung befugt sind. den Sauerland-Tourismus e.V. gemeinschaftlich zu
vertreten8



3

Die Erschienenen ersuchten die Notaren um dle Beurkundung eines

VerschmeizunQsvertrages

und erkiäden übereinstimmend zu notariellem Protokoll was folgt

$

Vorbemerkung, beteiligte Vereine

Mit diesem Vertrag wird der iJbertragende Verein SAUERI-AND-RADWELT e. V
auf den bereits bestehenden eingetragenen aufnehmenden Verein Sauerland
Tourismus e.V. verschmolzen

Dle Verschmelzung soll die personellen und sachlichen Ressourcen der beteiligten
Vereine zusammenführen. Sie soll dazu dienen. die Verwirklichung der sich er-
gänzenden und sich in großen Teilen deckenden Vereinsziele zu bündeln und dle
diesbezüglichen Tätigkeiten wirtschaftlicher zu gestalten

2)

Die Satzung des übertragenden Vereins mit Stand vom 26.10.2015 und die Satzung
des übernehmenden Vereins mit Stand vom 16,12.2009 stehen der Verschmelzung
nicht entgegen ($ 99 Abs l Fall l Umwg) Es bestehen keine landesrechtlichen
Vorschriften, dle der hier beabsichtigten Verschmelzung entgegenstehen ($ 99
Abs. l Fall 2 Umwg)

3)

VermögensËlber'trauung/ Gegenleistung

Der übertragende Verein SAUERLAND-RADWELT e. V. überträgt sein Vermögen
als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung
gemäß $$ 2 ff. Umwg i. V. m. $$ 99 ff. Umwg auf den aufnehmenden Verein
Sauerland-Tourismus e. V. im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme. Das
überragende Vermögen muss. der Satzung des SAUERLAND-RADWELT e. V.
entsprechend. zu Zwecken der Förderung des Radfahrens im Sauerland eingesetzt
werden

1 )

Der aufnehmende Verein Sauerland-Tourismus e. V. sichert zu, das Themenfeld
Radfahren weiterhin professionell zu besetzen und dle anfallenden Aufgaben ml!
einem Vollzeltäquivalent von 1 ,5 Stellen abzusichern

2)
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Soweit für die Ubertragung von bestimmten Gegenständen des Vermögens des
übertragenden Rechtsträgers (einschließlich Verträgen, Haftungen . Verbindlich-
keiten) die Zustimmung eines Dritten oder einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung
oder Registrierung erforderlich sein sollte. wird sich der {lbernehmende Rechts-
träger und gegebenenfalls der übertragende Rechtsträger bemühen. diese Zustim-
mung, Genehmigung oder Registrierung zu beschaffen

3)

Die Mitglieder des übertragenden Vereins SAUERL-AND-RADWELT e.V. erhalten
file dle Ubertragung die Mitgliedschaft bei dem ilbernehmenden Verein Sauerland-
Tourlsmus e. V

4)

Die neu gewährten Mitgliedschaften sind mit den bisherigen Mitgliedschaften
gleichwert ig

[)le Mitglieder des übertragenden Vereins sind in der dieser Niederschrift a]s
Anlage l beigefügten Mitgliederliste aufgefilhrt. Sie wird zum Bestandteil dieser
Urkunde gemacht und wurde den Erschienenen zur Kenntnisnahme und Durchsicht
vorgelegt. Die Erschienenen verzichteten übereinstimmend auf ein Vorlesen dieser
Auflistung

Dle durch die Mitgliedschaft im aufnehmenden Verein vermittelten Rechte und
Pflichten ergeben sich aus der diesem Vertrag als Anlage 2 beigefËlgten aktuellen
Satzung des Sauerland-Tourismus e. V., auf die verwiesen wird. Sle wurde zu
Beweiszwecken beigefügt. Alle Erschienenen erklären. dass sie auf ein Vorlesen
dieser Anlage 2 verzichten

Gewinnansprilche oder eine sonstige Beteiligung am Vermögen des aufnehmenden
Vereins sind mlt der Mitgliedschaft im ilbernehmenden Verein nicht verbunden. Der
Anspruch auf Nutzung der Einrichtungen und Angebote des übernehmenden
Vereins besteht mlt Ablauf des Verschmelzungsstichtags

Dle MitgliedschaR im t)bernehmenden Verein entsteht mit Wirksamwerden def
Verschmelzung; also mit Eintragung der Verschmelzung im Vereinsregister des
übernehmenden Vereins. Soweit die Mitglieder des ilbertragenden Vereins bereits
Mitglieder des übernehmenden Vereins sind, entfällt eine weitere MitgiledschafEs-
gewährung. Besondere Aufnahmeanträge der Mitglieder des [)bertragenden Ver-
eins sind für den Erwerb der Mitgliedschaft im übernehmenden Verein nicht er-
forderlich, ebenso wenig sind Aufnahmegebühren zu entrichten

VerschmelzumgsbiËamz/ VerschmelzungsstichËag
$ 3

Der Verschmelzung wird die Bilanz des SAUERL-AND-RADWELT e. V. vom
31.12,2021 ais "Schiussbilanz" im Sinne des $ 17 Abs. 2 Satz l Umwg zugrunde
gelegt

1 )
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Dle Übernahme des Vermögens des SAUERL-AND-RADWELT e. V. durch den
Sauerland-Tourismus e. V. erfolgt ausschließllch im Innenverhältnis mlt Wirkung
zum Abiaufdes 31. Dezember 2021(24.00 Uhr). Vom 1. Januar 2022(0.00 Uhr) an
(Verschmelzungsstichtag) bls zum Zeitpunkt des Erlöschens des {)bertragenden
Vereins gemäß $ 20 As l Nr. 2 Umwg gelten alle Handlungen und Rechts-
geschäfte des übertragenden Vereins als für Rechnung des Sauerland-Tourismus
e. V. gefilhrt.

2)

Sollte die Verschmelzung nicht bis zum 31 Dezember 2022 in das Vereinsregister
des aufnehmenden Vereins eingetragen worden sein. so ändern sich Bilanz- und
Verschmelzungsstichtag wie folgt

3)

der Verschmelzung werden abweichend von $ 3 dieses Vertrages die
Schlussbilanzen des übertragenden Vereins zum 31. Dezember 2022
zugrunde gelegt
der Verschmelzungsstichtag nach $ 3 Abs. 2> dieses Vertrages verschiebt
sich aufden 31. Dezember 2023, 0.00 Uhr

Sollte dle Verschmelzung auch nicht bis zum 31. Dezember 2023 oder bis zum
31 . Dezember eines der Folgejahre in das Vereinsregister des aufnehmenden Ver-
eins eingetragen worden sein, so verschieben sich Bilanz- und Verschmelzungs-
stlchtag entsprechend Satz l

Besondere Rechte und Vorteile

Der [lbernehmende Verein gewährt keinem Mitglied des übertragenden Vereins
besondere Rechte i. S. von $ 5 Abs. l Nr. 7 Umwg. Maßnahmen i. S. v. $ 5 Abs. l
Nr. 7 Umwg sind nicht vorgesehen. Ebenso hat der übertragende Verein keinem
Mitglied Sonderrechte im Sinne des $ 5 Abs. l Nr. 7 Fall l Umwg i. V. m. $ 35 BGB
eingeräumt. Nach $ 13 der aktuell bestehenden Satzung des Sauerland-Tourismus
e. V. (Anlage 2) fällt das Vereinsvermögen bel Auflösung oder Fodfaii seines
Zwecks Im Verhältnis 2 : 1 auf dle Kreise Hochsauerlandkreis und Olpe. die es file
dle Förderung des Tourismus zu verwenden haben. Nach $ 13 der Neufassung der
Satzung des Sauerland-Tourismus e. V. (Anlage 3) fällt das Vereinsvermögen bel
Auflösung oder Fortfall seines Zwecks im Verhältnis der geleisteten Mitglieds-
beiträge der Kreise an diese, dle es fË)r dle Förderung des Tourismus zu verwenden
haben, Auf dle als Anlage 3 beigefügte Neufassung der Satzung wird verwiesen
Diese wurde den Beteiligten vorgelesen. von ihnen genehmigt und dieser Urkunde
als Bestandtellbelgefilgt

1 )

Weder einem Mitglied des Vorstandes der beteiligten Vereine noch einem Ab-
schlussprËifer oder Verschmelzungsprüfer werden besondere Vorteile gewähr ($ 5
Abs. l Nr. 8 Umwg)

2)
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Folgen der Verschmelzung filr Arbeitnehmer und ihre VeË'tretungen
$ 5

Der übernehmende Verein Clbernimmt alle Arbeitnehmer des ilbertragenden Ver-
eins auf den Zeitpunkt seines Erlöschens nach Maßgabe der bestehenden An-
steilungs- und Arbeitsverträge. Für die Arbeitnehmer des aufnehmenden und des
übertragenden Vereins ergeben sich ansonsten keine Veränderungen. Die Ver-
schmelzung hat keine tarifvertraglichen Auswirkungen. Bestehende Betriebsverein-
barungen bleiben unberilhrt. Es gilt $ 323 Umwg. Ein Widerspruchsrecht steht den
Arbeitnehmern nicht zu. Allerdings steht dem Arbeitnehmer wegen des Erlöschens
seines bisherigen Arbeitgebers ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündi-
gung seines Arbeitsverhältnisses Im Sinne des $ 626 Abs. l BGB allein wegen
seiner durch Art. 2 Abs. l und Art. 12 Abs. l GG gewährleisteten Vertrags- und
Berufsfreiheltzu

Ein Betriebsrat besteht bei keinem der beteiligten Vereine. Weder der ilbertragende
Rechtsträger noch der übernehmende Rechtsträger gehört einem Arbeitgeber-
verband an, und es besteht auch keine Tarifbindung. Ein Beitritt des überneh-
menden Rechtsträgers zu einem Arbeitgeberverband ist nach der Verschmelzung
nichtgeplant

Versorgungsverpflichtungen des übertragenden Rechtsträgers gegenüber aus
geschiedenen Arbeitnehmern gehen auf den übernehmenden Rechtsträger über.

Besteigung der neuen organe / Satzungsänderung / Flersonal
$ 6

Der übernehmende Verein Sauerland-Tourismus e. V. fasst seine als Anlage 3
beigefügte Satzung neu. Die Satzung soll mit Wirkung auf die Eintragung der
Verschmelzung im Vereinsregister des aufnehmenden Vereins gelten

] )

Dieser Vertrag wird erst wirksam (aufschiebende Bedingung); wenn der Zustim-
mungsbeschluss beim aufnehmenden Verein (Sauerland-Tourismus e. V.) wirksam
gefasst worden ist

2)

ZustËmmungsbeschluss/ Kosten/ Hinweise

Die durch diesen Vertrag und seinen Vollzug entstehenden Kosten trägt der
Sauerland-Tourismus e. v.. Falls dle Verschmelzung nicht wirksam werden sollte.
haben dle beteiligten Vereine die Notarkosten zu gleichen Teilen zu tragen. Dle
Volizugskosten trägt in diesem Fall jeder Verein selbst.

1 )
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Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlungen beider Ver-
eine. Jeder Vertragspartner kann von diesem Vertrag zurilcktreten: wenn die Zu-
stimmungsbeschlüsse dieser Vereine nicht bis zum Ablauf von zwei Monaten ab
heute beurkundetslnd

2)

Einer Verschmelzungsprt)fung bedarf es nicht, wenn dies bei keinem der beteiligten
Vereine von mindestens 10 % der Mitglieder verlangt wird ($ 100 Umwg). Dies ist
bisher nlchtder Fall

3)

Die Notaren hat die Beteiligten über den weiteren Verfahrensablauf bis zum Werk.
samwerden der Verschmelzung. auf den Wirksamkeitszeitpunkt sowie dle Rechts
folgen der Verschmelzung hingewiesen, insbesondere auf Folgendes

4)

a) Der Verschmelzungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung
der Mitgliederversammlungen aller beteiligten Vereine in notarieller Form

Gläubigern der beteiligten Vereine ist aufAnmeldung und Glaubhaftmachung
Ihre Forderung hin nach Maßgabe von $ 22 Umwg Sicherheit zu leisten

c) Da die Mitglieder aller beteiligten Vereine auf die Erstellung eines Ver.
schmelzungsberichtes verzichtet haben, bedarf es gemäß $ 8 Abs. 3 Satz l
Alt. l Umwg eines Verschmelzungsberichtes nicht

d) Dle Verschmelzung wird erst mlt Eintragung der Verschmelzung Im Vereins
register des aufnehmenden Vereins, Sauerland-Tourismus e. V. wirksam

e) Unabhängig von der Internen Kostenvertellung haf:Een alle Beteiligten fi)r dle
Notarkosten als Gesamtschuldner.

D Soweit der {)bertragende Verein Eigentümer von Grundstt)cken ist. unterliegt
die Verschmelzung der Grunderwerbsteuer.

g) Dle Notaren hat nach $ 1 8 GrEStG dem Finanzamt Anzeige zu erstatten unter
anderem über Vorgänge, die ein Grundstück im Geltungsbereich des deut-
schen Grunderwerbsteuergesetzes betreffen

$ 9
Sonstiges

Der aufnehmende Verein tritt vom Verschmelzungsstlchtag/Wirksamwerden der
Verschmelzung an in alle Rechte und insbesondere Verpflichtungen eln; welche der
übertragende Verein ihren Mitgliedern gegenüber hat bzw. eingegangen ist.
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$ 10
Vollmachten

Die beurkundende Notaren wird ermächtigt, alle Erklärungen abzugeben, dle zum
Vollzug dieser Urkunde etwa noch erforderlich sind und alle sich aus dieser Nieder-
schrif:t ergebenden Anträge zu stellen, zu ändern, zu ergänzen und zurückzuneh-
men. Dle Beteiligten bevollmächtigen die beurkundende Notaren, soweit erforder-
lich, Bewilligungen und Anträge gegenüber Gericht und Behörden zu ändern und zu
ergänzen, überhaupt alles zu tun, was verfahrensrechtlich zur Durchführung dieses
Verschmelzungsvedrages erforderlich sein sollte

Die Beteiligten bevollmächtigen hiermit einvernehmlich unter Befreiung von den
Beschränkungen des $ 181 BGB die Notariatsangestellten Bianca Münster und
Laura Wälder. beide dienstansässig Winziger Platz 4 in Meschede. jede für sich
allein, alle zur vertragsgerechten Eigentumsumschreibung nach ihrem Ermessen
erforderlichen Erklärungen auch zur Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages
oder seiner Nebenurkunden abzugeben. Diese Vollmacht erlischt, wenn dle Ver-
schmelzung in den Vereinsregistern eingetragen ist. Von dieser Vollmacht kann nur
vor der beurkundenden Notaren oder deren amtlich bestellten Vertreter Gebrauch
gemacht werden

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Urkunde unwirksam sein oder sollte diese
Urkunde eine Lücke aufweisen, so berührt dies die Wirksamkeit der {lbrigen Be-
stimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung
der Lt)cke soll ohne weiteres eine solche Regelung gelten, die dem Sinn und der
Bedeutung der unwirksamen oder ausfüllungsbedürHigen Bestimmung am ehesten
gerecht wird .

Vorstehendes Protokoll sowie die Anlage 3 wurde den Erschienenen von der
Notaren vorgelesen. die Anlagen l und 2 wurden den Erschienenen zur Kennt-
nisnahme vorgelegt. Protokoll und Anlagen wurden sodann von den Erschienenen
genehmigt und wle folgt eigenhändig unterschrieben

gez. Theo Melcher gez. Ulrich Dark

gez. Frank Linnekugel gez. Stefan Vollmer

gez. Katrin Peus

(L.S.) N o t a r i n
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Sauerland-:F üf$nlu$ e.W

Nan'ie und $ig:z

Der Verein führt den Narrlen "Sauerland-"tourismus", Flach erfolgter Eintragung
Vereinsregister mlt dem Zusatz "eingetragener Verein (e V )" Er hat seinen Sitz
f:redeburg(Stadt Schmallenberg)

In das
n Bad

(2> Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Zweck des Vereins

( 1 ) Der Verein hat den Zweck. in enger Abstimmung mlt den Orten bzw. touristischen Ar-
beitsgemeinschaften den Tourismus im Sauerland zu fördern. Er agiert als touristischer
Regionalverband an den Erfordernissen des Marktes

(2) Dazu i)bernimmt er insbesondere folgende Aufgaben
1 . Entwicklung des touristischen Leitbildes Sauerland und Festlegung von Kernkom-

petenzen der Region
2. Anstoß, Begleitung und Koordinierung von Themenmarketing
3. Regionales Marketing einschließlich eines Service-Centers und Reservie!"urlgssys

4. Beteiligung an Fod- und Weiterbildungskonzepten und -maßnahmen
5. Transfer von neuen touristischen Erkenntnissen und Beratung der Mitglieder
6. interessenvertretung des Sauerland-Tourismus nach innen und außen
7. Vertretung des Sauerland-Tourismus in touristischen Dachverbänden

ems

Nach dem Bestellerprlnzip kann der Sauerland-Tourismus e.V. darüber hinaus weitere
touristische Aufgaben übernehmen, sofern die Finanzierung durch die Auftraggeber si-
chergestelltist

Der Verein verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht

Die Aufgaben des Sauerland-Tourism)us e.V. haben sich im tibrlgen nach einer stute
bischen(mehrjährige) und operati'/en (eirljährige) Zlelplanurng auszug icHËen

Mitglieder / &# tg$Ëedschaft

Mitglieder des Vereins sind die Sauerlandkreise }qochsauerlandkreis, Märkischen Kreis
Kreis Olpe und Kreis Soest.

: ! . . X-'

../
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(2) Darüber hinaus könnenIMitglieder werden

alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden der unter ,Absatz l gebar)nten
Kreise. An deren Stelle können ÖNliche Tourismusorganlsatlonen oder touristi-
sche qrbelEsgeme rschaffel fl',qG { eier

Weitere Städte / Gemeinden außerhalb der Sauerlandkrelse könner) auf Antrag
aufgenommen werden. An deren Stelle können ÖNliche Tourismusorganlsatio-
nen oder touristische Arbeitsgemeinschaften treten. in dleserl Fällen ist auch
eine Mitgliedschaft des jeweiligen Kreises }nöglich

Sonstige öffentliche und privatwidschaHliche Verbände, Organisationen und in-
stitutionen, die ortsübergreifende Aufgaben im Sauerland-Tourismus wahr-
nehmen

c)

dl Unternehmen. die im Sauerland 'tourismus tätig sind
e) Sonstige Juristische und natürl che Personen m t einem Bezug zu n Sauerland

Tourismus .

(3) Die Mitgliedschaft wird auf Schriftlichen Antrag durch Mehrheitsbeschluss des Vor-
standes erworben. Gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags Ist bei der ordentlichen
Mitgliedewersammlung ein Beschluss über die Aufnahme herbeizuführen. Die Mit:giie-
derversammlung entscheidet dann endgültig über die Aufnahme

l4) Die Mitgliedschaft endet

a) durch Erlöschen der junstlschen Person bzw Persanenvereinigung
b) durch Austritt. der nur zum Schluss des Geschäftsjahres unter Einhaltung e ner

Frist von drei Monaten schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden kann
c) durch Ausschluss (nach Absatz 6)

(5) Der Vorstand kann ein Mitglied ausscllließen, wenn es den Interessen des vereins
zuwider handelt oder mit Beitragszahlungen länger afs sechs Monate trotz Mahnung in
Verzug ist. Von dem geplanten Ausschluss ist das Mitglied durch eingeschriebenen
Brief mit Ri)ckscheln zu unterrichten. Ihm ist die Gelegenheit zur Stellungnahme Inner-
halb einer Frist von zwei Monaten seit Zugang des Schreibens zu geben Der Vorstand
setzt das Mitglied durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein vom Ausschluss in
Kenntnis. Gegen den Ausschluss ist der Einspruch entsprechend Absatz 4 Satz 2 f. zu-
lässig, der innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zugang des Ausschlussschrei-
bens bei dem Vorstandsvorsitzenden eingegangen sein muss

Rech e und Pflichten der Mitgifeder

( l l

(2)

Gegenüber se lel 'ing:ieae'n e'bringt der vergil cistLnger] rr] teer' r $ 2 a. fgeft ]'
ten At.ifgabenfeldern

Die Mitglieder sind verpflichtet, die interesser} des Vereins zu war]rer] arnd zi,i fördeË"n

., '



Die Mitglieder sind \J'erpfllcl'ile{. Mitgliedsbeiträge zu enËrichien. [)le }"]ötle urld Fälligkeit
der Beiträge bestimmen sich Flach einer von der Mjtgliedewersammlung zu beschlie-
ßenden Beitragsordnung

(4) Die Mitglieder sind gehalten
zu förderrl.

die Arbeit des Vereins durch .Anregungen urld Vorschläge

$ 5
Organe des V'ereins

Die Organe des Vereins sind

l
Z
q

die Mitgliederversammlung($ 6i
der Vorstand ($ 7)
aer Aibeitsausschuss Sauerland ($ 8)

lyitgfiedewersammtung

(l l Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben

a)
b)

cj)

e)

Wahl der Vorstandsmitglieder
Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung {)ber die Behand
lung des Ergebnisses
Entgegerlnahme des Prüfungsberichts
Entlastung des Vorstandes
Beschlussfassung über

den Wirtschafts einschließlich Stellenplan {Mehrheit von '%' der St nlmrechte)
Anträge und solche im Sinne des $ 3 Absätze 4 und 6
die Beitragsordnung(Mehrheit von % der Stimmrechte)
die Satzungsänderung(Mehrheit /on '%' der Stlmmrechte}
Auflösung des Vereins {Mehrhelt von -Z4 der Stimmrecflte)
Ubernahme v/eiferer Aufgaben nach $ 2 Absatz 2 (Me})rhelt von '%- def
Stimmrechte). sofern sle nicht als Geschäft der laufenden Very/altung unmli
telbar vom Geschäftsführer entschieden werden
die Errichtung und Aufrechterhaltung von Einrichtungen des Vereins außer-
halb seiner Geschäftsstelle(f/mehrheit fon '%' der Stimmrechte)

Die Mitglledewersammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 3/4 aller Stimmrechte
vertreten is{. Ohrle Rücksicht auf die Zahl der ve!"tretener} Stimmrechte ist die Ver.
sammiurlg beschlussfähig. wenn sie zum zweiten Mai wegen desselben Gegerls€andes
eingeladen worden ist urld dabei n)itgeteilt wui"de. dass ohne Rückslcf t auf dle A.nzahl
der veNretenen Stimm!"echte beschlossen werden kann

l '' : :



l)ie Mitgliederversammlung besüF1lleßt rrËlt einfacller Mehrheit der arlwesenden Stirnnl
rechte: außer ir} den fn Absatz l Buchstabe e ausdrückjjch genannten Fällen. l13ei
Stimmengleichheit gilt ein Ärltrag als abgelehnt. Bel Wahlen entscheidet bei Stimmen
gleichheitdas Los

(41 Dle h41tgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr unter {-eitung des vorsitz-
enden loser eines Steil /ertreters [m Veminderungsfa 1) zu$ilmmen Die rvqltgiledener
sammlung wird durch den Vorsitzenden nicht geleitet, falls die zur Verhandlung oder
Abstimmung stehenden Angelegenheiten ihn persönlich berührend dies gilt auch für die
Stellvertreter. Die Mitglieder sind schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mirldes
tens drei Wochen vor dem festgesetzten Termin vom Vorsitzenden einzuladen, fn der
Einladung ist jeweils die Anzahl der Stimmrechte der Mitglieder anzugeben. Mitglieder-
versammlungen mtlssen auch einberufen werden, wenn es 1/5 arier Mitglieder oder
Mitglieder, die zusammen mindestens 50% der Stimmrechte repräsentieren, unter An-
gabe des Verhandlungsgegenstandes beantragen

(5) Dle Mitgliederversammlurlg besteht aus den natürlichen Personen, die dle Mitglied-
schaft erworben haben, und .je einem Vertreter del" (übrigen Mitglieder des Vereins. Der
Vertreter hat eine Stimme pro angefangene 250 Burg geleisteten ordentlichen Mit-
gliedsbeitrag Mitglieder nach $ 3 Abs l und nach $ 3 Abs 2 Buchstaben 8 und b kön
nen bis zu fünf Vertreter in die Mitgliederversammlung entsenden, die aber zu einheitli-
cher Stimmabgabe verpflichtet sind

Anträge von Mitgliedern, die zusätzlich auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen
müssen spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich bei der Ge
schäftsstelle eingereicht werden

(7> Die Beschltlsse der Mltgliedewersammlung sind in einer Niederschrift aufzunehmen
die vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist

Vorstand

( 1 ) Dem Vorstand obliegt dle Leitung des Vereins. Er legt die strategische Zieiplanung mit
einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder des Vorstandes fest. Der Vorstand
kann seine Aufgaben auf die Geschäftsf(ehrung delegieren. El" Ist berechtigt, der Ge-
sclläftsführung Untervollmacht zu erteilen

l2) Der Vorstand besteht aus 12 Vorstandsmitgliedern. Dies sind der Vorsitzende, ZXA/el

stellvertretende Vorsitzende urld neun weitere Vorstandsmitglieder
Für die Zusammensetzung des Vorstands gelten im Übrigen folgende Regelungen

a) die M tglieder gem $ 3 Absatz l (Hochsauerlandkrels. Kreis Olpe. Kreis Soest
und der Märkische Kreis) schlagen je ein Vorstandsmitglied vor

b) die Mitglieder gem $ 3 Absatz 2 E3uchstaben 8 und b schlagen Ë']sgesamt ]r] el.
nem auf {3asis der Stimmrechte mehrheitlich abaestlnlm€en Verfahrerl vier Vor-
standsmitglieder vor, wobei nllndestens ein Mitglied von einer Kommune iln
Kreis Olpe, Kreis Soest oder Märkischen }<reis entsandt sein muss

:' l. ;'" .



c, ale f.4 iglleder Gene. $ 3 ;\ö$aEZ 2 ßc;:?)sia (
'der vor,
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d) die Mitglieder gem
der vor.

$ 3 Absatz 2 Buchstaoe a scnlager z'.-/ei Vot'standen'ltglle

Wird ein vorgeschlagenen Mitglied nicftt gewählt, so muss ein neuer Wahlvor-
schlag unterbreitet werden
Vorstand im Sinne von $ 26 3GB sina der */o'sitzende und seile Std verire€ef Der
Verein wird gerichtlich und außergerlclltlich durcfl zwei dieser Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten

(3) Die Vorstandsmitglieder gem. Buchstaben a - d werden von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit aus. so wählt die nächste
Mitgliederversammlung ein neues Mitglied für den Rest der Wahlzeit.

(41 Den Vorsitz des Vereins {lbernehmen im turnusmäßlgen Wechsel von zwei Jahren
beginnend mit dem Vorstandsmitglied, das auf Vorschlag des Hochsauerlandkrelses

in den Vorstand gewählt worden ist - die Vorstandsmitglieder, die jeweils auf Vorschlag
des Hochsauerlandkreises und des Kreises Olpe in den Vorstand gewählt worden sind.
l Stellvertretender Vorsitzender ist jeweils das andere Vorstandsmitglied aus den
Vorschlägen des Hochsauerlandkreises bzw. des Kreises Olpe. 2. Stellvertretender
Vorsitzender ist das Vorstandsmitglied des Märkischen Kreises oder des Kreises Soest
aufgrund eines abgestimmten Vorschlages

(5> Die Sitzungen des Vorstandes finden nach vorheriger schriftlicher Einladung durch den
Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung statt. Der Vorstand ist beschlussfähig
wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der erste Vorsitzende oder die
beiden stellvertretenden Vorsitzenden, anwesend sind. Er entscheidet mit einfacher
Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder, soweit diese Satzung nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit ist dle Stimme des
Vorsitzenden entscheidend

(6) Die Amtsperiode des Vorstandes beträgt fürlf Jahre Ste beginnt und endet mit der
Wahlpef"jade der Räte und Kreistage nach dem Kommunalwahlgesetz NW. Der Vorstand
bleibt solange im Amt. bis ein neuer Vorstand gewählt ist

(7) Dle Mitglieder {)ben irlre Tätigkeit unentgeltlich aus

(8/ Der Vorstand hat das Recht. bis zu 2 Mitglieder miE beratender Stimme in den Vorstand
zu kooptieren $ 8 Absatz 2 Satz 3 bieib€ unberührt

ß,fbeitsausschuss $auerfaad

f l Der ve?-eln nat einen Arbeitsausscruss Sauerland

(21 Der Arbeitsaussctluss Sauerland stellt die gemeinsame Arbeitsplattform der Orts- und
Regionalebene in der Tourismusarbeit f{)r das Sauerland dar. Ër gibt sich eine

\i''' I''',f''



Geschäftsordnung,l in der Insbesondere Funktion und IAufgaben zu lregein sind. Der
Vorsitzende des Aibeitsausschusses und sein Stellvertreter nehmen an den Sitzungen
des Vorstalldes tell

Der Arbeitsausschuss setzt sich .zusammen al.!s jeweils einem hauptamtlichen
verf'ete' der ÖHlichen Tourlsnlussteiien 'n Sinne des $1 3 Absatz 2 Bu3hsiaEen a} Lna
o}. dle mindestens 150 00C) übernachtungen,'Jahr nach der amtlichen Statistk
aufl'eisen sollen. sowie jeweils einem Vedre€er der WlrtschaHsförderung des Kreises
Soest und des Freizeit- und Tourlstikverbandes Märkischen Sauerland e.V. Mitglieder
nach $ 3 Absatz 2 Buchstaben a) und b). die dle Mindestübernachtungszahl im Sinne
von Sai.z l regelmäßig nicht erreichen, können sich zu touristischen
Arbeitsgemeinschaften mit der Mindestübernachtungszahl im Sinne von Satz l
zusammenschließen und einen Vertreter der jeweiligen touristischen
Arbeitsgemeinschaft in den Arbeitsausschuss entsenden. Eine touristische
Arbeitsgemeinschaft Im Sinne der Satzung ist gegeben, wenn eine organisatorische
Verbundenheit mit einem einheitlichen Budget vol"händen ists reine Zusammer\schl{)sse
zwecks Erlangung der Ubernachtungszahlen reichen nicht aus.

(4) Die Mitglieder des Arbeitsausschusses werden vom Vorstand auf Vorschlag der
jeweiligen Orte bzw. touristischen Arbeitsgemeinschaften berufen

(5) Die f ilglieder üben ihre Tätigkeit unentgeltlich aus

$ 9
Beirat

Der Vorstand kann einen Beirat für vom Vorstand zu bestimmende Aufgaben -- soweit
diese nicht der Mitgliederversammlung oder dem Vorstand obliegen - mit bls zu 13
Mitgliedern einsetzen. Die Beiratsrnitglieder sollten Persönlichkeiten aus Wissenschaft
Wirtschaft, Politik oder andere sachkundige Persönlichkeiten sein. die dem Verein flight
angehören. deren Mitwirkurlg aber geeignet Ist. die Vereinsarbeit zu bereichern

(2) Jedes Beiratsmitglied wird durch den Vorstand mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gewählt. Der Beirat tagt unter Vorsitz und auf Einladung der
Geschäftsführung

l3) Dle ßeiratsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich und unentgeltlich aus

GeschäRsführung

Der Verein hat eine Geschäftsführung, die aus dem Geschäftsführer u!"tci his zu zwei
StellveHretern besteht:

(2) Die Gesctläfte des Sauerland-Tourismus e.V. werden Im Rahmen der verfügbaren &ilttel
von dern Geschäftsführer" besorgt, Zu den Aufgaben des Geschäftsführers gehören

ll:'' ,/' '1'
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Insbesondere dle Vorbereitung der strategischen l Zielpjgnyng. l dje Vertretung des
Säüël-lähd=Touriëmus in touristischen Öachvërbähden ' einschlleßlici) del"
InteressenveHretung nach innen und außen sowie die Einstellung und Erltlassung desPersonals

Der hauptamtliche Geschäftsf(Ihrer wird vom Vorstand mit einer- Mehrheit von 3/4 der
anwesenden Mitglieder des Vorstandes auf }löchstens filinf Jah!"e bestellt. Die
Vereinbarung einer Probezeit sowie von Vertragsverlängerungen ist zulësslg. Zur
vorzeitigen Abberufung des Geschäftsführers oder eines stella. Geschäftsführers
bedarf es einer 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Vorstandes.

(4) Der Verein unterhält seine Geschäftsstelle am Sitz des Vereins

Rechnungswesen Prüfung des Jahresabschlusses

( 1 ) Der Jahresabschluss ist von der Geschäftsführung innerhalb von drei Monaten nach
Ablauf des Geschäftsjahres entsprechend den ftlr Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und dem
Abschlussprüfer voaulegen

Jahresabschluss ist entsprechend dell für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu prllfen. Die Abschlussprtlfung muss
sich auch auf die Prüfungsgegenstände des $ 53 Abs l Haushaltsgrundsätzegesetzerstrecken

(3) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss und den Prüfungsbericht nach Eingang
des Prüfungsberlchtes unverztlglich dem Vorstand vorzulegen. Der Vorstand legt
diesen Bericht zusammen mit dem Vorschlag über die Feststellung des
Jahresabschlusses und dem Vorschlag über die Behandlung des Ergebnisses der
Mitgliederversammlung vor

(4) Die Mitgliederversammlung hat über die Feststellung des Jahresabschlusses und die
Behandlung des Ergebnisses für das vorangegangene Gesctläftsjahr zu beschließen

Sa4LzuRgsände:"ung

Beschlüsse der Mitgliederversammlung über Satzungsänderungen bedürfen eisler Mehrheit
von 3/4 der anwesenden Stimmrechte. Satz l gilt auch für den Fall der Änderung des
Zweckes des Vereins

.z: ;<' 4',. 'r- "
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.Auflösung des Vereins

( 1 ) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck besonders einberufenen
Mitgllederversamrnlurlg uheschlö$seo werden. Für die Auflösung Ist eide fßehrheit von
3./4 der Stimmrechte erforderlich. Sind bei dieser Mitgliederversammlung Flight rnlndes-
tens 3/4 der Stimmrechte vertreten. so muss fr{)hessens nacl} zwei Wochen eine neue
!\.4itgllederversammlung mit der gleichen I'agesordnung einberufen werden. die die Auf
lösung des Vereins mit einer Mehrheit von mindestens 3/4 der anwesenden Stimm-
rechte beschließen kann.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Fadfall seines Zweckes fällt sein Vermögen im Ver-
hältnis 2:1 an die Kreise Hochsauerlandkrels und Olpe, die es für die Förderung des
Tourismus zu verwenden haben

v , t
:7. ;'1(#'



.Arllage 3

ftd-"iot..:rIsK is e.\.-'. i!] der .!=assunË: x;öm 21)- $üF-kerl':ber 12t)2].!:NT\:V ili!: viii.ZL.ing ::les Baue fii

$ e land.-Tou?äsmt&s e,'if

Name und Sitz

(1) [)er Verein führt den Namen .Saueriarad Tourismus e V ' Er hat seinen Sitz in Baa
Freaeburg (Stad! Scrlmailenberg)

(2) Geschäftsjahr is{ das Kalerlderjahr

Zweck des 'gere ns

( 1 ) Der Verein hat den Zweck. in enger Abstimmung mit den Oden bzw. touristischen
Arbeitsgemeinschaften Tourismus und Naherholung im Sauerland zu fördern. Er agiert
als touristischer Regionalverband an den Erfordernissen des Marktes

Dazu übernimmt er insbesondere folgende Aufgaben
Entwicklung des touristischen Leitbildes Sauerland und Bestimmung der
Kernkompetenzen sowie eine einheitliche Positionierung der Tourismusdestination
Sauerland

2. Anstoß, Begleitung und Koordinierung nachhaltiger, touristischer
Produktentwicklung, insbesondere in den Bereichen Outdoor- und Tagestourismus
für den Lebens- und Freizeitraum Sauerland

l

Touristische Regionalentwicklung und -touristisches Regionalmarketing in enger
Abstimmung mit weiteren Reglonalentwicklungs- und Marketingorganisationen

4. Daten- und Content-Management
5. Transfer neuer touristischer Erkenntnisse und Beratung der Mitglieder
6. Beteiligung an Fort- und Weiterbildungskonzepten und -maßnahmen
7. interessenvertretung des Tourismus im Sauerland nach innen und außen
8. Vertretung des Sauerlandes in touristisch relevanten Dachverbänden und

G remien

3

Nach dem Bestellerprinzip kann der Sauerland-Tourismus e.V. darüber hinaus weitere
touristische Aufgaben übernehmen. sofern die Finanzierung durch die Auftraggeber
sichergestelltist

Der verein verfolgt keine Gewinnerzieiungs-absicht

(3) Die Aufgaben des Sauerland Tou'lsmus e.V haben sich) im Übriger] r]acF] elrler
stf ateglschen (mehrjährige) und operativen(einjähr ge) Zieipianung auszurichten

Ming!feder / Mf g iedscha&

( 1 ) Mitglieder des Vereirls sind die Kreise }"€ochsauerlandkreis, h/lärlqlscher Kreis, Kreis
Olpe urls Kreis Soest {Sauerlandkre sel, sov!e dei- l andKrets \.P/aldeck Fran er berg

{ ',c ;
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(2 Darüber" hirlaus l(finnen hlitglleder vrcrden
a) alle kreisangehörigen Städte ulla Gemelnaen der unter Aosatz l genannten

Kreisel An deren Stelle können örtliche Tötiilëmüäöfgählsatiohëä Ödëf !öuristischë
Aroeitsgemeinschaften DTAG) treten

EI V\reitern Städte/ Gemeinden au[3erhaib der $auerlar)dkre se können auf Ant'ag
aufgenommen werden, An deren Stelle können örtliche Tourismusorganisationen
oder touristische ArbeltsgemeinschaRen treten. fn diesen Fällen i$t auch eine
Mltgliedschaß des .jeweiligen Kreises möglich

cl Sonstige öffentliche und pr!'/atwirtscnaftl che veroände. Organisationen una
Institutionen, dle ortsübergrelfende Aufgaben im Sauerland-Tourismus
wahrnehmen

d) Unternehmen. die im Sauerland Tourismus tätig sind
e) Sonstige Juristische und natürliche Personen mit einem Bezug zum Sauerland

Tourismus

Die Mltgiiedscllaft wird auf schriftllcher} Antrag durch Mehrheitsbeschluss des
Vorstandes erworben. Gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags Ist bel der
ordentlichen Mitgliederversammlung ein Beschluss elber die Aufnahme herbeizuführen
Die Mitgliederversammlung entscheidet dann endgültig über die Aufnahme

(4) Die Mitgliedschaft endet
a) durch Erlöschen der Juristischen Person bzw Personenvereinigung.
b) durch Austritt. der nur zum Schluss des Geschäftsjahres unterËinhaltung einer

Frist von drei Monaten schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden kann
c) durch Ausschluss (nach Absatz 5)

(5) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschfießen, wenn es den interessen des Vereins
zuwiderhandelt oder mit Beitragszahlungen !anger als sechs Monate trotz Mahnung in
Verzug ist. Von dem geplanten Ausschluss ist das Mitglied durch eingeschriebenen
Brief mit Rückschein zu unterrichten. Ihm ist die Gelegenheit zur Stellungnahme
innerhalb einer Frist von zwei Monaten seit Zugang des Schreibens zu geben. Der
Vorstand setzt das Mitglied durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein vom
Ausschluss in Kenntnis. Gegen den Ausschluss ist der Einspruch entsprechend Absatz
4 Satz 2 f. zulässig, der innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zugang des
Ausschlussschreibens bei dem Vorstandsvorsitzenden eingegangen sein muss

Rechte und Pflichten der Mi€giËede:"

( 1 )

(21

Gegenüber seinen Mitgliedern erbringt der Verein Leistungen
aufgeführten Aufgabenfeldern

n den !n $ 2

Dle Mitglieder sind verpflichtet. die Interessen des Vereins zu wahren und zu fördern

(31 Die Mitglieder sind verpflichtet, Mitgliedsbeiträge zu entrichten. Die Höhe und Fälligkell
der Beiträge bestimmen sich nach einer von der Mltglledef"versammlung zu
bescttließenden Beitragsordnung
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$ $
G gare des Vereins

Die Organe des Vereins sind

(31

dfe hlitgliedewersarnm;ung l$ 61

der Vorstand ($ 7)

der Arbeltsausschuss Sa erfand(5 8)

MitgËlederversammiüng

( ] ) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben
a) Wahl der vorstandsmitglieder
b) Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung über die Behandlung

des Ergebnisses
c) Entgegennahme des Prüfungsberlchts
d) Entlastung des Vorstandes
e) Beschlussfassung über

den Widschafts- einschließlich Stellenplan (Mehrheit vorm '%4 der Stimmrechte)
Anträge und solche im Sinne des $ 3 Absatz 3
dle Beitragsordnung (Mehrheit von '%4 der Stimmrechte)
die Satzungsänderung (Mehrheit von % der Stimmrechte)
Auflösung des Vereins (Mehrheit von '%4 der Stimmrechte}
Ubernahme weiterer Aufgaben nach $ 2 Absatz 2 (Mehrheit von '%4 der
Stimmrechte). sofern sle nicht ais Geschäft der laufenden Verwaltung
unmittelbar vom GeschäKsführer entschieden werden

[)ie Mitgliederversammlung }st beschlussfähig. wenn mindestens 3/4 aller Stimmrechte
vertreten ist. Ohne Rtlckslcht auf die Zahl der vertretenen Stimmrechte ist die
Versammlung beschlussfählg, wenn sie zum zweiten Mal wegen desselben
Gegenstandes eingeladen worden Ist und dabei mitgeteilt wurde, dass ohne Rücksicht
auf die Anzahl der vertretenen Stimmrechte beschlossen werden kann

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher }\mehrheit der anwesenden
Stimmrechte, außer in den in Absatz i Buchstabe e ausdrücklich gerlannten Fällen
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Bei Wahlen entscheidet bei
Stimmenglelchhel! das Los

(41 Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr uni:er Leitung des
Vorsitzenden(oder eines Steilverlreters im Verhinderungsfall) zusammen Dle
Mltgliedewersammlung wird durch den Vorsitzenden nicht geleitet. falls die zur
Verhandlung oder Abstimmung stehenden Angelegenheiten ihn persönlich berüllrer}
dies gilt auch für die Stellvertreter. Die Mitglieder sind scrlriftiich unterArlgabe der
Tagesordnung mirTdestens drei Wochen vor dem festgesetzten Termin siam
Vorsitzenden einzuladen. In dei Einladung }$t jeweils die Anzahl der Stimmrechte de
Mitglieder anzugeben. Mitgliederversammlungen müssen auch einberufen werden.
wenn es i/5 aller Mitglieder oder Mitglieder, dle zusammen mindestens 50% der
Stimmrechte repräsentieren, unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes
beantragen

. . : , r .

. :' .



E .hj 'l' 'uh./U : F $a t'? j g (]es $ = n r'f "T11 ! ; .-i rH J$ E.\../, i'l der- fass i:lg \-'üm 29. EeDtefrlber

Die üiitglledeiversarnmlurlg bestellt djs dei-l r atiir-lichen Der$cilen. dle dle
MltgliedschaH erworben haben. und je einem Vertreter de!" übrigen Mitglieder des
Vereins. [)er Vertreter hat eine Stimme pro angefangene 250 Euro geleisteten
ordentlichen fMitg edsbeitrag hlitglleder nach $ 3 Aös l una nach l$ 3 .qbs 2
Buchstaben a und b können bis zu fünf VeHreter in die Mitgliederversammlung
entsenden. die aber zu einheitlicher Stimmabgabe verpflichtet sind

/Anträge von Mitgliedern, die zusätzlich auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen
massen spätestens eine Woche vor der Mitglieder"versammlung schriftlich bei der
Geschäftsstelle eingereicht werden

(7) Die Beschl{)sse der Mitgliederversammlung sind in einer Niederschrift aufzunehmen
dle vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist

Vorstand

( 1 ) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er legt die strategische Zielplanung mit
einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder des Vorstandes fest. Der Vorstand
kann seine Aufgaben auf die Geschäftsführung delegieren. Er ist berechtigt. der
Geschäftsführung Untervollmacht zu erteilen

(2> Der Vorstand besteht aus bts zu 1 6 Mitgliedern. Für die Zusammensetzung des
Vorstands gelten im Übrigen folgende Regelungen

a) aus der Gruppe der Sauerlandkrelse gem $ 3 Abs l (Ffochsauerlandkreis. Kreis
Olpe. Krebs Soest und der Märkische Kreis) werden vier Vorstandsmltgl eder
gewählt, wobei jeder dieser Kreise ein Vorschlagsrecht für ein Vorstands-mitglied

b) aus der Gruppe der Mitglieder gem $ 3 Abs 2 E3uchstaben a und b {Städte und
Gemeinden) werden insgesamt 8 Vorstandsmitglieder gev/ähltl dem
Hochsauerlandkrels steht ein Vorschlagsrecht für drei. dem Kreis C)lpe für zwei,
sowie dem Märkischen Kreis. dem Kreis Soest und dem Landkreis Waldeck
Frankenberg jeweils für ein Vorstandsmitglied zu,

c) aus der Gruppe der Mitglieder gem $ 3 Abs. 2 Buchstaben c
Vorstandsmitglieder gewählt

a

e werden bis zu vier

Wird ein vorgescttlagenes Mitglied nicht gewählt, so muss eln neuer Wahlvorschlag
unterbreil:et werden
Vorstand im Sinne von $ 26 8GB sind der Vorsitzerlde und seine Stellverireier Eier Verein
wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei dieser Vorstandsmitglieder gemeinsam
vertreten

(3) Die Vorstandsmitglieder gem. Buchstaben a - c werden von der
Mitgliederversammlung gewählt. Scheidet eln Mitglied vorAblauf der Wahlzeit. aus, so
wählt die nächste Mitgliederversammlung ein neues Mitglied für den Rest der Wahlzeit

f,4'' : .;'

Den Vorsitz des Vereins übe!"nehmen im turnusmäßlger} Wechsel von zwei Jahren die
Vorstandsmitglieder, die jeweils auf Vorscfliag des Hochsauerlandkrelses urld des
Kreises Olpe in den Vorstand gewählt worden sind. 1 . StellveNretender VoË"sitzenden ist
.jeweils das andere Vorstandsmitglied aus den Vorschlägen des Hochsaueriandkreises
bzw. des Kreises Olpe. 2. Stellvertretender Vorsitzender ist das Vorstandsmitglied des
hlärkischen Kreises ader des Kreises Saege aufgrund eines abgestimmten
Vorschlages

/'
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(5) Dle Sitzungen des Vorsiar des fiinderl r)ach vo:f)erlger sche"iftlicher Eiflladung du!"ch den
Vorsitzenden unterAngabe der tagesordnung statt: Der Vorstand Ist beschlussfähig,
®ëhn mlhdestens die Hälfte seiner Mitgllecfer, daruhtër der erste Vorsitzende oder die
beiden stellvertretenden Vorsitzenden. arlwesend sind. Er entscheidet mit einfacher
Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder. soweit diese Satzung nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt. !3ei Stimmengleicht\eii: i$Ë die Stimme des
Vorsitzenden entscheidend

(7)

Die Amtsperiode des Vorstandes beträgt fünf Jahre. Sle beginnt und endet mi{ del"
Wahlperiode der Räte und Kreistage nach dem Kommunalwatllgesetz NW. Der
Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist
[)ie Mitglieder üben ihre Tätigkeit unentge]tiich aus

(8} Der Vorstand hat das Recht, bis zu 5 Personen Dill: beratender Stimme in den Vorstand
zu Kooptieren 5 8 Absatz 2 Satz 3: sowie $ 8Absatz 6 bleiben davon unberührt

Arbeitsausschuss Sauerland

( l > Der Verein hat einen Arbeitsausschuss Sauerland

(21 Der Arbeitsausschuss Sauerland stellt die gemeinsame Arbeitsplattform der Orts- und
Regionalebene in der Tourismusarbeit für das Sauerland dar. Er gibt sich eine
Geschäftsordnung, in der insbesondere Funktion und Aufgaben zu regeln sind. Der
Vorsitzende des Arbeitsausschusses und sein Stellvertreter nehmen mit beratender
Stimme an den Sitzungen des Vorstandes teil

(3) Der Arbeltsausschuss setzt sich zusammen aus jeweils einem hauptarntllchen
Vertreter der örtlichen Tourismusstellen im Sinne des $ 3 Absatz 2 Buchstaben a) und
b}. die mindestens 150 000 Übernachtungen/Jahr (gemittelt über die letzten fünf
Kalenderjahre) nach der amtlichen Statistik aufweisen sollen. sov/ie jeweils einem
Vertreter der zuständigen Stelle des Kreises Soest und des Freizeit:- und
Touristikverbandes Märkischen Sauerland e V. Mitglieder nach $ 3 Absatz 2
Buchstaben a) und b); die dle Mlndestübernachtungszahl im Sinne von Satz l
regelmäßig nicht erreichen, können sich zu touristischen Arbeitsgemeinschaften mit
der Mindestübernachtungszahl im Sinne von Satz l zusammenschließen und einen
Vertreter der jeweiligen touristischen Arbeitsgemeinschaft in den Arbeitsausschuss
entsenden. Eine touristische Arbeitsgemeinschaft im Sinne der Satzung ist gegeberl;
wenn eine organisatorische verbundenheit mit einem einheitlictlen Budget vorhanden
stl reine Zusammerlschlüsse zwecks Erlangung der übernachtungszahlen reichen
nicht ausC

Die Mitglieder des Arbeitsausschusses werden vom Vorstand auf Vorschlag der
jeweiligen Ode bzw, touristischen Arbeitsgemeinschaften berufen

IS) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit unentgeltlich aus

Der Sauerland-Arbeitsai-isschuss kann Ëxperterlteams für die Bearbeitu11g einzelner
Themen, Fragestellungen oder Projekte einberufen. Gesetzte ExpeNenteams sirld das
Expertenteam Rad" und das "Expertenteam Naturërholung". Der/die Vorsitzende des
Expedenteams Rad" und des "Expertentearns Naturerholung" nehmen mit beratender

Stimme an den Sitzungen des Vorstandes !eil

f' ./'.,''f' Z
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( ] l Der Vorstand kann einen Beirat für l/om Vorstand zu bestimmende Aufgaben -- soweit
diese nicht der Mitgliederversammlung oder dem Vorstand oblieger) - mit bis zu 13
Mitgliedern einsetzen. [)ie Beiratsmitgfieder so]]ten Persönlichkeüen aus IJhrissenschafË.
Wirtschaft. Politik oder andere Sachkundige Persönlichkeiten sein. die dem Verein nicll{
angehören, deren Mitwirkung aber geeignet }$t, die Vereinsa!"beit zu berelcflern

(2) Jedes Beiratsmltglied wird durch den Vorstand mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gewählt, Der Beirat tagt unterVorsitz und auf Einladung der
Geschäftsführung

(3) Die Beiratsmitglieder [liben ihre Tätigkeit ehrenamtlich und unentgeltlich aus

Geschäftsführung

Der Verein hat eine Geschäftsführung, die aus dem Geschäftsführer und bis zu zwei
Stellvertretern besteht

(2> Die Geschäfte des Sauerland-Tourismus e.V. werden Im Rahmen der verfügbaren
Mittel von dem Geschäftsführer besorgt. Zu den Aufgaben des Geschäftsfüh!"ers
gehören insbesondere die Vorbereitung der strategischen Zielpianung. die Vertretung
des Sauerland-Tourismus in touristischen Dachverbänden einschließlich der
Interessenvertretung nach Innen und außen sowie die Einstellung und Entlassung des
Personals

(3) Der hauptamtliche Geschäftsführer wird vom Vorstand mit einer Mehrheit von 3/4 der
anwesenden Mitglieder des Vorstandes auf höchstens fünf Jahre bestellt. Die
Vereinbarung einer Probezeit sowie von Vertragsverlängerungen ist zulässlg. Zur
vorzeitigen Abberufung des Geschäftsführers oder eines stellv. Geschäftsführers
bedarf es einer 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Vorstandes.

Der Verein unterhält seine Geschäftsstelle am Sitz des Vereins

Rechnungswesen Prüfung des Jahresabschlusses

( ] ) Der .Jahresabschluss ist von der Geschäfts-ftlhrung Innerhalb von drei Monaten nach
Ablauf des Geschäftsjahres entsprechend den ftlr Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und dem
Abschlussprt)fer vorzulegen
Jahresabschluss ist entsprechend den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu prüfen. Dle Abschlussprtlfung muss
sich auch auf dËe f'rüfungsgegenstände des $ 53 Aös : }laushaltsgrunasëtzegesetz
erstrecken
Dle Geschäftsführung hat den Jahresabschluss und den Prüfungsbericht nach Eingang
des Prüfungsberichtes unverzüglich dem Vorstand voi"zulegen. Der Vorstand legt
diesen Bericht zusammen mit dem Vorschlag über die Feststellung des
Jahresabschlusses und dem Vorschlag über die Behandlung des Ergebnisses dei"
Mitgliederversammlung vor

(2)

(3)

: '
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(4) Die hlitgiiederversarnmlurlg hat übel die Feststellung des Jahresabschlusses und die
Behandlung d $ Er99bnisses für das vorangegar)gehe Geschäfts.jahr zü besëhiießen

$3'Ezungsänder g

Beschiüsse der Mitgliederversammlung über Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit
von 3/4 der anwesenden Stimmrechte. Satz l gilt auch für den Fall der Änderung des
Zweckes des Vereins

Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck besonders einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Für die Auflösung ist eine Mehrheit von
3/4 der Stimmrechte erforderlich. Sind bei dieser Mitgliederversammlung nicht
mindestens 3/4 der Stimmrechte vertreten. so muss frühestens nach zwei Wochen
eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einberufen werden
die die Auflösung des Vereins mit einer Mehrheit von mindestens 3/4 der anwesenden
Stimmrechte beschließen kann

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Fortfall seines Zweckes fällt sein Vermögen im
Verhältnis der geleisteten Mitglieds-beiträge der Kreise an diese, die es für die
Förderung des Tourismus zu verwenden haben

Ë''i':l;7



Die Übereinstimmung umstehender Abschrift

mit der mir vorliegenden Urschrift beglaubige

ich

Meschede, den 29. September 2021

gez. Katrin Peus
N o t a ri nCL.S.}


